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      V O R W O R T  
 
 
 
 

Am 10.07.87 hat der Landschaftsplan der Stadt Leverkusen Rechtskraft erlangt.  
Damit liegt der erste für den gesamten Außenbereich flächendeckende Landschafts- 
plan einer Großstadf an der Rheinschiene vor. 

 
         Dieser Plan, so der Regierungspräsident Köln als Genehmigungsbehörde,  

sei  „ ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es trotz der schwierigen Situation in einer  
Chemie- und Industriestadt möglich ist, dem Gedanken der Biotopvernetzung und  
Anreicherung bzw. Wiederherstellung von Naturpotenzial Rechnung zu tragen.“ 

 
Der Geltungsbereich des Landschaftsplanes deckt ca. 50% des gesamten Stadt- 
gebietes ab. Die hier nach Maßgabe der dargestellten Entwicklungsziele getroffenen  
Festsetzungen und Maßnahmen beinhalten u.a. Natur-/Landschaftsschutzgebiet von  
über 2.600 ha sowie umfangreiche Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaß- 
nahmen, wie Anpflanzungen, Aufforstungen, Rekultivierungen, Biotopschutzmaßnahmen,  
Pflegemaßnahmen für die landschaftsbezogene Erholung. 

 
Mit dem rechtskräftigen Landschaftsplan steht der Stadt Leverkusen nun eine wirkungs- 
volle Grundlage für die Entwicklung, den Schutz und die Pflege der Landschaft und  
ihrer Bestandteile zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henning        Krupp 
Oberbürgermeister      Oberstadtdirektor 
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Teil I - Planungsrelevante, ökologisch begründete Landschaftseinheiten 
 

Dr. F.W. Dahmen, K. Flinspach, E. Wesemann, Landschaftsverband Rheinland, 
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gen über schützenswerte Biotope im Stadtgebiet und 
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Allgemeine Hinweise  
 
Zum Bezifferungssystem der Entwicklungs- und Festsetzungskarte (EFK): 
 
Um den Bezug zwischen der EFK und dem zugehörigen Schriftteil des Landschaftsplans besser 
herstellen zu können, wurde die EFK in Planquadrate aufgeteilt und eine Bezifferung der Darstel-
lungen und Festsetzungen vorgenommen. 
 
Jedes Planquadrat (4 km) entspricht einem Blatt der Deutschen Grundkarte 1:5.000. Die Rand-
spalten geben die Rechts- und Hochwerte an. Die zusätzliche Kennzeichnung der Randspalten mit 
Groß- (Rechtswerte) bzw. Kleinbuchstaben (Hochwerte) korrespondiert als Buchstabenkombinati-
on mit dem Schriftteil, so dass Festsetzungen ohne Schwierigkeiten ausfindig gemacht werden 
können. 
 
Die Bezifferung der Darstellungen des § 18 LG im Text und Erläuterungsbericht besteht aus: 
 
- der Ziffer 1 für den § 18 LG und den Nummern des Abs. 1 z. B. Ziffer 1.1 =  
     Entwicklungsziel Erhaltung 
 
Die Bezifferung der Festsetzungen im Text und Erläuterungsbericht besteht aus: 
 
- der Buchstabenkombination für das (die) Planquadrat (e), in dem (denen) die Festsetzung vor-

genommen wurde 
 

- der arabischen Ziffer für die Art der vorgenommenen Festsetzung, gegliedert nach den §§ 19 
LG (Ziffer 2.0) bis 26 LG (Ziffer 5.0) und untergliedert z. B. beim § 26 LG nach den Nummern 
des Abs. 1 z. B. Ziffer 5.2 = Aufforstung sowie bei den §§ 20 – 26 LG entsprechend ihrer Inhalte 
Ziffer 2.1 = Naturschutzgebiet, Ziffer 2.2 = Landschaftsschutzgebiet 

 
- und einer auf die einzelne Art der vorgenommenen Festsetzung bezogen  

lfd. Nr. 1 - n). 
 
Beispiel 
 
Cb/ 
5.1-10 
 
Cb = Planquadrat 
5 = Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen gem. § 26 Abs. 1 LG 
 
.1 = Anpflanzung von Flurgehölzen und Hecken … gem. § 26 Abs. 1 Nr. 1 LG 
 
-10 = laufende Nr., z. B. für die Festsetzung: Baumgruppen mit Winterlinden 
 
Zusätzlich wird dazu die Reihenfolge der Durchführung der einzelnen Maßnahmen (§ 26 Abs. 2 
LG) für alle Darstellungen und Festsetzungen nach § 26 Abs. 1 LG in drei Stufen mit römischen 
Ziffern angegeben. 
      
 
Die Bezifferung der Festsetzungen in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte erfolgt bei den §§ 
20 – 26 LG entsprechend, jedoch fällt hier die Buchstabenkombination fort (kann in den Randspal-
ten abgelesen werden). 
 
Die Entwicklungsziele für die Landschaft werden in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte ent-
sprechen auf den Nummern des § 18 Abs. 1 LG bezeichnet, z. B. Ziffer 1 = Entwicklungsziel Erhal-
tung. 
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Zur Darstellung in den Grundlagenkarten: 
 
Alle Darstellungen außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses Landschaftsplans sind 
nachrichtlich und erlangen durch diesen Plan keine Rechtswirksamkeit. Es wurden nur solche Dar-
stellungen aufgenommen, die planungsrelevant sind. Soweit Objekte oder Darstellungen in der 
Zeichenerklärung aufgeführt sind, jedoch in der Karte nicht erscheinen, kommen sie im Plangebiet 
nicht bzw. nicht in planungsrelevanter Form vor. Darstellungen, die im Plan einmal bzw. zweimal 
vorkommen, werden in der Regel durch Schriftzug gekennzeichnet. 
 
Die Grundlagenkarte II wurde in 2 Karten – Grundlagenkarte II a und Grundlagenkarte II b – aus 
kartographischen und Gründen des Planungsablaufs aufgeteilt. Alle Inhalte, die Bestandteil des 
ökologischen Beitrags sind, werden in der Grundlagenkarte II a dargestellt, alle anderen Inhalte, 
die aufgrund der Geländekartierung erarbeitet wurden, befinden sich in der Grundlagenkarte II b. 
 
 
 
Die Ausarbeitung dieses Landschaftsplans erfolgte in enger Zusammenarbeit mit  
 
- dem Planungsamt, der Unteren Landschaftsbehörde sowie allen in der Erarbeitungsphase be-

teiligten Dienststellen 
 
- allen fachlich zu beteiligenden Behörden und öffentlichen Stellen insbesondere mit  
 

- dem Kreis Mettmann und dem Rheinisch-Bergischen Kreis sowie der Stadt Köln 
 

- den Fachplanungsbehörden, z. B. dem Staatlichen Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft 
Düsseldorf, dem Rheinischen Straßenbauamt in Köln 

 
- der Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung NW (LÖLF), 

Recklinghausen 
 

- der Landwirtschaftskammer Rheinland in Bonn und ihrer Kreisstelle in Bergisch Gladbach 
 

- der Unteren Forstbehörde in Bergisch Gladbach 
 

- dem Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde 
 

- dem Regierungspräsidenten Höhere Landschaftsbehörde und Bezirksplanungsstelle, Köln 
 

- dem Wasserverband der Dhünn 
 

- sowie mit den nach § 29 BNatSchG anerkannten Naturschutzverbänden DBV, BNU und 
LNU. 

 
 
 
Für die im Landschaftsplan getroffenen Festsetzungen nach § 25 und § 26 Abs. 1 Nr. 2 LG wurde 
gem. § 27 Bs. 3 LG mit Schreiben der unteren Forstbehörde in Bergisch Gladbach vom 
15.11.1984, Az.: 80.31-10-50/4 das Einvernehmen hergestellt. 
 
Mit Schreiben der oberen Jagdbehörde „Landesjagdamt NW“ vom 14.10.1983,  
Az.: 148/83-80-00, wurde gemäß § 20 Abs. 1 LJG das förmliche Einvernehmen erzielt. 
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Die Anregungen und Empfehlungen der Fachbeiträge und sonstigen Beiträgen sowie die Ergeb-
nisse der engen Zusammenarbeit wurden weitgehend in den Landschaftsplan übernommen. Die 
Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung sind berücksichtigt worden; der 
ökologische Beitrag (Teil I und II) als wissenschaftliche Grundlagen ist Bestandteil dieses Land-
schaftsplans. 
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A PRÄAMBEL 
 
  
 Rechtsgrundlage 
 
 Dieser Landschaftsplan beruht auf den §§ 16 bis 30 des Gesetzes zur Sicherung des Na-

turhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz – LG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. Juni 1980  
(GV. NW. – S. 734) und den §§ 1 – 4 der Zweiten Verordnung zur Durchführung des 
Landschaftsgesetzes vom 8. April 1977 (GV. NW. S. 222). 

 
 Dieser Landschaftsplan ist gemäß § 16 Abs. 2 LG Satzung der Stadt Leverkusen. 
 
 Dieser Landschaftsplan ist gemäß § 18 LG dargestellten Entwicklungsziele für die Land-

schaft (§ 18 LG) in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte sind nach Maßgabe des §§ 
33 LG behördenverbindlich; die Festsetzungen  
(§§ 19 – 26 LG) sind nach näherer Maßgabe der §§ 34 – 42 LG dagegen allgemein 
rechtsverbindlich. 

 
 
Räumlicher Geltungsbereich 
 
Dieser Landschaftsplan gilt nach § 16 Abs. 1 LG nur für Flächen außerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs der Bebauungspläne. Inso-
fern kann sich der Landschaftsplan auch für Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
beziehen (z. B. Bau- und Gewerbeflächen), für die zurn Zeit noch keine verbindlichen Be-
bauungspläne vorliegen. 
 
Da sich die Realisierung des Flächennutzungsplanes durch verbindliche Bebauungspläne 
und deren Durchführung oft über Jahre hinzieht, können Schutzausweisungen ausge-
sprochen und Pflegemaßnahmen vorgesehen werden. Bei Verwirklichung des Flächen-
nutzungsplanes durch einen Bebauungsplan tritt der Schutz, soweit erforderlich zurück. 
 
Soweit ein Bebauungsplan die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung oder Grünflächen 
festsetzt, kann sich der Landschaftsplan unbeschadet der baurechtlichen Festsetzungen 
auch auf diese Flächen erstrecken, wenn sie im Zusammenhang mit dem baulichen Au-
ßenbereich stehen. Soweit in diesem Landschaftsplan Flächen ausgespart sind, liegt hier-
in keine Entscheidung baurechtlicher Art. Wird durch den Landschaftsplan ein im Zusam-
menhang bebauter Ortsteil oder der Geltungsbereich eines Bebauungsplans überdeckt, 
ist er insoweit ungültig. 
 
 
Planbestandteile 
 
Dieser Landschaftsplan besteht aus: 
 
- der Grundlagenkarte I (1 : 10.000) 
- der Grundlagenkarte II a (1 : 10.000) 
- der Grundlagenkarte II b (1 : 10.000) 
- der Entwicklungs- und  
 Festsetzungskarte (1 : 10.000) 
- dem Erläuterungsbericht zu den Grundlagenkarten einschließlich der Abbildungen 
  
  

o Darstellung der naturräumlichen Gliederung (1 : 50.000) 
o  
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o Lage des Plangebietes zu seiner Umgebung (1 . 250.000) 
 

- den textlichen Darstellungen und Festsetzungen mit Erläuterungsbericht 
 
 
Die Grundlagenkarten I und II sowie der Erläuterungsbericht haben keinen Regelungscharakter. 
Sie sind nur Satzung im formellen Sinne, d. h., sie sind Bestandteil der Satzung, nehmen aber 
nicht an der Verbindlichkeit teil. 
 
 
Die Entwicklungs- und Festsetzungskarte sowie die textlichen Darstellungen und Festsetzungen 
sind Satzung im materiellen Sinne, d.h., sie sind Bestandteil der Satzung und nehmen an der Ver-
bindlichkeit teil (§§ 33 – 42 LG). 
 
 
Kartographische Grundlage 
 
Hergestellt aus der Verkleinerung der Deutschen Grundkarte 1 : 5.000 mit Genehmigung des Ka-
taster- und Vermessungsamtes der Stadt Leverkusen vom 07.10.1977, Kontrollnummer 80 und 
vervielfältigt durch den Landschaftsverband Rheinland, Referat Landschaftsplanung. 
 
 
Deutsche Grundkarte 
1: 5.000, Blatt 

Rechts- und  
Hochwerte 

Stand 
hg, A bzw. N 

 
Ad, Reusrath-Nord 

 
2568 R 5662 H 

 
hg 1973 
 

 
Af, Pattscheid 

 
2572 R 5662 H 

 
hg 1973, N 1977 
 

 
Ag, Romberg 
 

 
2574 R 5660 H 

 
hg 1955, N 1977 

 
Ba, Monheim-Südost 

 
2562 R 5660 H 

 
hg 1951, A 1960 
                N 1975 

 
Bb, Voigtslach 

 
2564 R 5660 H 

 
hg 1952, N 1977 
 

 
Bc, Mehlbruch 

 
2566 R 5660 H 

 
hg 1952, A 1963 
                N 1977 

 
Bd, Reusrath 

 
2568 R 5660 H 

 
hg 1952, A 1963 
                N 1977 

 
Be, Imbach 

 
2570 R 5660 H 

 
hg 1952, A 1979 
 

 
Bf, Berg. Neukirchen 

 
2572 R 5660 H 

 
hg 1954, N 1979 
 

 
Bg, Dierath 

 
2574 R 5660 H 

 
hg 1955, N 1977 
 

 
Ca, Hitdorf-West 

 
2562 R 5658 H 

 
hg 1951, A 1961 



 

 

Deutsche Grundkarte 
1: 5.000, Blatt 

Rechts- und  
Hochwerte 

Stand 
hg, A bzw. N 
                N 1977 

 
Cb, Hitdorf 

 
2564 R 5658 H 

 
hg 1951, N 1979 
 

 
Cc, Butterheide 

 
2566 R 5658 H 

 
hg 1952, N 1979 
 

 
Cd, Opladen-West 

 
2568 R 5658 H 

 
hg 1952, N 1979 
 

 
Ce, Opladen 

 
2570 R 5658 H 

 
hg 1952, N 1979 
 

 
Cf, Quettingen 

 
2572 R 5658 H 

 
hg 1953, N 1979 
 

 
Cg, Lützenkirchen 

 
2574 R 5658 H 

 
hg 1953, N 1979 
 

 
Ch, Niederblecher 

 
2576 R 5658 H 

 
hg 1958, N 1979 
 

 
Ci, Blecher 

 
2578 R 5658 H 

 
hg 1968, A 1976 
               N 1976 

 
Db, Köln-Langel 

 
2464 R 5656 H 

 
hg 1952, A 1963 
               N 1972 

 
Dc, Rheindorf 

 
2566 R 5656 H 

 
hg 1951, A 1963 
               N 1979 

 
Dd, Bürrig 

 
2568 R 5656 H 

hg 1952, A 1962 
               N 1979 
 

 
De, Schlebuschrath 

 
2570 R 5656 H 

 
hg 1952, A 1958 
               N 1979 
 

 
Df, Schlebusch-Nord 

 
2572 R 5656 H 

 
hg 1954, A 1962 
               N 1979 
 

 
Dg, Fettehenne 

 
2574 R 5656 H 

 
hg 1958, A 1958 
               N 1979 

 
Dh, Engstenberg 

 
2576 R 5656 H 

 
hg 1959, N 1979 
 

 
Ec, Köln- Merkenich 
 

 
2566 R 5654 H 

 
hg 1958, N 1971 
 

 
Ed, Leverkusen 

 
2568 R 5654 H 

 
Hg 1953, A 1961 
               N 1979 

   



 

 

Deutsche Grundkarte 
1: 5.000, Blatt 

Rechts- und  
Hochwerte 

Stand 
hg, A bzw. N 

Ee, Manfort 2570 R 5654 H hg 1952, N 1979 
 

 
Ef, Schlebusch-Süd 

 
2572 R 5654 H 

 
hg 1955, A 1963 
               N 1979 

 
Eg, Nittum 

 
2574 R 5654 H 

 
hg 1958, A 1964 
               N 1979 

 
Eh, Uppersberg 

 
2576 R 5654 H 

 
hg 1958, N 1977 
 

 
Fd, Köln-Flittard 

 
2568 R 5652 H 

 
hg 1960, N 1976 
 

 
Fe, Köln-Scheuerhof 

 
2570 R 5652 H 

 
hg 1959, N 1976 
 

 
 
 
 
Hg = herausgegeben 
 
A = Ausgabe 
 
N = Fortführungsstand, letzte Nachträge 
 
* = Planquadrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          - 4 - 
       - 5 - 
 
 
 
Verfahrensablauf 
 



 

 

    
Der Entwurf dieses Landschaftsplans wurde auf Antrag der Stadt Leverkusen vom Landschafts-
verband Rheinland – Referat Landschaftsplanung – als Planverfasser erarbeitet. 
 
 
Köln, den 14.02.1984 Köln, 11.02.1987 
 
In Vertretung In Vertretung 
 
gez. Hartung gez. Dr. Schönfeld 
 
Erster Landesrat Landesrat 
 
 
 
 
Der Rat der Stadt Leverkusen stimmte am 17.12.1984 dem Entwurf dieses Landschaftsplanes zu 
und beschloss dessen Offenlegung. 
 
Leverkusen, den 19.04.1985 
 
gez. Henning 
 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Der Entwurf dieses Landschaftsplans hat gem. § 28 Abs. 1 LG nach ortsüblicher Bekanntmachung 
vom 23.04.1985 in der Zeit vom 02.05.1985 bis 05.06.1985 einschließlich öffentlich ausgelegen. 
 
Leverkusen, den 30.10.1985 
 
 
 
gez. Anna 
 
Oberstadtdirektor 
I.V. Beigeordneter 
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Der Entwurf dieses Landschaftsplans sowie die vorgebrachten Bedenken und Anregungen sind 
gem. § 28 Abs. 2 LG am 16.09.1986 mit den zu beteiligenden Behörden und öffentlichen Stellen 
erörtert worden. 
 
Leverkusen, den 07.10.1986 
 
 
 
gez. Anna 
 
Oberstadtdirektor 
I.V. Beigeordneter 
 
 
 
 
Dieser Landschaftsplan ist gem. § 16 Abs. 2 LG in Verbindung mit § 4 abs. 1 der Gemeindever-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 
1984 (GV. NW. S. 475) am heutigen Tage durch den Rat der Stadt Leverkusen als Satzung be-
schlossen worden. 
 
Leverkusen, den 15.12.1986 
 
 
 
gez. Henning 
 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Dieser Landschaftsplan ist gem. § 29 Abs. 1 LG mit Verfügung vom heutigen Tage genehmigt 
worden. 
 
Köln, den 21.05.1987 
 
Der Regierungspräsident 
- Höhere Landschaftsbehörde - 
 
Az.: 51.2 - 12.1.04500 - 
 
 
gez. Dr. Antwerpes 
 
Regierungspräsident 
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Gem. § 30 LG sind Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung des Landschaftsplanes sowie die Ge-
nehmigung des Landschaftsplanes durch den Regierungspräsidenten Köln am 10.07.1987 ortsüb-
lich bekannt gemacht worden. 
 
 
Mit der Bekanntmachung tritt der Landschaftsplan in Kraft. 
 
 
 
Leverkusen, den 13.07.1987 
 
gez. Anna 
 
Oberstadtdirektor 
I. V. Beigeordneter 
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B Erläuterungsbericht
 
 
0 Lage des Plangebietes zu seiner Umgebung und kurze allgemeine Charakterisierung
 
 
 
01 Lage, Größe und Abgrenzung 
 
 Das Stadtgebiet Leverkusen erstreckt sich vom Rhein nach Osten über die Rheinter-

rassen bis auf die Hochfläche des Bergischen Landes. 
 
 Es bildet gemeinsame Grenzen mit dem Kreis Mettmann im Nordwesten, dem Rhei-

nisch-Bergischen Kreis im Norden, Osten und Südosten und der Stadt Köln im Süden 
und Westen. 

 
 Das zum Regierungsbezirk Köln gehörende Stadtgebiet hat seit der kommunalen Neu-

ordnung aufgrund des Zusammenschlusses der Städte Opladen und Bergisch-
Neukirchen, dem Monheimer Stadtteil Hitdorf sowie kleinerer Gebietsteile von Langen-
feld, Leichlingen und Köln eine Gesamtgröße von 78,9 km³ das Plangebiet des Land-
schaftsplanes beträgt ca. 52 km³. 

 
 
 
02 Landschaftliche Struktur  

 
 

Die landschaftliche Struktur des Stadtgebietes ist wesentlich beprägt durch 
 

 - die nach Osten in deutlichen Stufen ansteigende, fast ebene Terrassenlandschaft 
des Rheins, 

 
 - die sich an die Terrassen anschließende bewegte Bergische Hochfläche mit zahlrei-

chen Tälern und Siefen, 
 
 - die das Stadtgebiet durchziehenden Flüsse Rhein, Wupper und Dhünn. 
 
 
 Die natürliche Landschaftsstruktur der Nieder- und Mittelterrasse mit Ausnahme der 

Rheinaue, tritt infolge der städtebaulichen Verdichtung nur noch in den Randbereichen 
des Stadtgebiets optisch in Erscheinung, Wupper- und Dhünnaue sind hier überwie-
gend zu innerstädtischen Grünzügen ausgebaut; im Gegensatz zur Wupper mit weit-
gehend erhaltener Aue ist die Dhünn größtenteils reguliert und auf einen engen techni-
schen Querschnitt begrenzt. Die Rheinaue, aber auch weite Teile der Mittelbergischen 
Hochfläche einschließlich der Täler von Wupper und Dhünn haben ihre landschaftliche 
Struktur weitgehend behalten. 

 
 Größere zusammenhängende Waldgebiete befinden sich noch auf den ärmeren Böden 

der Mittelterrasse (Bürgerbusch, Revier Scherfenbrand) im Bereich der Bergischen 
Hochfläche beschränkt sich der Wald auf die Hänge tief eingeschnittener Täler und 
Siefen und bildet zusammen mit den noch häufig anzutreffenden Obstwiesen eine we-
sentliche Belebung des Landschaftsbildes. 
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1. Erläuterungen zur Grundlagenkarte I
 
 Die Grundlagenkarte I vermittelt einen Überblick über die bestehenden Raumansprü-

che und Planvorhaben. 
 
1.1 Planerische Vorgaben und Vorhaben 
 
 Die Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung sowie die Darstel-

lungen und Festsetzungen in der Bauleitplanung werden textlich erläutert, die nach-
richtliche Wiedergabe der planerischen Vorgaben der Fachplanungsbehörden oder -
stellen erfolgt überwiegend kartographisch in der Grundlagenkarte I. 

 
1.1.1 Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung 
 

Bei der Aufstellung des Landschaftsplanes sind die Ziele der Raumordnung und Lan-
desplanung gemäß den Landesentwicklungsplänen I, II und III sowie dem Gebietsent-
wicklungsplan (GEP) – Teilabschnitt Kreisfreie Stadt Köln, Kreisfreie Stadt Leverkusen, 
Erftkreis, Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis (Bekanntmachung der Ge-
nehmigung s. MBI.NW 1984, S. 988) – zu berücksichtigen. Mit Schreiben vom 
02.05.1977 – Landschaftsplan für das Gebiet der Stadt Leverkusen, „Ziele der Landes-
planung“, - weist der Regierungspräsident (RP) Köln, Dez. 64 insbesondere darauf hin, 
dass aufgrund des geringen Anteils der Freizone im Stadtgebiet im Interesse der öko-
logischen Aufgaben der Freizone 
 
 

- betriebswirtschaftlich vertretbare Durchgrünungen der Wirtschaftsflächen vorge-
sehen werden, 

 
- forstwirtschaftlich genutzte Flächen primär der Zielsetzung der Erholung dienen, 

 
- an Verkehrsbändern und gewerblichen und industriellen Emittenten Immissions-

schutzpflanzungen vorzusehen sind, 
 

- das durch umfangreiche Abgrabungen gekennzeichnete Gebiet im Raum Hit-
dorf/Rheindorf für Zwecke der Freizeit- und Erholungsnutzung rekultiviert werden 
muss, 

 
- keine weitere Inanspruchnahme von Wald erfolgt. 

 
 Über die im Gebietsentwicklungsplan dargestellten Freizonenteile hinaus ist den inner-

städtischen Grünzügen wegen ihrer multifunktionalen Bedeutung besondere Beach-
tung zu schenken. 

 
 
1.1.1.1 Darstellungen der Landesentwicklungspläne (LEP) I, II, III 
 

Nach dem LEP I/II – Raum – und Siedlungsstruktur in der Fassung vom 01.05.1979 – 
ist Leverkusen im Ballungskern als Mittelzentrum mit mehr als 150.0000 Einwohnern im 
Mittelbereich dargestellt. Die Stadt liegt an zwei Entwicklungsachsen 1. Ordnung 
(Rheinachse und Achse Köln-Wuppertal-Hagen). 
 
Landesentwicklungsplan III Entwurf, Stand April 1985 
 
Danach sind für das Stadtgebiet folgende Aussagen von Bedeutung: 
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- Die überwiegend landschaftlich geprägten, deutlich geringer besiedelten Randbe-
reiche des Stadtgebietes sowie innerstädtische Grünzonen einschl. Bürgerbusch 
sind als FREIRAUM, größtenteils in Verbindung mit der, diesen Bereich überla-
gernden Schraffur ERHOLUNGSGEBIETE dargestellt.    

                                                                                             
- Die Rheinaue sowie die gesamte besiedelte und unbesiedelte Niederterrasse 

westlich der Linie Opladen-Bürrig-Wiesdorf ist als Bereich mit GRUNDWASSER-
VORKOMMEN, ebenso der engere Bereich des Rheins als UFERZONE UND 
TALAUE dargestellt, beide Bereiche aufgrund ihrer Bedeutung für die öffentliche 
Wasserversorgung 

 
- Der Bürgerbusch sowie kleinere Bewaldete Gebiete in der Wupperschleife und im 

Revier Scherfenbrand sind als WALD dargestellt. 
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1.1.1.2 Darstellung des Gebietsentwicklungsplanes
 
 Für das Stadtgebiet ist der genehmigte Gebietsentwicklungsplan, Teilabschnitt Kreis-

freie Stadt Köln, Kreisfreie Stadt Leverkusen, Erftkreis, Oberbergischer Kreis, Rhei-
nisch-Bergischer Kreis (Bekanntmachung der Genehmigung s. MBI. NW 1984, S. 988) 
wirksam. 

 
 Danach sind für das Plangebiet insbesondere folgende Darstellungen von Bedeutung: 
 

o Wohnsiedlungsbereiche 
 

- Hitdorf 
 
- Lützenkirchen, Schöne Aussicht 
 
- Steinbüchel-West und –Ost 

 
o Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche 
 

- nördlich von Butterheide (RWE) 
 
- Fixheide und Schlebuschrath 
 
- Manfort 

 
o Wasserwirtschaftliche Bereiche 
 

- Rheinaue und Talaue der unteren Wupper 
sowie die Niederterrasse östlich von Hitdorf 

 
 

o Erholungsbereich 
 

- Der gesamte Freiraum mit Ausnahme des Bereichs nördlich von Hitdorf 
 

o Freizeit- und Erholungsschwerpunkte 
 

- Der mittlere Teilbereich des Freizeit- und Erholungsschwerpunktes 
(Zweckverbandsgebiet Tageserholungsstätte „Knipprather Wald“) Lan-
genfeld/Monheim 

 
- Silbersee 

 
o Bereiche für die Entwicklung der Landschaft, gegliedert in: 

 
Bereiche für den Schutz der Landschaft 
 
- Rheinaue und Wupperaue bis zur A 3 einschließlich Bayer-Deponie 
 
- Bereich um Southerberg, Wupperschleife sowie im Nordwesten von Ber-

gisch-Neukirchen 
 
- Ölbachtal, Teile des Wiehbachtales 
 
- Bürgerbusch 
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- Leimbachtal, Teile der Dhünnaue 
 
- Revier Scherfenbrand sowie im Süden des Stadtgebietes liegende, sich auf 

Kölner Stadtgebiet fortsetzende Freiflächen 
 

sowie 
 
Bereiche für die oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen 
 

- Gebiet des Freizeit- und Erholungsschwerpunktes (Zweckverbandsgebiet 
Tageserholungsstätte „Knipprather Wald“) 

 
1.1.2  Darstellungen und Festsetzungen der Bauleitplanung 
 
1.1.2.1 Flächennutzungsplan
 
 Für das Stadtgebiet liegt ein gültiger Flächennutzungsplan vor, der gem. § 16 Abs.2 LG 

zu beachten ist. Die folgende textliche Erläuterung bezieht sich auf geplante, im we-
sentlichen im Geltungsbereich des Landschaftsplanes liegende Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes. 

 
1.1.2.1.1 Bauliche Nutzung 
 

Für die Situation der Landschaft bedeutsame neue Wohnbauflächen wurden schwer-
punktmäßig in folgenden Stadtteilen vorgenommen: 
 
Steinbüchel 
 

- Bereiche Lichtenburg und Meckhofen, sowie „Bruchhausen“ 
 
 Lützenkirchen 
 

- Bereiche „Biesenbach-Lehn“ und „Schöne Aussicht“ 
 
 Quettingen 
 

- Bereich „Auf der Ohmer“ 
 
 Schlebusch 
 

- Bereich „Leimbacher Berg“ 
 

- Bereich „Freudenthal“ 
 
 Bei Realisierung der Wohnbebauung ist auf eine gute Ortsrandeingrünung zur freien 

Feldflur zu achten, die in den Bebauungsplänen durch entsprechende Festsetzungen 
gesichert werden muss. 

 Ebenso sind für die geplanten Gewerbe- und Industriegebiete bei Realisierung durch 
qualifizierte Bebauungspläne Maßnahmen aus Sicht- und Immissionsgründen erforder-
lich: 

 
 Als Gewerbe- und Industriegebiete sind zu erwähnen: 

- gewerbliche Bauflächen und Entwicklungsflächen für gewerbliche Nutzung 
zwischen A 1 und Dhünn, nördlich der Firma Wuppermann und im Raum 
Hitdorf 

-  
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- Rheindorf-Nord 
 

- Dynamit Nobel 
 

- Pattscheid 
 
1.1.2.1.2 Flächen für den örtlichen Verkehr 
 

Über die unter den Punkten 1.1.3.1. und 1.1.3.2 aufgeführten Straßen hinaus sind im 
Flächennutzungsplan folgende Trassen nachrichtlich übernommen oder als in Aussicht 
genommen vermerkt: 
 

- Verlängerter Ostring/Südtangente Leverkusen 
 

- Neuführung der Albert-Schweitzer-Straße 
 

- Neuführung der v.-Ketteler-Straße 
 
1.1.2.1.3 Flächen für die Forstwirtschaft 
 

Der Flächennutzungsplan sieht eine Vergrößerung der Waldflächen aus Immissions-
schutzzwecken vor, insbesondere entlang der Verkehrsstraßen A 59, A 1, L 293n, 288n 
in Verlängerung der B 8 und um Gewerbegebiete. 
 

1.1.2.1.4 Grünflächen 
Der Flächennutzungsplan sieht eine starke Ausweitung allgemein öffentlicher Grünflä-
chen, insbesondere in den Tälern von Wupper, Dhünn und Wiembach vor und trägt 
aufgrund der Anbindung des innerstädtischen Grünsystems an die natürlichen land-
schaftlichen Leiträume zu einer sinnvollen Ergänzung der Systemelemente und damit 
zu einer erheblichen Verbesserung der Situation für die Naherholung bei. 
 
Im Gegensatz zum Wiehbachtal als Zone für die intensive Erholungsnutzung, sollen die 
Täler von Wupper und Dhünn der landschaftsbezogenen, ruhigen Erholung vorbehalten 
bleiben. 
 
Bei den dargestellten Grünflächen handelt es sich um überwiegend landwirtschaftlich 
genutzte Bereiche, die, je nach beabsichtigter Intensität der Erholungsnutzung, z. T. un-
ter Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung auch der landschaftsbezogenen Er-
holung dienen oder um Flächen, mit deren Aufgabe langfristig zu rechnen ist. 
 
Neben den allgemein öffentlichen Grünflächen stellt der Flächennutzungsplan folgende 
Grünflächen mit Bedeutung für die Landschaftsplanung dar. 
 
Friedhöfe – die bestehenden Friedhöfe Reuschenberg, Quettingen und Lützenkirchen 
werden erweitert. 
 
Dauerkleingärten 
 

- Rheindorf, südwestliche des Wasserwerkes 
 

- Hitdorf, „Die fünfzig Morgen“ 
 

- Bürrig, Bürriger Deich und südwestlich DB 
 

- Quettingen, „Holzer Wiesen“ 
-  
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- Bergisch-Neukirchen, „Am Vogelberg“ 
 

- Steinbüchel, südwestlich von Kamp 
 

- Neuboddenberg, östlich von Meckhofen 
 

- Lützenkirchen, „Schöne Aussicht“ 
 

- Alkenrath, Schlebuschrath 
 

- Manfort, nördlich des Südrings 
 

- Opladen-Nord, zwischen Wupper und Bahnlinie 
 

 
 
 Campingplätze/Sondergebiet für Wochenendplätze 
 

- Steinbüchel, Schnorrenberg und Hahnenblecher 
 

- Innerhalb des Zweckverbandsgebietes Tageserholungsstätte „Knipprather 
Wald“ 

 
  
 Sportflächen und Bäder 
 

- Hitdorf, Erweitungsfläche östl. des vorhandenen Sportplatzes in Verbin-
dung mit einem Sondergebiet für Sportbauten 

 
- Alkenrath, Sportfläche bei Schlebuschrath 

 
- Schlebusch, Sportfläche in Verbindung mit dem Sondergebiet für Sport-

bauten am Dünnwalder Grenzweg und im Bereich der ehem. Wolkenburg-
kippe 

 
- Steinbüchel, Sportfläche am Jücherfeld für eine Bezirkssportanlage 

 
- Manfort, Sportfläche auf dem Gelände der ehem. Auskiesung nördlich des 

Südrings in Verbindung mit einem Sondergebiet für Sportbauten 
 

- Lützenkirchen, Erweiterung des Sportgeländes südlich „Auf dem Bruch“ 
 

- Steinbüchel, geplantes Kombibad am Bürgerbusch *) 
 

- Opladen, Erweiterung des Schwimmbades im Wiehbachtal 
 

- Bürrig, Erweiterung der Sportflächen an der Heinrich-Brüning-Straße 
   
 Erholungsschwerpunkte 
 

- Tageserholungsstätte „Knipprather Wald“, südlicher Teil des Freizeit- und 
Erholungsschwerpunktes Langenfeld/Monheim 

 
- Freizeitanlage Silbersee, innerstädtische Naherholungsanlage 
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1.1.2.1.5 Flächen für Versorgungsanlagen, Verwertung oder Beseitigung von Abwasser oder 

festen Abfallstoffen 
 
 

Wasserwerke - Erweiterung des Wasserschutzgebietes, Zone I  
  und II für das Wasserwerk bei Rheindorf 
 
Wasserbehälter - bei Kump 
 
Brunnen - Brunnenanlage östl. der A 59 
 
Regenrückhalte- 
becken - im Wiehbachtal 
  bei der Lichtenburg und Meckhofen 
  im Ölbachtal 
  bei Rheindorf zwischen der L 291 und der L 108n 
  bei Opladen zwischen der Wupper und der B 8 
  im Leimbachtal 
 
 

1.1.2.1.6 Wasserflächen 
 

Neue Wasserflächen sind geplant im Zweckverbandsgebiet Tageserholungsstätte 
„Knipprather Wald“ 

 
 
1.1.2.2 Bebauungspläne 
 

In den Geltungsbereich des Landschaftsplanes wurden Teilbereiche rechtsgültiger Be-
bauungspläne einbezogen, sofern sie gemäß § 16 LG Grünflächen und/oder land- oder 
forstwirtschaftliche Flächen festsetzen. 
Die einbezogenen Bebauungspläne sind in der Übersicht dargestellt. 

 
 
1.1.3 Festsetzungen oder eingeleitete Planfeststellungsverfahren oder abgeschlossene planeri-

sche Verfahren der Fachplanungsbehörden oder – stellen (nachrichtliche Übernahme 
der Angaben der Fachplanungsbehörden). 

 
1.1.3.1 Straßen 
 

Planungsstand und Linienführung der Autobahnen, Bundesstraßen und Landstraßen 
sind den Unterlagen des Landschaftsverbandes Rheinland, Abteilung Straßenbau, 
Stadtstraßen den des Tiefbauamtes Leverkusen entnommen. 
In der GK I dargestellt sind die Straßen, die nach § 16 FStrG bestimmt oder nach § 37 
LStrG abschließend erörtert oder nach §§ 17 u. 18 FStrG oder 39 u. 40 LStrG planfest-
gestellt sind sowie Stadtstraßen die im Bebauungsplan (B-Plan) festgesetzt sind. 
Nach § 16 FStrG bestimmte Straßen: 
 
A 54 
 
A 3 - Verbreiterung auf 6 Spuren ab Abfahrt Opladen in Richtung Oberhausen 
 
A 1 - Verbreiterung auf 6 Spuren ab Kamp in Richtung Burscheid 
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Nach § 37 LStrG abschließend erörterte Straßen: 
 

 L 293n - von der Stadtgrenze bis Anschluss an A 59 und Verlängerung der Ben-
rather Straße ab Solinger Straße bis L 108n 

 
 
 L 108n - von L 293 (Zusammenfluss von Wupper und Dhünn) bis L 291 
 
 
 L 288n - von der B 8 bis zur Plangebietsgrenze, desgl. von der Bonner Straße bis 

Mönchsacker und Gezelin-Kapelle bis zur Bergischen Landstraße 
 
 
 L 288n - durch den Bürgerbusch 
 
 
Gem. B-Plan festgesetzte Straßen: 
 

- Von-Ketteler-Straße zwischen L 108 und Leverkusener Stadtautobahn 
 
- Kandinskystraße 
 
- Verbindung der Borsigstraße mit der Feldstraße über geplante L 288n 
 

 
 
1.1.4 Natur- und Landschaftsschutz/Rheinuferschutz 
 
 
 
1.1.4.1 Vorhandene Naturschutzgebiete 
 

Die bestehenden Naturschutzgebiete sind in der Grundlagenkarte I dargestellt. Nach-
folgend aufgeführte Gebiete sind als Naturschutzgebiete endgültig sichergestellt: 
 
Naturschutzgebiet „Sumpfgebiet Ölbachtal“ 20.07.1984 
 
Naturschutzgebiet „Erlenbruch im Bürgerbusch“ 25.01.1985 
 
Naturschutzgebiet „Glöbuscher- und Benscheider Wiesen“ 20.07.1984 
 
 
Nachfolgend aufgeführte Gebiete sind als Naturschutzgebiete einstweilig sichergestellt: 
 
Naturschutzgebiet „Wiembachaue“ (3 Gebiete) 18.01.1982 
 
Naturschutzgebiet „Gronenborner Fischteiche“ 16.03.1983 
 
Naturschutzgebiet „Sonneck-See“ 03.12.1984 
 
Naturschutzgebiet „Neuenkamp-Rentwiese-Henkensiepen“ 03.04.1985 
 
Naturschutzgebiet „Krapuhlsee“ 10.01.1986 
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1.1.4.2 Vorhandene Landschaftsschutz- bzw. Rheinuferschutzgebiete
 
 Die bestehenden Landschaftsschutzgebiete sind in der GK I dargestellt. Sie basieren 

auf folgenden Landschaftsschutzverordnungen: 
 

1.) Landschaftsschutzverordnung vom 01.06.1971 für das Stadtgebiet Leverkusen vor 
der kommunalen Neugliederung 

2.) Landschaftsschutzverordnung vom 16.11.1970 für die aus dem ehemaligen Rhein-
Wupper-Kreis nach der kommunalen Neugliederung hinzugekommenen Gebiete 

3.) Landschaftsschutzverordnung vom 22.06.1972 für die aus der Stadt Köln hinzuge-
kommenen Gebiete 

 
 Abweichungen von Landschaftsschutzverordnungen ergeben sich für die Bereiche, für 

die in rechtsgültigen Bebauungsplänen andere Anweisungen getroffen wurden. Die 
nachrichtliche Übernahme des Rheinuferschutzes erfolgte nach der Rheinuferschutz-
verordnung aus den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln vom 01.08.1972. 

 
 
 
1.1.4.3 Vorhandene Naturdenkmale 
 

Die bestehenden Naturdenkmale sind entsprechend der Liste der geschützten Land-
schaftsbestandteile in der Stadt Leverkusen in der GK I dargestellt (Verordnung zur Si-
cherung von Naturdenkmalen in der Stadt Leverkusen vom 25. September 1973). 
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Lfd. 
Nr. 
 

Bezeichnung Ort, Flur, Flurstück Lagebezeichnung 
 

1 1 Platane Platanus  
acerifolia 
 

Schlebusch 5, 61 Nördlich der Schlossallee 

2 1 Schlitzblättrige Buche 
Fagus silvatice  
laciniata 

Schlebusch 42, 
190 

Park Haus Nazareth 

3 1 Rotbuche 
Fagus silvaticavatic 
 

Schlebusch 42, 
190 

Park Haus Nazareth 

4 Trauerbuche 
Fagus silvatica pendula 
 

Schlebusch 41, 
190 

Park Haus Nazareth 

5 1 Platane 
Platanus acerifolia 
 

Schlebusch 42, 
121 

Park Haus Nazareth 

6 1 Stieleiche 
Quercus robur 
 

Bürrig, 15, 142 Tannenbergstr. (ehem. 
Gut Neuenhof) 

7 2 Roßkastanien 
Aesculus hippocasta-
num 

Wiesdorf, 20, 101 Vor der Doktorsburg 

8 1 Schwarzpappel 
Populus nigra 

Wiesdorf, 20, 17 Im Stadtpark gegenüber 
der Einmündung der 
Straße „Im Burgfeld“ 

9 1 Winterlinde 
Tilia cordata 
 

Steinbüchel 20, 
435 

Berliner Straße am Eh-
renmal 

10 1 Sommerlinde 
Tilia platyphylla 
 

Rheindorf, 19, 14 Altrheindorf, am Zollhof 

11 1 Blutbuche 
Fagus silvatica 
„Atropunicea“ 
 

Steinbüchel 4, 19 Friedhof in Steinbüchel 

12 1 Roßkastanie 
Aesculus hippocasta-
num 

Rheindorf 18, 78 u. 
89 

Unterstraße vor der Al-
degundiskirche 

13 2 Sumpfzypressen 
Taxodium distichum 
 

Schlebusch 64 u. 
65 

Vor dem Eingang zum 
Schloss Morsbroich 

14 2 Bergahorn 
Acer pseudoplatanus 
 

Schlebusch 5,66 An beiden Seiten von 
Schloss Morsbroich 

15 1 Rotbuche 
Fagus silvatica 
 

Schlebusch 5, 66 Im inneren Park von 
Schloss Morsbroich 

16 
 
 
Lfd. 
Nr. 

1 Esskastanie 
Castanea sativa 
 
Bezeichnung 
 

Schlebusch 5,66 
 
 
Ort/ Flur Flurstück 

Im inneren Park von 
Schloss Morsbroich 
 
Lagebezeichnung 



 

 

  
17 1 Tulpenbaum 

Liriodendron tulipifera 
 

Schlebusch 5, 66 Im inneren Park von 
Schloss Morsbroich 

18 1 Rosskastanie 
Aesculus hippocasta-
num 

Schlebusch 5, 96 Im äußeren Park von 
Schloss Morsbroich am 
Sandfang 

19  1 Bastard-Schwarz-
Pappel 
Populus canadensis 

Schlebusch 5, 96 Im äußeren Park von 
Schloss Morsbroich 

20 1 Platane 
Platanus acerifolia 

Schlebusch 6, 92 Am Wanderweg nach 
Alkenrath an der Dhünn, 
Höhe Sandfang 

21 1 Rotbuche 
Fagus silvatica 
 

Wiesdorf 20, 6 Im westlichen Teil des 
Stadtparks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 19 - 
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1.2  Wirtschaftliche Nutzung und Nutzungstendenzen sowie Eigentums- und Besitzstruktur 
 
 
 
1.2.1           Landwirtschaft *)
 

Die zunehmende Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Böden, insbesondere für städ-
tebauliche Zwecke, führt zu einer fortschreitenden Verdrängung der landwirtschaftli-
chen Produktionsbereiche in die Randgebiete. Von den neuen zum Stadtgebiet Lever-
kusen gehörenden Gemarkungen werden nur noch drei überwiegend landwirtschaftlich 
genutzt, und zwar Steinbüchel (63 %), Hitdorf (55,8 %) und Bergisch-Neukirchen (51,8 
%). 
 
Von der Gesamtfläche des Stadtgebietes beträgt der Anteil der landwirtschaftlich und 
gärtnerisch genutzten Fläche 37,9 %. Mit 25,7 % nimmt der Ackerbau etwa zwei Drittel 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen ein, der Grünlandanteil liegt bei 8,3 %, gärtnerisch 
genutzt werden 3,9 %. 
 
Die Bereiche Steinbüchel und Bergisch-Neukirchen verfügen aufgrund der guten klima-
tischen und mittleren bis guten Ertragsvoraussetzungen ebenfalls zu den landwirt-
schaftlichen Vorranggebieten. 
 
Aufgrund des Funktionswandels der Betriebe und der Lage der Flächen in den Betrie-
ben ist der Grünlandanteil höher als von der Nutzungseignung hier zu erwarten wäre. 
 
Das Ackerland wird zu 87 % über Getreideanbau genutzt; bei den Hackfrüchten bzw. 
Futterbau überwiegen die Zuckerrübe und der Mais. 
 
Die Viehhaltung hat für die Mehrzahl der Betriebe eine große wirtschaftliche Bedeu-
tung, 40 % aller Betriebe halten Milchkühe, 50 % Mastrinder; auffallend ist die starke 
Geflügelhaltung in Opladen und Schlebusch sowie die Schweinemast in Hitdorf. 
 
 
Bei den Sonderkulturen handelt es sich im allgemeinen um den Obstbau, der als Er-
werbsgartenbau in geschlossenen Plantagen mit niedrigeren Wuchsformen für viele 
Betriebe eine wesentliche zusätzliche Einkommensquelle darstellt; der das Land-
schaftsbild prägende Hochstamm dürfte im Laufe der Zeit aus dem Landschaftsbild 
verschwinden. 
 
 
Im Stadtgebiet herrscht die Einzelhoflage vor (Familienbetriebe), aufgrund der Inan-
spruchnahme von Flächen durch konkurrierende Nutzungen werden die Betriebe stark 
eingeschränkt und erzielen, da zusätzliche Flächen in Zukunft kaum zur Verfügung 
stehen, nur über die Betriebszweige wie Legehennenhaltung, Schweinemast und 
Obstbau ein weiteres Wachstum. Der kleinere intensiv geführte landwirtschaftliche 
Vollerwerbsbetrieb ist gegenüber einer sehr stark im Fluss befindlichen Landschaft am 
sichersten und flexibelsten, aber auch verhältnismäßig kleine Betriebe verdanken nicht 
zuletzt der günstigen Absatzlage ihre Existenz. Nach der sozio-ökonomischen Erhe-
bung im Jahr 1977 wurden insgesamt 88 Betriebe mit mehr als 5 ha Größe erfasst. 
 
Die Betriebsgrößen staffeln sich wie folgt: 
 
*  Die Aussagen sind dem landwirtschaftlichen Fachbeitrag  zum Flächennutzungsplan 
der Stadt Leverkusen entnommen. 
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   5 – 20 ha 49 % 
 20 – 30 ha 24 % 
 über 30 ha 27 % 
 
 
Bei den Betriebstypen ergeben sich 53 % Vollerwerbs-, 31 % Übergangs- und 16 % 
Zu- und Nebenerwerbsbetriebe. 
 
Für die Zukunft ist aufgrund der absehbaren weiteren Beanspruchung von landwirt-
schaftlichen Flächen mit einem weitern Rückgang der Betriebe zu rechnen. Die Land-
wirtschaft erwartet aber von den verantwortlichen Planungsträgern, dass ihren Bemü-
hungen, die Betriebe existenzfähig zu erhalten, Verständnis und Unterstützung entge-
gengebracht wird. 
 
 

1.2.2           Forstwirtschaft *) 
 

 
Das Stadtgebiet gehört zu den Wuchsgebieten Niederrheinische Bucht und Bergisches 
Land und hier wiederum zu den Wuchsbezirken Köln – Bonner-Rheinebene und Bergi-
sche Heideterrassen sowie Bergische Randschwelle und Bergische Hochflächen. 
 
Der Wald hat mit 911 ha einen Anteil von 11,6 % (NRW 24 %, Bund 29 %) an der 
Stadtfläche. 
Der Walt verteilt sich sehr unregelmäßig auf das Stadtgebiet. Größere Wälder liegen 
auf der Mittelterrasse (Bürgerbusch, Revier Scherfenbrand, Pescher und Reuschen-
berger Busch), kleinere Wälder finden sich entlang der Täler auf nahezu allen steileren 
Hängen. 
 
Mit 83 % hat der Privatwald ein starkes Übergewicht, der Anteil des Körperschaftswal-
des beträgt 16 %, der des Bundeswaldes 1 %, Landeswald fehlt völlig. Die städtischen 
Waldflächen verteilen sich mit über 100 Parzellen auf das gesamte Stadtgebiet bei 
durchschnittlicher Parzellengröße von 0,2 ha und Besitzgröße unter 1 ha. 
 
Der im Stadtgebiet gelegene Wald weist einen hohen Laubholzanteil von 65 % auf. Mit 
ca. 35 % Nadelholzfläche spielt die Fichte zusammen mit der Kiefer nur auf den matt-
wüchsigen trockenen Sanden des Bürgerbusches und Reviers Scherfenbrand eine be-
herrschende Rolle. Nach dem Altersaufbau sind im Stadtgebiet die über 60jährigen 
Bestände mit einem Anteil von 45 % am stärksten vertreten. 
 
Im Ballungskern der Stadt Leverkusen unterliegen große Teile der Waldungen gleich-
zeitig der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion während die Behandlung des öffentli-
chen Waldes in erster Linie nach Schutz- und Erholungsfunktion ausgerichtet ist, ist es 
im Privatwald vorrangige Aufgabe, auf folgende waldbauliche Behandlung hinzuwirken: 
 

- die Erhaltung von Altbeständen bis zu ihrer biologischen Reife, 
 
- eine reichhaltige und immissionsharte Baumartenwahl, unter Bevorzugung 

des Laubholzes, 
 
- die Durchführung möglichst kleinflächiger Hiebsmaßnahmen. 

 
*)  Die Aussagen sind dem forstlichen Fachbeitrag  zum Landschaftsplan entnommen. 
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 Waldfunktionen nach der Waldfunktionskarte 
  
 Waldflächen mit Erholungsfunktion (2-stufig) 
 

  
 Stufe 1  
   -südlicher Bereich des Bürgerbusches um die Gezelinkapelle 
 

  - Hangwälder am Reuschenberger Friedhof zur Wupperaue 
 
  - im Driescher- und Wiehbachtal 
 
  Stufe 2 
   - Bürgerbusch 
 
  - Revier Scherfenbrand 
 
  - Restwälder der Rheinaue und Niederterrasse 
 
  - Pescher Busch 
 

 - Hangwälder zur Wupper nördlich von Imbach und im restlichen Teil der Wupper-
schleife 

 
  - Öl- und Murbachtal 
 

  
  Waldflächen mit Wasserschutzfunktionen (Stufe 2) 
 

 Sämtliche Waldfläche im Bereich der amtlichen Wasserschutzzonen I – III erfül-
len Wasserschutzfunktionen der Stufe 2, darüber hinaus einzelne Waldgebiete 
des Reviers Scherfenbrand und Dynamit Nobel im Süden des Stadtgebietes. 

  
Waldflächen mit Bodenschutzfunktionen 
 

- Hangwälder zur Wupper nördlich von Imbach 
 
 Waldflächen mit Immissions-, Lärm- und Sichtschutzfunktionen 
 

- die Waldgebiete Pescher Busch und Reuschenberg sowie die Restwälder 
in der Rheinaue und Niederterrasse und an der A 3 übernehmen Immissi-
onsschutzfunktion der Stufe 1, alle übrigen Wälder der Stufe 2. 

 
Lärm- und Sichtschutzfunktion übernehmen die Wälder an stark frequentier-
ten Trassen und um Gewerbegebiete. 

 
 Ökologisch wertvolle Waldflächen (Stufe 2) 
 

- die Restwälder in der Rheinaue und auf der Niederterrasse 
 
- der Pescher Busch und im Bereich der RWE 
 
- Wupperhangwald westl. des Reuschenberger Friedhofes 
- im unteren Wiehbachtal und im Ölbachtal 
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 Der forstliche Fachbeitrag schlägt als Entwicklungsziele im Sinne des § 18 LG vor: 
 
 - das Ziel § 18 Abs. 1 Nr. 1 LG 
 

 Erhaltung einer mit natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestat-
teten Landschaft, und zwar für alle Waldgebiete 

 
 - das Ziel § 18 Abs. 1 Nr. 2 LG 
 

 Anreicherung einer im Ganzen erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und 
belebenden Elementen, und zwar für die Rheinuferzone und die landwirtschaftlich 
genutzten Flächen im Bereich der Hochterrasse 

 
 - das Ziel § 18 Abs. 1 Nr. 3 LG 
 

 Wiederherstellung einer in ihrer Oberflächenstruktur, ihrem Wirkungsgefüge und ih-
rem Erscheinungsbild geschädigten Landschaft für die Abgrabungsgebiete und 
Brachflächen 

 
 - das Ziel § 18 Abs. 1 Nr. 4 LG 
 

 Ausbau der Landschaft für die naturnahe Erholung durch Erweiterung von Waldflä-
chen 

 
 - das Ziel § 18 Abs. 1 Nr. 5 LG 
 

 Ausstattung der Landschaft für Zwecke des Immissionsschutzes und zur Verbesse-
rung des Klimas, und zwar entlang stark frequentierter Straßen wie A 1, A 3 und A 
59. 

 
 
 

 Als besondere Festsetzung für die forstliche Nutzung (§ 25 LG) wird insbesondere 
empfohlen: 

 
- für den Bürgerbusch und das Revier Scherfenbrand die bestehenden 

Laubholzbestände der Waldrandzone nach § 25 b, c und d zu erhalten und 
ggf. kleinflächig zu verjüngen. 

- Waldungen zwischen Wupper, Opladen-West und Bürrig sowie zwischen 
der A 3 und Opladen wegen ihrer Schutzwirkungen in stufigen Aufbau zu 
überführen und kleinflächig zu verjüngen. 

 
 Folgende Entwicklungs-, Pflege und Erschließungsmaßnahmen werden nach § 26 

Abs. 1 LG vorgeschlagen: 
 

- Durchgrünung der Rheinuferzone 
 

- Aufforstungen insbesondere aus Immissions- und Sichtschutzgründen an 
stark frequentierten Straßen wie A 1, A 3, A 59 und Gewerbe- und Wohn-
gebieten sowie auf Flächen, die aus der landwirtschaftlichen Nutzung aus-
scheiden, 

 
- Forstliche Rekultivierung der Abgrabungsgebiete im Raum Hitdorf und im 

gepl. Freizeit- und Erholungsschwerpunkt Silbersee, 
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- Umbau der mit relativ kurzlebigen Fichten und Pappeln bestockten, labilen 
Waldrandzone mit vitalen und immissionsharten Laubhölzern um Schloss 
Morsbroich, 

 
- Ausbau der Erschließungs- und Erholungseinrichtungen, insbesondere in 

den Privatwäldern Bürgerbusch und Revier Scherfenbrand. Zur Durchfüh-
rung von Pflegemaßnahmen ist es notwendig, das Wegenetz in den Wald-
gebieten Horkenbach, Steinbüchel, Hirzenberger Mühle und Teidschei-
derweg auszubauen bzw. isolierte Waldflächen, z. B. nördlich „Jüch“ von 
außen zu erschließen. 

 
 Die im Stadtgebiet Leverkusen vorhandene Waldfläche reicht aufgrund ihres geringen 

Flächenanteils und ihrer Zersplitterung zur Erfüllung der vielfältigen Schutz und Erho-
lungsfunktionen nicht aus, was gezielte Aufforstungen, waldumbauten und Pflegemaß-
nahmen erforderlich macht. Bezüglich der Erholung müssen in überwiegendem Maße 
die zusammenhängenden privaten Wälder Bürgerbusch und Revier Scherfenbrand 
diese Funktionen übernehmen und sind bezüglich ihrer Erschließung und Anlage von 
Erholungseinrichtungen entsprechend zu fördern. 

 
 
 
1.2.3           Berg- und Abgrabungswirtschaft
 

Bei den im Plangebiet liegenden Abgrabungen (Kies) handelt es sich überwiegend um 
vor Inkrafttreten des Abgrabungsgesetzes genehmigte Auskiesungen. Die Abgrabun-
gen konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf den Raum Hitdorf/Rheindorf. 
 
 

1.2.4           Wasser- und Abfallwirtschaft 
 

Die Gewässer und Wasserschutzgebiete sowie wasserwirtschaftliche Anlagen sind in 
der Grundlagenkarte I dargestellt. 
 
Die Wasserschutzgebiete sind gegliedert nach den Schutzzonen I, II und III a, III b. Es 
gelten die ordnungsbehördlichen Verordnungen zur Festsetzungen von Wasserschutz-
gebieten 
 

- für das Wasserwerk Leverkusen-Rheindorf der Stadtwerke Opladen vom 
01.03.1974 

- für das Wasserwerk Rheindorf-Hitdorf der Bayer AG vom 01.02.1972 
- für das Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim vom 25.08.1977 

 
 Die gesetzlichen Überschwemmungsgebiete von Rhein, Wupper und Dhünn nach dem 

amtlichen Lageplan zum Verzeichnis der bei Hochwassergefahrbringenden Wasserläu-
fe nach § 286 (1) WG vom 07.04.1913 bedürfen aufgrund der vorhandenen Verhältnis-
se einer Neufestsetzung. 

 
 Eine in Arbeit befindliche Hochwasserberechnung soll Grundlage eines besonderten 

Verfahrens zur Neufestsetzung der Überschwemmungsgrenzen werden. 
 
 Geordnete, in Betrieb befindliche Deponien kommen im Plangebiet an der Masuren-

straße in Rheindorf (Erddeponie) und im Bereich Umlag (Bauschuttdeponie der Hitdor-
fer Kiesbaggerei) vor. Bereits abgeschlossene Deponien (städtische) liegen an der 
Sandstr. Sowie im Bereich Schlangenhecke. 
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 Wilde Müllkippen siehe Grundlagenkarte II b und Pkt. 2.5.2.1 des Erläuterungsberich-

tes. 
 
    
 
1.3             Freizeit- und Erholungseinrichtungen 
 

 
Das Stadtgebiet verfügt über zahlreiche öffentliche Grünflächen, insbesondere in den 
innerstädtischen Hauptgrünzügen entlang der Wupper und Dhünn; durch die Darstel-
lung neuer Grünflächen im Flächennutzungsplan in Anbindung an die Hauptgrünzüge 
wird das Grünsystem in konsequenter Weise sinnvoll erweitert. Zur Deckung des Fehl-
bedarfs an Freizeiteinrichtungen für die intensive Erholungsnutzung sind zwei Freizeit- 
und Erholungsschwerpunkte geplant (s. hierzu auch Pkt. 1.1.1.2 Erl. Ber.). 

 
 
1.4             Bau- und Bodendenkmäler ( Stand 1983)  
 
 

Zurzeit werden von der Unteren Denkmalbehörde in Zusammenarbeit mit dem Rheini-
schen Amt für Denkmal- und Bodendenkmalpflege Aufnahmen denkmalschutzwürdiger 
Gebäude, technischer Denkmäler, Wegekreuze und Schutzbereiche für Bebauung und 
Grünzonen für die Denkmälerliste durchgeführt. 
 
Die nachfolgend aufgeführten, für die Landschaftsplanung bedeutsamen Denkmäler, 
sind in der GK I dargestellt. 
 
 
Baudenkmäler 
 
Plan-
quadrat 

Gemarkung Flur Flur-
stück(e) 

Objektbenennung,  
Anschrift 
 

A/f Berg. Neukirchen 3 160 Wohnhaus/Hofanlage 
Oberölbach 1 
 

A/g Berg. Neukirchen 3 582 Stallgebäude 
Burscheider Str. 414 
 

B/d Opladen 4 69 Ehem. Kutscherhaus der 
Villa Römer 
Düsseldorfer Str. 96 

B/d Opladen 4 70 Villa Römer mit Park- und 
Brunnenhäuschen 
Düsseldorfer Str. 98 

B/f Berg. Neukirchen 9 199 Fachwerkhaus 
Unterölbach 4 
 

B/f Berg. Neukirchen 9 320 + 328 Fachwerkhaus mit beiste-
hender Fachwerkremise 
Unterölbach 5 

B/f Lützenkirchen 7 339 Fachwerkhofanlage 
Zum Claashäuschen 39 
 



 

 

Plan-
quadrat 

Gemarkung Flur Flur-
stück(e) 

Objektbenennung,  
Anschrift 
 

C/a Hitdorf 4 25 Erinnerungsstätte 
Rheinstr. bei Nr. 166 
 
 

C/d Bürrig 6 4 Reuschenberger Mühle 
Alte Garten 60 
 
 

C/e Opladen 7 537 * 637 Gut Ophoven  
Talstr. 4 
 

C/f Lützenkirchen 7 460 Villa Tillmanns  
Neucronenberger Str. 41 
 

C/f Lützenkirchen 17 30 Villa Tillmanns 
Neucronenberger Str. 41 
 

C/g Lützenkirchen 34 165 Weyerhof von-
Knoeringen-Str. 110 
 

C/g Steinbüchel 4 31 Haus Steinbüchel mit Er-
innerungskreuz Auf’m 
Berg 
 

C/g Steinbüchel 16 78 Hofanlage An der Lich-
tenburg 22 
 

C/g Steinbüchel 16 36 + 37 Fachwerkhaus An der 
Lichtenburg 25, 27 
 

C/h Lützenkirchen 43 70 Barockkreuz bei  
Ropenstall,  
Ropenstaller Weg 

C/h Steinbüchel 18  7 Rotkreuz Krummer Weg  
In der Wasserkuhl 
 

C/h Steinbüchel 12 47 Fachwerkhofanlage  
Kump 46 
 

C/h Steinbüchel 13 46 „Schnorrenberg“  
ehem. Hofanlage mit 
Gaststätte  
Berliner Str. 261 

C/h Steinbüchel 13 41 Fachwerkhaus  
Berliner Str. 263 
 

C/h Steinbüchel 28 200 Hofanlage und Gaststätte  
Berliner Str. 270 
 

C/h Steinbüchel 11 70 Wohnhaus, Hofanlage 
Blechersiefen  
Berliner Str. 321 

C/h Steinbüchel 29 40 Teilverschiefertes Fach-
werkhaus  



 

 

Plan-
quadrat 

Gemarkung Flur Flur-
stück(e) 

Objektbenennung,  
Anschrift 
 
Berliner Str. 324 
 

C/h Steinbüchel 27 287 Gronenborner Mühle Gro-
nenborner Weg C1 
  

D/c Rheindorf Gaus-
Krüger-
Koordinaten (R/H) 
25.66 732/56.56 
650 

21  Schiffsbrücke am Wup-
persteg nahe Rheindorf 
Wuppermündung 

D/e Schlebusch 2 96 Fachwerkdoppelhaus 
Schlebuschrath 39/41 
 

D/f Schlebusch 4 78 Gezelinkapelle und die  
7 Fußfallstationen nahe 
der vorgenannten Kapelle 
Grüner Weg 
 

D/h Steinbüchel 26 366 Gut Halfenleimbach 
Engstenberger Weg F 5 
 

D/h Steinbüchel 26 44 Verschiefertes Fachwerk-
wohnhaus  
Längsleimbach E 3 
 

E/f Schlebusch 43 90 Pförtnerhäuschen des 
ehem. Peill’schen Parkes 
in Schlebusch Bergische 
Landstr. 2a 

E/g Schlebusch 29 109 Hof Kursiefen  
Kursiefer Weg 1 
 

E/g Schlebusch 37 86 + 59 Fachwerkdoppelhaus 
Hummelsheim 51/52 
 

E/g Schlebusch 37 70 Hummelsheimer Hof 
Hummelsheim 53 
 

E/d Wiesdorf 20 120 Doktorsburg  
Rathenaustr. 53 
 

 
 
Bodendenkmäler 

 
Plan-
quadrat 

Gemarkung Flur Flur-
stück(e) 

Objektbenennung, 
Anschrift 

Bemerkungen 

C/c Rheindorf 3 134 Hügel (Spiekerhü-
gel) 25.67 
(820/56.58 140 

Haus Wam-
bach B 05) 

C/d Rheindorf 2 168/173 Wallanlage 25.68 
228-68 440/56.58 
928-59 20 

Pescher 
Busch  
Pescher Feld 
(B 04) 



 

 

Plan-
quadrat 

Gemarkung Flur Flur-
stück(e) 

Objektbenennung, 
Anschrift 

Bemerkungen 

C/f/g Lützen-
kirchen 

34 165 Hügel (Spiekerhü-
gel) 25.74 
016/56.58 514 

Zehntscheuer 
des Weyer-
hofes (B 01) 

D/e Schlebusch 3 19 Fundamentrest der 
alten Schlebusch-
rather Kirche und 
ihr ehem. Kirchhof 
25.71 860/56.56 
670 

 

D/f Schlebusch 51 86 1 Grabhügel 25.72 
580/56.57 408 
 

Im Bürger-
busch (B 02) 

D/f Schlebusch 54 51/43 3 Grabhügel 
25.73 180/56.57 
760 (I) 
25.73 128/56.57 
744 (II) 
25.73 110/56.57 
655 (III) 

Im Bürger-
busch (B 02) 

 
 
 
 
 
Weiterhin ist das Plangebiet mit einer Vielzahl von künstlerisch und historisch wertvollen Wege-
kreuzen, Bildstöcken, Denkmälern, Kapellchen und dgl. Ausgestattet. Da sie für den Erlebniswert 
der Landschaft von entscheidender Bedeutung sind, wurden sie bei der Geländekartierung erfasst 
und sind in der GK II b dargestellt. 
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2. Erläuterungen zur Grundlagenkarte II
 
 Die Grundlagenkarte II hat keinen Regelungscharakter. Sie ist Satzung im formellen 

Sinne, d. h., sie ist Bestandteil der Satzung, nimmt aber nicht an der Verbindlichkeit 
teil. 

 
 Wie in dem Kapitel „Allgemeine Hinweise“ schon erläutert, ist die Grundlagenkarte II in 

zwei Teile - Grundlagenkarte II a und Grundlagenkarte II b - aufgeteilt. 
 
 Grundlagenkarte II a 
 
2.1 Naturräumliche Gliederung und gesamtklimatische Situation der Stadt  

Leverkusen. 
 
 Das Stadtgebiet gehört nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands zwei 

Haupteinheiten an, und zwar 
 
 - der Niederrheinischen Bucht (55) mit den Untereinheiten 
 

- Köln-Bonner Rheinebene (551) 
 

- Mülheimer Rheinebene (551.10) 
- Benrather Rheinebene (551.11) 
- Hildener Sandniederterrasse (551.12) 
- Dormagener Rheinaue (551.21) 

 
- Bergische Heideterrasse (550) 

 
- Schildgener Terrasse (550.032) 
- Wahner Heideterrassen (550.04) 
- Unteres Dhünntal (550.05) 
- Bürriger Heide (550.10) 
- Wuppertalmündung (550.11) 
- Hildener Mittelterrassen (550.12) 
 

 - und dem Bergisch-Sauerländischen Gebirge (33) mit den Unterein-heiten 
 

- Bergische Hochfläche (338) 
 

- Burscheider Lößterrassen (338.00) 
 

 Im Hinblick auf die Beschreibung der Landschaftseinheiten nach verschiedenen ökolo-
gischen Faktoren, u. a. dem Faktor Geländeklima, erscheint es angebracht, kurz einige 
Angaben zur gesamtklimatischen Situation der Stadt Leverkusen zu machen. 

 
 Das Stadtgebiet Leverkusen gehört nach der Karte der Klimabezirke (Klima-Atlas NW), 

die weitgehend der naturräumlichen Gliederung entspricht, der dem ozeanisch be-
stimmten Klima der Niederrheinisch en Bucht sowie dem herberen und feuchteren Kli-
ma des Bergischen Landes an. 

 
 Entsprechend dem Geländeanstieg nach Osten von der Rheinaue (ca. 40 m über NN) 

bis zu den Bergischen Hochflächen (ca. 200 m über NN) steigen die Niederschläge 
von ca. 700 mm auf etwa 900 mm an bei fallender Durchschnittstemperatur um 1° auf 
ca. 9° C. Eine weitere klimatische Komponente ergibt sich aus dem Gegensatz Stadt-
klima des Verdichtungsraumes mit seinem Wärmeumsatz und dem Geländeklima des 
forst- und landwirtschaftlich genutzten Umlandes. 
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 Im Gegensatz zu den in Deutschland vorherrschenden Südwestwinden treten im 

Stadtgebiet, bedingt durch die topgraphischen Verhältnisse,  
überwiegend Südostwinde mit abgeschwächten Windstärken auf. Hinsichtlich der 
Durchlüftung der Stadt ergeben sich aus der Anzahl der Tage mit Feuchttemperaturen 
über 18° C im Jahr belastende Bioklimate mit Schüle, insbesondere in der Rhein- und 
Wupperaue, im Bereich der Bergischen Hochfläche dagegen liegen günstigere biokli-
matische Verhältnisse der Stufen „schonend“ bis „reizschwach“ vor. 

 
 Zu den durch die topographische Lage und städtebauliche Verdichtung bedingten un-

günstigen Witterungsbedingungen kommt die Belastung der Luft durch Luftverunreini-
gen hinzu. Nach dem Luftreinhalteplan Rheinschiene Süd (Köln, 1977), liegt das 
Stadtgebiet mit der gesamten Fläche innerhalb des Belastungsgebietes. 

 
 Belastungen treten vor allem in den Stadtbezirken Wiesdorf und Opladen durch orga-

nische und geruchsintensive Stoffe auf, die Belastungen von Schwefeldioxyd und Fluo-
riden sind relativ gering. 

 
 Planungsrelevante Vorschläge für die Standorteignung verschiedener Nutzungsan-

sprüche u. a. aus klimatischer Sicht sind dem geologisch-hydro-geologischen Gutach-
ten zum Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Stadt Leverkusen zu entnehmen. 

 
 

2.2 Planungsrelevante, ökologisch begründete Landschaftseinheiten (LE) 
 

 Vorbemerkung zur Methode der Ausgliederung von Landschaftseinheiten und deren 
Inhalt: 

 
 Auf der Grundlage von § 17 Abs. 2 LG und in Anwendung des § 14 Abs. 1 LG umfasst 

der Teil I des ökologischen Beitrags die Abgrenzung planungsrelevanter, ökologisch 
begründeter Landschaftseinheiten, deren Charakterisierung und Bewertung. Der Bei-
trag besteht aus Karte und Text. 

 
 
 Methode der Ausgliederung
 
 Die Ausgliederung der Landschaftseinheiten erfolgt auf der Grundlage der Auswertung 

von Karten der potentiellen, natürlichen Vegetation (p. n. V.), der Geologie-
Hydrogeologie, des Klimas u. a., insbesondere aber auf einer Interpretation der Bo-
denkarte nach verschiedenen Standortfaktoren und ihre Umsetzung in ökologisch von-
einander klar abgrenzbare Standorte. Damit ist die Möglichkeit gegeben, die standörtli-
che Struktur der Landschaftseinheiten zu erfassen und in planerische Empfehlungen 
umzusetzen. 

 
 Die Landschaftseinheiten sind mit den laufenden Nr. 1-5 versehen, die Einheiten 2, 4 

und 5 sind mit Kleinbuchstaben a, b, c usw. weiter unterteilt. 
 
 Die ökologischen Standorte als Ausdruck eines oder mehrerer Böden sind mit einer 

vierstelligen Zahlenkombination (ökologische Kennziffer) versehen, entsprechend der 
zu ihrer Abgrenzung und ökologische Charakterisierung verwendeten 4 Standortfakto-
ren: 

 
 Wassergehalt, Säurestufe, Sauerstoff im Wurzelbereich und Nährstoffe. 
 
 Die Standortfaktoren sind in mehrere Stufen unterteilt, so dass aus der Größe der Ein-

zelziffer die jeweilige Eigenschaft des Standortfaktors hervorgeht. 
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 *) 
 Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im  Nährstoff 
   Wurzelbereich 

 1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm 
 2 mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2 arm 
 3 frisch bis mäßig 3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
    feucht  
 4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
 5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
 6 nass bis  6 alkalisch  
    sehr nass 
 
 Beispiel: Die vierstellige Zahlenkombination 6324 in der Reihenfolge von links nach 

rechts und Größe der Einzelziffer bedeutet, dass es sich um einen Standort handelt, 
mit der Wasserstufe 6 = nass bis sehr nass, der Säurestufe 3 = mäßig sauer, dem 
Sauerstoffgehalt im Wurzelbereich 2 = schlecht durchlüftet und der Nährstoffstufe 4 = 
nährstoffreich. 

 
 Dabei ist es möglich, dass ein Standort verschiedene Zahlenkombinationen haben 

kann, weil die Bodenverhältnisse sich ändern können, wie z. B. in der Aue durch zeit-
weilige Überflutung und dadurch Veränderung des Wassergehaltes und der Durchlüf-
tung. 

 
 Die Standorte mit gleicher Wasser- und Säurestufe sind zu Standortgruppen zusam-

mengefasst und hinsichtlich ihrer Eignung für Aufforstungen und Anpflanzungen beur-
teilt: *) 

 
  1 - ungeeignet, 
  2 - bedingt, außer Konkurrenz geeignet, 
  3 - außer Konkurrenz gut geeignet, 
  4 - unter Konkurrenz bedingt geeignet, 
  5 - auch unter Konkurrenz gut geeignet und 
  P -  als Pioniergehölz geeignet 
 
 
 Inhalt
 
 Die textliche Darstellung der Landschaftseinheiten umfasst  
 

- die Charakterisierung der Einheit nach geologischen, bodenkundlichen, 
geländeklimatischen und vegetationskundlichen Gesichtspunkten 

 
- die reale Nutzung und den landschaftsökologischen Zustand 

 
- die geplanten Nutzungen 

 
- die ökologischen Funktionen 

 
- die Erholungseignung 

 
- die Folgerungen aus ökologischer Sicht 

 
2.2.1 Landschaftseinheit 1  
 

- Heutige periodisch überflutete Rheinaue - 
 
*) siehe Anhang zum ökol. Beitrag Teil I 
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2.2.1.1 Charakterisierung der Einheit 
 

Geologie, Geomorphologie
 Jüngste Stufe in der Terrassenlandschaft des Rheins; geomorphologisch bewegtes 

Kleinrelief mit einer Vielzahl tief gelegener Mulden, Rinnen und Altarmen; im Mün-
dungsgebiet von Wupper und Dhünn durch Flussregulierung stark verändertes Relief. 

 Längsausdehnung: von Stromkilometer 701 (Bayerwerke) bis zur Stadtgrenze bei Hit-
dorf, Stromkilometer 707, durchschnittliche Breite ca. 200 m (halbe Strombreite), Hö-
henunterschied vom Ufersaum zur Niederterrasse ca. 6 – 8 m; natürliches Über-
schwemmungsgebiet. 

 
 Boden
 
 Ökol.  Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt. 
 Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 2553  6 A 8, Brauner Auenboden, z. T. Auenrohrboden 
 - mittlere Sorptionsfähigkeit 
 - geringe nutzbare Wasserkapazität 
 - sehr hohe Wasserdurchlässigkeit 
 - Grundwasser meist tiefer als 20 dm 
 - dürreempfindlich 
 - Ertragsmesszahl 25 – 40 
 
 3535 11 A 3, Brauner Auenboden, stw. vergleyt 
   - sehr hohe Sorptionsfähigkeit 
   - sehr hohe nutzbare Wasserkapazität 
   - hohe Wasserdurchlässigkeit 
   - Grundwasser i. a. tiefer als 20 dm unter Flur 
   - Ertragsmesszahl 65 – 80 
 
 2544 6/5 A 7, Brauner Auenboden, 
 2444  - mittlere Sorptionsfähigkeit 
   - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
   - hohe Wasserdurchlässigkeit 
   - Grundwasser i. a. tiefer als 20 dm unter Flur 
   - Ertragsmesszahl 40 – 60 

*) 
Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im Nährstoff 
   Wurzelbereich 
 
1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm 
2 mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2 arm 
   bis mäßig frisch 
3 frisch bis mäßig 3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
   feucht  
4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 

 6 nass bis   6 alkalisch 
    sehr nass  
 

Geländeklima 
 

 Geländeklima mit hoher Luftfeuchte, Neigung zur Frühnebel- und Bodeninversionsbil-
dung, Windoffenheit, Ventilationsschneise bei austauscharmen Wetterlagen im Som-
mer, durch häufig auftretende Schwüle auf den menschlichen Organismus belastendes 
Klima. 
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 p. n. Vegetation
 
 Weidenwald einschließlich Weidenbusch, Silberweidenwald mit Eichen-Ulmenwald. 
 
 

2.2.1.2 Reale Nutzung und landschaftsökologischer Zustand 
 

Grünlandnutzung (Schafbeweidung, Pferdekoppel), einzelne Pappelforste und 
Restauwälder, geringer Strauch- und Baumbestand, Wassergewinnungsanlagen mit 
Schutzzonen, Rheinuferschutzgebiet, Erholungsgebiet für die Stadtbevölkerung. 

 
2.2.1.3 Geplante Nutzung lt. Flächennutzungsplan, Beiträgen der Fachplanungen  
 zur Landschaftsplanung 
 
 

- Ausbau der Rheinaue für die Erholung (Hafenausbau und Gestaltung der 
Rheinpromenade bei Hitdorf) 

 
- forstwirtschaftliche Durchgrünung der Aue im weiträumigen Pappel-

verband 
 
- Entwicklung eines Vogelschutzgebietes im Bereich der ehemaligen Wup-

permündung (s. öko. Beitrag Teil II) 
 
2.2.1.4 Ökologische Funktionen 
 
 

Die LE 1 erfüllt heute folgende ökologische Funktionen: 
 
- Wasserschutzfunktion (Grundwasserneubildung durch Versickerung von Oberflä-

chenwässern infolge periodischer Überflutung) 
 
- Grünlandflächen und Restwälder bzw. Gehölze erfüllen Erosionsschutzfunktion (Er-

haltung und Sicherung des Bodensubstrats), Filterfunktion für das Grundwasser und 
sind zugleich Nahrungs-, Brut- und Rastbiotop für eine artenreiche Vogelwelt (s. ö-
kol. Beitrag Teil II) 

 
- die Hochstaudenfluren, insbesondere im Bereich des Ufersaums, sind Indikatoren 

für die Gewässergüte und stellen wichtige Standorte für die Gewässergüte und stel-
len wichtige Standorte für die Entomofauna dar 

 
- die Restwälder dienen der Milderung von Abflussextremen und erfüllen darüber hin-

aus Immissionsschutzfunktionen (forstlicher Fachbeitrag) 
 
- klimatische Ausgleichsfunktion durch stromparallel auftretende Winde 

 
2.2.1.5 Erholungseignung 
 

- die Rheinaue ist trotz geringer Durchgrünung aufgrund der Grünlandnutzung, Weit-
räumigkeit, Gewässerattraktivität und des bewegten Kleinreliefs für die landschafts-
bezogene Erholung potentiell gut geeignet; durch häufige Schwülebildung bei aus-
tauscharmen Wetterlagen bestehen aus bioklimatischer Sicht für die Erholungsnut-
zung Bedenken. 

 
2.2.1.6 Folgerungen aus ökologischer Sicht
 

- Erhaltung der geomorphologisch wichtigen natürlichen Kleinstrukturen wie Spülmul-
den, Strandtümpel, Altarmschlingen und -rinnen 
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- Erhaltung der Restwälder und der ökologisch wichtigen und dem Uferschutz die-

nenden Hochstaudenfluren 
 
- Anreicherung der Aue mit bodenständigen Gehölzen entsprechend der Uferzonie-

rung zur Steigerung der ökologischen Diversität und erlebnis-mäßigen Belebung 
 
- Erhaltung und Entwicklung von Gebieten für den Biotopschutz (s. ökol. Beitrag Teil 

II) 
 

- Erschließungsmaßnahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 7 LG sowie Regelung 
 
- Die Landschaftseinheiten der Niederterrasse (LE 2) 

 
 
2.2.2 Landschaftseinheit 2 a  
 
- Reliefarme, weitgehend landwirtschaftlich genutzte Niederterrasse aus lehmigen San-

den  
 
 
2.2.2.1 Charakterisierung der Einheit

 
Geologie, Geomorphologie
 
Kaum merklich ansteigende, teilweise schwachwellige, von Alluvialringen durchzogene 
Niederterrasse, die durch Bewirtschaftung eingeebnet sind und morphologisch kaum 
mehr in Erscheinung treten. Abdachung in südwestlicher Richtung auf einer Entfernung 
von ca. 2,5 km um etwa 10 - 14 m; Vielzahl bodentypologischer Standorte; morpholo-
gisch, bodentypologisch und pflanzensoziologisch gut abgrenzbar zur Rheinaue und 
Mittelterrasse. 
 
 
 
Boden 
 
ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt.  
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
2241 3 B 72 , Braunerde stw. Gley-Braunerde 
 

- mittlere Sorptionsfähigkeit 
- mittlere bis geringe nutzbare Wasserkapazität 
- hohe Wasserdurchlässigkeit 
- z. T. dürreempfindlich 
- Ertragsmesszahl 45 – 55 
 

 2233 3 L 4, Parabraunerde, stw. Braunerde und 
   Gley-Parabraunerde 
 
   - hohe Sorptionsfähigkeit 
   - hohe bis mittlere nutzbare Wasserkapazität 
   - mittlere bis hohe Wasserdurchlässigkeit 

- Grundwasser meist tiefer als 20 dm unter Flur 
   - Ertragsmesszahl 60 - 75 
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ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt.  
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 

3333 9 L 3, Parabraunerde, häufig erodiert 
    - hohe bis mittlere Sorptionsfähigkeit 
    - mittlere bis nutzbare Wasserkapazität 
    - meist mittlere Wasserdurchlässigkeit  
    - Ertragsmesszahl 60 – 75 
 
 2343 4 B 5, Braunerde, stw. Parabraunerde und 
   Gley-Braunerde 
    - mittlere Sorptionsfähigkeit 
    - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
    - hohe Wasserdurchlässigkeit 
    - Ertragsmesszahl 50 – 65 
 
 1151 1 B 8, Braunerde, auf der Niederterrasse 
    stw. vergleyt 
    - geringe Sorptionsfähigkeit 
    - sehr geringe nutzbare Wasserkapazität 
    - sehr hohe Wasserdurchlässigkeit 
    - Grundwasser stw. 13 – 20 dm unter Flur 
    - dürreempfindlich 
    - Ertragsmesszahl 25 – 35 
 
 1141 1 B 72 , Braunerde, stw. podsolig 
     - geringe z. T. mittlere Sorptionsfähigkeit 
    - geringe nutzbare Wasserkapazität 
    - hohe Wasserdurchlässigkeit 
    - Ertragsmesszahl 30 – 45 
 
 3434 10 A 3, brauner Auenboden, stw. vergleyter B. A. 
    - sehr hohe Sorptionsfähigkeit 
    - sehr hohe nutzbare Wasserkapazität 
    - hohe Wasserdurchlässigkeit 
    - Grundwasser i. a. tiefer als 20 dm unter Flur 
    - Ertragsmesszahl 65 - 80 
 
 2444 5 A 7, brauner Auenboden 
    - mittlere Sorptionsfähigkeit 
    - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
    - hohe Wasserdurchlässigkeit 
    - Grundwasser i. a. tiefer als 20 dm unter Flur 
    - Ertragsmesszahl 40 - 60 
 
 *) 
 Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im  Nährstoff 
   Wurzelbereich 
 1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm 
 2 mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2 arm 
     bis mäßig frisch 
 3 frisch bis mäßig 3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
       feucht 
 4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
 5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
 6 nass bis  6 alkalisch  

sehr nass 
 

 



 

  - 36 - 
Geländeklima
 
Geländeklima mit großen Temperaturschwankungen am Tag, nachts Kaltluftbildung; 
Windoffenheit und abfließende Kaltluft vermindern stärkere Nebel- und Bodenfrostge-
fährdung; durch wärmeres Stadtklima leichte Anhebung des Temperaturniveaus. 
 
p. n. Vegetation 
 
Flattergras-Buchenwald, örtlich Perlgras-Buchenwald, kleinflächig reicher Eichen-
Hainbuchenwald und Rispengras-Buchen-Eichenwald. 
 

2.2.2.2 Reale Nutzung und landschaftsökologischer Zustand 
 

Überwiegend städtisch geprägte LE, im Nordwesten weitgehend baum- und strauchlo-
ser landwirtschaftlicher Produktionsraum mit zahlreichen Auskiesungen, einzelne 
Restwaldflächen, Wasserschutzgebiet mit Schutzzonen. 

 
2.2.2.3 Geplante Nutzung lt. Flächennutzungsplan, Beiträgen der Fachplanungen
 zur Landschaftsplanung
 
 - geplanter Freizeit- und Erholungsschwerpunkt (FES) 
  
 - Entwicklung eines Biotopschutzgebietes im südlichen Bereich des FES 
 
 -  Entwicklungsflächen für gewerbliche Nutzung und Straßenplanungen 
  (A 54 und L 293n) 
 
2.2.2.4 Ökologische Funktionen
 
 - Wasserschutzfunktion, Grundwasserneubildung durch Versickerung in 
  die Niederterrassenschotter 
 

 - Restwaldflächen erfüllen Immissionsschutz- und Biotopschutz-funktionen (s. ökol. 
Beitrag Teil II) 

 
 - landwirtschaftliche Produktionsfunktion (Vorrang Ackerbau) 
 
2.2.2.5 Erholungseignung 
 

- LE hinsichtlich der Böden potentiell gut geeignet, aufgrund der fehlenden Vielfalt 
und Attraktivität jedoch für die Erholung wenig geeignet. 

 
Im Hinblick auf die flächenhaft großen Wasserschutzgebiete, die Aus- 
Kiesungsflächen, die geplante Bebauung und die Verkehrsstraßen büßt dieser Land-
schaftsraum zunehmend an o. g. Funktionstüchtigkeit ein. Im Rahmen des geplanten 
FES ist mit einer positiven Veränderung der Situation zu rechnen. 

 
2.2.2.6 Folgerungen aus ökologischer Sicht 
 

- für die landwirtschaftlich genutzten Flächen: 
 

Anreicherung einer im Ganzen erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und 
belebenden Elementen 

 
- für den FES: 
 

Wiederherstellung einer in ihrer Oberflächenstruktur, ihrem  
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Wirkungsgefüge oder in ihrem Erscheinungsbild geschädigten oder stark vernach-
lässigten Landschaft für die Erholung. 

 
 - für den südlichen Teilbereich des FES: 
 

Wiederherstellung einer in ihrer Oberflächenstruktur, ihrem Wirkungsgefüge oder in 
ihrem Erscheinungsbild geschädigten oder stark vernachlässigten Landschaft und 
Entwicklung zum Biotop nach einem noch aufzustellenden Biotopmanagementplan 

 
- für die geplanten Flächeninanspruchnahmen: 

 
Herstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und landschaftsgerechte 
Gestaltung des Landschaftsbildes bei Eingriffen in  
Natur und Landschaft 

 
 - Erhaltung von Luftschneisen zur Rheinaue aus Gründen des Luftaustausches 
 
 
2.2.3 Landschaftseinheit 2 b 
 

- Reliefarme, weitgehend urbanisierte Niederterrasse aus schluffigen Hochflut- 
     lehmen - 

 
 
2.2.3.1 Charakterisierung der Einheit 
 
 

Geologie, Geomorphologie
 
Im Gegensatz zur LE 2 ist die nach Süden sich fortsetzende Nieder-terrasse bodenty-
pologisch einheitlicher. 
 
 
 
Boden
 
 
 
ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt.  
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
2233 3 L 4, Parabraunerde, stw. Braunerde und Gley-

Parabraunerde 
 
  - hohe Sorptionsfähigkeit 
  -  hohe bis mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  -  Grundwasser meist tiefer als 20 dm unter Flur 
  -  Ertragsmesszahl 60 - 75 
 
3434 10 A 3, brauner Auenboden, stw. vergleyter B. A. 
 
  -  sehr hohe Sorptionsfähigkeit 
  -  sehr hohe nutzbare Wasserkapazität 
  -  hohe Wasserdurchlässigkeit 
  -  Grundwasser i. a. tiefer als 20 dm unter Flur 
  -  Ertragsmesszahl 56 - 80 
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Ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt.  
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
2241 3 B 72 , Braunerde, stw. Gley-Braunerde 
 
   -  mittlere Sorptionsfähigkeit 
  -  mittlere bis geringe nutzbare Wasserkapazität 
  -  hohe Wasserdurchlässigkeit 
  -  z. T. dürreempfindlich 
  -  Ertragsmesszahl 45 – 55 

 
 1151 1 B 8, Braunerde, auf der Niederterrasse 
   stw. vergleyt 
 
   -  geringe Sorptionsfähigkeit 
   - sehr geringe nutzbare Wasserkapazität 
   - sehr hohe Wasserdurchlässigkeit 
   - Grundwasser stw. 13 – 20 dm unter Flur 
   - dürreempfindlich 
   - Ertragsmesszahl 25 – 35 
 
 2343 4 B 5, Braunerde, stw. Parabraunerde 
   und Gley-Braunerde 
 
   -  mittlere Sorptionsfähigkeit 
   -  mittlere nutzbare Wasserkapazität 
   -  hohe Wasserdurchlässigkeit 
   -  Ertragsmesszahl 50 – 65 
 
 
 
 
 *) 
 Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im  Nährstoff  
 Wurzelbereich 
 
 1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm 
 2 mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2  arm 
 3 frisch bis 3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
 4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
 5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
 6 nass bis sehr  6 alkalisch 
    nass 
 
 
 
 Geländeklima
 

Bioklimatisch belastend aufgrund des verminderten Strahlungsgenusses Durch Indust-
riedunst oder Neben, Wärmebelastung durch Schwüle, feuchter Niederungsdunst. 

 
 
 p. n. Vegetation
 

Flattergras-Buchenwald, örtlich Perlgras-Buchenwald, im östlichen Bereich bei Manfort 
Übergang zum Trockenen Buchen-Eichenwald. 
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2.2.3.2 Reale Nutzung und landschaftsökologischer Zustand 
 

Überwiegend städtisch geprägte LE (Gewerbe-, Industrie- und Wohngebiete); nur noch 
kleine, an der südlichen Stadtgrenze nach Köln liegende Flächen werden land- und 
forstwirtschaftlich genutzt (Birken-Eichen-wälder), verbuschte Brachflächen liegen an 
der Bahnlinie Düsseldorf-Köln. 

 
 
2.2.3.3 Geplante Nutzung lt. Flächennutzungsplan, Beiträgen der Fachplanungen
 zur Landschaftsplanung
 
 -  6-spuriger Ausbau der A 3 
 
 -  Erweiterung der Stellplätze für die Bayer AG 
 
 
2.2.3.4 Ökologische Funktionen
 

- die Restwaldflächen und verbuschten Brachen zwischen den Verdich-
tungsgebieten Köln und Leverkusen erfüllen wichtige Immissionsschutz- und Bio-
topschutzfunktion (Refugialbereich für Flora und Fauna) 

 
 
2.2.3.5 Erholungseignung
 

- Die LE 3 stellt trotz ungünstiger bioklimatischer Verhältnisse ein wichtiges Binde-
glied in den benachbarten, durch ausgeglichenes  Geländeklima gekennzeichneten 
Dhünnwald dar 

 
 
2.2.3.6 Folgerungen aus ökologischer Sicht
 

- Anreicherung der landwirtschaftlichen Restflächen entlang der Bahnlinie mit glie-
dernden und belebenden Elementen 

 
- Erhaltung der Waldbereiche westlich Dynamit-Nobel der verbuschten Brachen ent-

lang der Bahntrasse Köln-Düsseldorf 
 
- Eingrünung der geplanten Stellplätze 
 
 im Bereich der A 3, Herstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und 

landschaftsgerechte Gestaltung des Landschaftsbildes bei Eingriffen in Natur und 
Landschaft 

 
- Erschließungsmaßnahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 7 LG 

 
 
2.2.4 Landschaftseinheit 2 c
 
 - Unterer Talabschnitt des Mutzbaches in der Niederterrasse - 
 
2.2.4.1 Charakterisierung der Einheit 
 

Geologie, Geomorphologie 
 
Talaue des vom Kölner in das Leverkusener Stadtgebiet fließenden und in die Dhünn 
mündenden Mutzbaches. 
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 ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt. 

Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
 4232 12 G 7, Gley und Nassgley 
 
   -  geringe bis mittlere Sorptionsfähigkeit 
   - mittlere bis geringe nutzbare Wasser- 
    kapazität (nach Entwässerung) 
   -  mittlere bis hohe Wasserdurchlässigkeit 
   -  Grundwasser 0 – 8 dm unter Flur 
   -  Ertragsmesszahl 25 – 45 
 
 *) 
 Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im Nährstoff 
   Wurzelbereich  
 
 1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm 
 2 mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2 arm 
 3 frisch bis 3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
 4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
 5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
 6 nass bis sehr 6 alkalisch 
    nass 
 
 p. n. Vegetation
 
 Artenarmer und typischer Stieleichen-Hainbuchenwald 
 
2.2.4.2 Reale Nutzung 
 

Der zur Rinne ausgebaute und begradigte Bachlauf fließt mit hoher Geschwindigkeit 
parallel zur A 3 und mündet in eine Teichanlage im öffentlichen Grün, von dort wird er 
verrohrt der Dhünn zugeleitet. 

 
2.2.4.3 Ökologische Funktion 
 

Aufgrund des Ausbaus (Kanal, Steinbettrinne und z. T. Verrohrung) erfüllt der Mutz-
bach zz. keine nennenswerten ökologischen Funktionen. 

 
2.2.4.4 Folgerungen aus ökologischer Sicht 
 

- Einbindung des Bachlaufes durch Uferbepflanzung 
- Aufstau zur Verringerung der Fließgeschwindigkeit und Eingliederung in öffentliche 

Grünanlage 
 
 Die Landschaftseinheiten der Mittelterrasse (LE 3) 
 
2.2.5 Landschaftseinheit 3 a 
 

- Schlebusch – Wahner Heideterrasse - 
 
2.2.5.1 Charakterisierung der Einheit 
 

Geologie, Geomorphologie 
 
sandig-kiesige Mittelterrasse mit Flugsand und Dünen, auf einer  
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Länge von ca. 8 km von Westen nach Osten um 40 m schwach ansteigend, zur Dhün-
naue deutlich abfallend. 

 
 Boden
 
 ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt. 

Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
 1151  1 (p) B 8, Braunerde und Podsol-Braunerde 
 
    - geringe Sorptionsfähigkeit 
    -  geringe nutzbare Wasserkapazität 
    -  hohe Wasserdurchlässigkeit 
    -  dürreempfindlich 
    -  Ertragsmesszahl 25 – 35 
 
 1141 1 p B 81 , Podsol-Braunerde 
 
    -  sehr geringe bis geringe nutzbare 
     Wasserkapazität 
    -  sehr hohe Wasserdurchlässigkeit 
    - dürreempfindlich 
    - Ertragsmesszahl 25 – 35 
 
 1141 1 B 71 , Braunerde, stw. podsolig 
 
    - geringe z. T. mittlere Sorptionsfähigkeit 
    - geringe nutzbare Wasserkapazität 
    - hohe Wasserdurchlässigkeit 
    -  Ertragsmesszahl 30 – 45 
 
 
 *) 
 Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im Nährstoff 
   Wurzelbereich 
 
 1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm 
 2 mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2 arm 
    bis mäßig frisch  
 3 frisch bis 3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
 4 feucht 4 schwach sauer 4 gut  4 reich 
 5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
 6 nass bis 6 alkalisch 
    sehr nass 
 
  
 Geländeklima
 

Durch Waldgebiete relativ ausgeglichenes Geländeklima (Luftverbesserung), bioklima-
tisch günstig. 
 
 
p. n. Vegetation
 
Trockener Buchen-Eichenwald, kleinflächig armer Eichen-hainbuchen-wild und armer 
Erlenwald. 
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2.2.5.2 Reale Nutzung und landschaftsökologischer Zustand 
 
 

Überwiegend städtisch geprägte LE mit großem zusammenhängenden Waldgebiet 
(Revier Schärfenbrand) aus Kiefer, Strebe und Fichte, in Teilen naturnahe trockener 
Eichen-Buchenwald; einzelne landwirtschaftlich genutzte Restflächen; stadtnahes Er-
holungsgebiet; ehemalige, bereits natürlich eingewachsene, in Teilbereichen verfüllte 
Abgrabungen. 
 

 
2.2.5.3 Geplante Nutzung lt. Flächennutzungsplan, Beiträgen der Fachplanungen  

zur Landschaftsplanung 
 
 - Erweiterung der Gewerbeflächen der Dynamit-Nobel AG 
 - Vorgesehene Nutzung als Grünanlage am Südring 
 
 
2.2.5.4 Ökologische Funktionen 
 

Das zusammenhängende, sich auf Kölner Stadtgebiet fortsetzende größere Waldge-
biet (Revier Schärfenbrand), erfüllt vorrangig folgende ökologische Funktionen: 
 
- Wasserschutzfunktion, Milderung von Abflussextremen 
 
- Immissionsschutzfunktion (Stufe 2), Klimaverbesserung 
 
- Biotopschutzfunktion (s. Teil II) 
 
Die Kiesgruben im Bereich des Südringes sind bereits gut eingegrünt und stellen in-
nerhalb des stark belasteten städtischen Raumes wichtige Refugialbereiche, insbe-
sondere für Amphibien dar (s. ökol. Beitrag Teil II). 
 

 
2.2.5.5 Erholungseignung 
 

Das Revier Schärfenbrand erfüllt als stadtnahes Waldgebiet wichtige Erholungsfunkti-
onen, sowohl die Beschaffenheit der Böden als auch die klimatischen Verhältnisse be-
günstigen die Erholungsnutzung. 
 

 
2.2.5.6 Folgerungen aus ökologischer Sicht 
 

- Erhaltung der Waldbereiche unter stärkerer Berücksichtigung der Belange stadtna-
her Erholung einerseits und des Biotopschutzes andererseits (s. ökol. Beitrag Teil II) 
und deren langfristige Umwandlung in Laub-Mischwälder 

 
- Erhaltung der Sekundärbiotope (ehem. Kiesgrube) aus bio-ökologischer Sicht (s. 

ökol. Beitrag Teil II) 
 
- Erhaltung der geomorphologisch vielfältigen Landschaft östlich Dynamit-Nobel und 

Anreicherung mit gliedernden und belebenden Elementen 
 
- Erhaltung des in den Dünnwald führenden hervorragend eingewachsenen Hohlwe-

ges. 
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- Herstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und landschaftsgerechte 

Gestaltung des Landschaftsbildes bei Realisierung des geplanten Gewerbegebietes 
östlich der Dynamit-Nobel AG. 

 
- Erschließungsmaßnahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 7 LG 
 

 
2.2.6 Landschaftseinheit 3 b 
 

- Reliefarme, weitgehend urbanisierte Mittelterrasse aus schluffig-lehmigen Sandbö-
den – 

 
 
2.2.6.1 Charakterisierung der Einheit 

Geologie, Geomorphologie
 
 

Naturräumlich gehört die Mittelterrasse zu den Bergischen Heide-terrassen; markanter 
Geländeanstieg von Nieder- zur Mittelterrasse. 
 
 
 
Böden
 
ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt. 
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
1151 1 B 8, Braunerde, auf der Niederterrasse  
  stw. vergleyt, auf der Mittelterrasse meist 
  podsolig 
 
  - geringe Sorptionsfähigkeit 
  - sehr geringe nutzbare Wasserkapazität 
  - sehr hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser stw. 13 – 20 dm unter Flur 
  - dürreempfindlich 
  - Ertragsmesszahl 25 – 35 

 
2132 2 (s) B 6, Braunerde und Pseudogleybraunerde 
 
 -  mittlere Sorptionsfähigkeit 
 - geringe bis mittlere nutzbare Wasserkapazität 
 - hohe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit 
 - z. T. schwache Staunässe 
 - Grundwasser tiefer als 13 dm unter Flur 
 - Ertragsmesszahl 40 – 60 

 
3222 8 (s) B 5, Braunerde, vielfach Pseudogley- 
  braunerde 
 
  - mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - vielfach Staunässe in 4 – 8 dm Tiefe 
  - Ertragsmesszahl 45 – 60 

 

 



 

    44 – 
 

- Die stadtnahen Wälder Reuschenberg, Pescher Busch und im Bereich der Um-
spannanlage erfüllen Immissionsschutzfunktion der Stufen 1 und 2 (s. auch Wald-
funktionskarte), besondere Bedeutung haben hier die vorhandenen Immissions- und 
Lärmschutzpflanzungen an der A 3. 

 
- Die Wälder sind als Refugialbereiche für die Flora und Fauna in der stark belasteten 

Stadtrandzone von besonderer Bedeutung (s. ökol. Beitrag Teil II) 
 
 
2.2.6.5 Erholungseignung 
 

- entsprechend der Waldfunktionskarte stellen die in der LE 3 b gelegenen Waldflä-
chen Reuschenberg und Pescher Busch Erholungwälder der Stufe 1 bzw. 2 dar. 

 
 
2.2.6.6 Folgerungen aus ökologischer Sicht 

 
- Anreicherung der Agrarräume im Norden des Plangebietes mit gliedernden und be-

lebenden Elementen 
 
- Erhaltung der Restwälder 
 
- Wiederherstellung der Terrassenleiste im Bereich der Deponie, Rekultivierung mit 

standortgerechten Gehölzen 
 
- für die geplanten Flächeninanspruchnahmen im Bereich der RWE: 
 
 Herstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und landschaftsgerechte 

Gestaltung des Landschaftsbildes bei Eingriffen in Natur und Landschaft 
 
- Erschließungsmaßnahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 7 

 
2.2.7.1 Charakterisierung der Einheit 
 
 

Geologie und Geomorphologie
 
Mittelterrasse mit geschlossenem Wald auf einer Fläche von ca. 3 km², Anstieg von 
Nord nach Nordosten um ca. 50 – 60 m mit flach eingeschnittenen Bachtälern zur 
Dhünn. 
 
 
Boden
 
ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt. 
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
2132 2 B 6, Braunerde und Pseudogleybraunerde  
 
  - mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - geringe bis mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - hohe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - z. T. schwache Staunässe 
  -  stw. Grundwasser tiefer als 13 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 40 – 60 
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ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt.  
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
 
3132 7 B 6; wie 2132 jedoch Wassergehalt höher 
 
1151 1 (p)B 8, Braunerde und Podsol-Braunerde 
 
   - geringe Sorptionsfähigkeit 
   - geringe nutzbare Wasserkapazität 
   - hohe Wasserdurchlässigkeit 
   - dürreempfindlich 
   - Ertragsmesszahl 25 – 35 
 
5121 14 (p) S 7; Pseudogley und Podsol-Pseudogley, 
  stw. Pseudogley-Braunerde und Gley-Pseudogley 
 
   - geringe bis mittlere Sorptionsfähigkeit 
   - geringe nutzbare Wasserkapazität 
   - mittlere bis geringe Wasserdurchlässigkeit 
   - mittlere bis starke Staunässe 
   - stw. Grundwasser tiefer als 8 dm unter Flur 
   - Ertragsmesszahl 25 - 45 
 
 
 
 
*) 
Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im Nährstoff 
  Wurzelbereich 
 
1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm 
2 mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2 arm 
   bis mäßig frisch  
3 frisch bis 3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
6 nass bis  6 alkalisch 
   sehr nass 
 
 
Geländeklima 
 
Durch ausgedehntes Waldgebiet ausgeglichenes Bestandsklima, bioklimatisch unbe-
lastend, Verbesserung des angrenzenden Stadtklimas aufgrund der hygrophilen Wald-
gesellschaften sowie des vielfach hoch bzw. oberflächlich anstehenden Grundwassers 
liegt ein feuchtschwüles Kleinklima vor. 
 
 
p. n. Vegetation
 
Überwiegend armer Buchenmischwald, stellenweise feuchter und trockener Buchen-
Eichenwald sowie armer Eichen-Hainbuchewald; auf staunassen Böden kleinflächig 
Eichen-Birkenwald und Erlenwald. 
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2.2.7.2 Reale Nutzung und landschaftsökologischer Zustand 
 

Der Bürgerbusch, größter zusammenhängender Wald im Stadtgebiet, im Kern über-
wiegend Nadelholz, in der Waldrandzone Laubholz, stellenweise naturnahe hygrophile 
Waldgesellschaften; stadtnahes Erholungsgebiet, mittige Durchschneidung von A 1. 
 

 
2.2.7.3 Geplante Nutzung lt. Flächennutzungsplan, Beiträge der Fachplanungen zur Land-

schaftsplanung 
 

- L 288n durch den Bürgerbusch sowie 6-spuriger Ausbau der A 1 
 

 
2.2.7.4 Ökologische Funktion 
 

- forstwirtschaftliche Produktionsfläche 
 
- der Bürgerbusch erfüllt Immissionsschutzfunktion der Stufe 2 und Lärmschutzfunkti-

on im Beriech der Autobahn A 1 
 
- Klimaschutz- und Ausgleichsfunktion durch Sauerstoffproduktion und Milderung von 

Abflussextremen 
 
- Biotopschutzfunktion, Refugialbereich für Flora und Fauna (s. ökol. Beitrag Teil II) 
 

 
2.2.7.5 Erholungseignung 

 
- Wichtiges stadtnahes Erholungsgebiet, durch bioklimatisch weitgehend günstiges 

Bestandsklima und aufgrund der Belastbarkeit der Böden für die naturnahe Erho-
lung (ohne feste Einrichtungen) gut geeignet. Nadelholzmonokulturen mindern den 
Erholungswert des Waldes, Bedeutung aus landeskundlicher Sicht (Hügelgräber). 

 
Zahlreiche Funktionsüberlagerungen – Forstwirtschaft, Erholung, Siedlung und Ver-
kehr schränken die ökologischen Funktionen und Erholungsfunktionen zum Teil ein. 
Weitere Eingriffe wie z. B. die geplante L 288n sind mit zusätzlichen erheblichen Belas-
tungen für den Natur- und Landschaftshaushalt sowie die Erholungsnutzung verbun-
den. 
 

 
2.2.7.6 Folgerungen aus ökologischer Sicht 
 

- Erhaltung der Waldrandzone mit Laubholzanteil von mindestens 80 % und Vermei-
dung von Kahlschlägen 

 
- Erhaltung und Entwicklung der wertvollen Biotope (s. ökol. Beitrag Teil II) 
 
- für Eingriffe durch den Bau der A 1 und L 288 
 
 Herstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und landschaftsgerechte 

Gestaltung des Landschaftsbildes bei Eingriffen in Natur und Landschaft. 
 
- Erschließungsmaßnahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 7 LG 
 
Inwieweit für Teilbereiche der LE 3 c zur Sicherung des wesentlichen Charakters der 
Landschaft der Landschaftsschutz ausreicht, ist dem ökologischen Beitrag Teil II zu 
entnehmen. 
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2.2.8 Landschaftseinheit 3 d 
 

- Flach eingeschnittene Bachtäler zur Dhünn 
 
2.2.8.1 Charakterisierung der Einheit 
 

Geologie und Geomorphologie
 
Flach eingeschnittene Bachtäler des Köttelbaches mit Hölzer- und Landsbergbach so-
wie des Bürgerbuschbaches mit Bruchhauser Bach. 
 
Boden 
 
ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt. 
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
4232 12 G 7, Gley und Nassgley 
 
  - geringe bis mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere bis geringe nutzbare Wasser- 
   kapazität (nach Entwässerung) 
  - mittlere bis hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser 0 – 8 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 25 – 45 
 

 *) 
 Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im Nährstoff 
   Wurzelbereich  
 
 1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm 
 2 mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2 arm 
    bis mäßig frisch 
 3 frisch bis 3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
 4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
 5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
 6 nass bis sehr 6 alkalisch 
    nass 
 
2.2.8.2 Reale Nutzung und landschaftsökologischer Zustand 
 

Forstwirtschaftlich genutzte Bachtäler, Bürgerbuschbach mit natürlicher Mäandrierung, 
im Mittellauf aufgestaut (Teilanlage), in Teilen naturnaher bachbegleitender Erlenwald, 
im Quellbereich vermüllt; übrige Bäche z. T. begradigt oder kanalisiert, im Quellbereich 
des Holzer- und Bruchhauser Baches Neubausiedlungen; Gewässergüte: mäßig bis 
kritisch verschmutzt. 

 
2.2.8.3 Ökologische Funktionen 

- von den zur Dhünn fließenden Bächen im Bereich der Mittelterrasse erfüllt vor allem 
der Bürgerbuschbach wichtige Biotopschutzfunktionen  
(s. ökol. Beitrag Teil II)  

 
- Waldflächen mit Bodenschutz- und Wasserschutzfunktionen (Regulation des Was-

serhaushalts) 
 
2.2.8.4 Erholungseignung 

Die LE 3 d ist aufgrund der Attraktivität der Bachläufe und des Waldes für die Erholung 
gut geeignet. 
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2.2.8.5 Folgerungen aus ökologischer Sicht 
 

- Erhaltung der Gewässer (kein weiterer Ausbau) 
 
- Umwandlung der Nadelholzbestände im Bereich der Bachtäler in Laubmischwälder 

mit bodenständigen Holzarten und Vermeidung von Kahlschlag 
 
- Erhaltung der naturnahen Waldbestände im Bereich der Bachtäler 
 
- Erschließungsmaßnahmen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 7 LG unter Berücksichtigung der 

Belange für den Biotopschutz 
 
2.2.9 Landschaftseinheit 3 e 
 

- südlicher Ausläufer der Hildener Heideterrasse aus staunassen Böden 
 
2.2.9.1 Charakterisierung der Einheit 
 

Geologie, Geomorphologie
 
Südlicher Ausläufer der Hildener Heideterrasse, über Sand und Kies der Mittelterrasse 
(Pleistozän) fluviatil umgelagerter Lößlehm mit hohem Grundwasserstand. 
 
 
Boden 
 
Ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt. 
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
(4) 3323 13/9 G 32 , stw. Auengley und  
  Pseudogley-Gley 
 
  - i. a. mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - geringe Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser 4 – 13 dm unter Flur 
   (zeitweise stark abgesenkt) 
  - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - stw. schwache Staunässe 0 – 7 dm 
   unter Flur entwässerungsbedürftig 
  - Ertragsmesszahl 45 - 60 

  
 
 

*) 
 Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im Nährstoff 
   Wurzelbereich 
 
 1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm 
 2 mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2 arm 
    bis mäßig frisch  
 3 frisch bis 3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
 4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
 5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
 6 nass bis sehr 6 alkalisch 
    nass 
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 p. n. Vegetation
 

Armer Eichen-Hainbuchenwald, Südrand mit feuchtem Buchen-Eichen-wald und ar-
men/reichen Erlenwald sowie Flattergras-Buchenwald. 
 
Geländeklima
 
Aufgrund des hohen Grundwasserstandes Kaltluft- und Nebenbildung, 
hohe Temperaturschwankungen 

 
2.2.9.2 Reale Nutzung und landschaftsökologischer Zustand 
 

LE zu gleichen Teilen land- und forstwirtschaftlich genutzt, extensives Grünland, 
staunasse Mähwiesen und Sumpfbrachen mit z. T. Niedermoor-charakter, feuchte 
Niederwälder, Entwässerungsgräben. 

 
2.2.9.3 Geplante Nutzung lt. Flächennutzungsplan, Beiträgen der Fachplanungen 
 zur Landschaftsplanung
 
 - 6-spuriger Ausbau der A 3 mit Rastplatz 
  
 - Neubau der L 288n 
 
2.2.9.4 Ökologische Funktionen 
 

- Biotopschutzfunktion, Refugialbereich für Flora und Fauna  
 (s. ökol. Beitrag Teil II) 
 
- Lärm- und Immissionsschutzfunktion der Stufe 1 

 
2.2.9.5 Erholungseignung 
 

Landschaftlich reizvoll aufgrund der Lärm- und Immissionsbelastung sowie der gerin-
gen Belastbarkeit der Böden und der Bedeutung für Flora und Fauna für die Erholung 
nicht geeignet. 
 
Im Hinblick auf die geplante Verbreiterung der A 3 und den Ausbau eines Rastplatzes 
in Höhe Southerberg sowie der parallel dazu verlaufenden geplanten L 288n ist bei 
Realisierung dieser Vorhaben aufgrund der  
enormen Erdbewegungen und Bodenverdichtung mit einer erheblichen Minderung der 
ökologischen Funktionen zu rechnen. 

 
2.2.9.6 Folgerungen aus ökologischer Sicht 
 

- Erhaltung der Laubwälder und Vermeidung von Kahlschlägen 
 
- Erhaltung, Entwicklung und Pflege der Feuchtgebiete 
 
- Schließen der Entwässerungsgräben 
 
- Erstellen einer Umweltverträglichkeitsstudie 
 
Die Landschaftseinheiten der Mittelbergischen Hochflächen (LE 4) 

 
2.2.10 Landschaftseinheit 4 a 
 

- Schwach wellige Hochfläche im Randbereich des Bergischen Landes 
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2.2.10.1 Charakterisierung der Einheit 
 

Geologie, Geomorphologie
 
Durch zahlreiche Täler und Ursprungsmulden gegliederte Hochfläche der Rheinischen 
Haupt- und älteren Rheinterrassen, in Längsrichtung geringes Gefälle mit einzelnen 
nicht hohen, mäßig geneigten Stufen. 

 
 Boden
 

ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung 
Kennziffer * Gruppe lt. Bodenkarte 
 
1141 1 B 73 , Braunerde 
 
  - geringe bis mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - stw. mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - Ertragsmesszahl 35 – 50 
 
2132 2 (s) B 6, Braunerde und Pseudogley- Braunerde 
 
  - mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - geringe bis mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - hohe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - z. T. schwache Staunässe 
  - Grundwasser tiefer als 13 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 48 - 60 
 
2232 3 B 32 , Braunerde, vielfach Pseudogley- 
  Braunerde 
 
  - mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - vielfach Staunässe in 4 – 8 dm Tiefe 
  - Ertragsmesszahl 20 – 35 
 
3222 8 (s) B 5, Braunerde, vielfach Pseudogley- 
  Braunerde 
 
  - mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - vielfach Staunässe in 4 – 8 dm Tiefe 
  - Ertragsmesszahl 45 - 60 
 
3223 8 (s) B 32 , Pseudogley-Braunerde, z. T. Braun- 
  erde und Gley-Braunerde und Kolluvium 
 
  - hohe Sorptionsfähigkeit 
  - hohe nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - schwache bis mittlere Hang- oder Staunässe 
  - Grundwasser tiefer als 13 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 50 - 75 
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ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt.  
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
3233 8 L 34 , Parabraunerde, häufig erodiert  
  stw. schwach pseudovergleyt 
 
  - mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere bis hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - stw. Staunässe 
  - etwas dürreempfindlich 
  - Ertragsmesszahl 50 – 65 
 
3333 9 L 31 , Parabraunerde,  
  stw. schwach pseudovergleyt 
 
  - hohe Sorptionsfähigkeit 
  - hohe nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - stw. schwache Staunässe 
  - Ertragsmesszahl 65 – 85 
 
3434 10 K 3, Kolluvium 
 
  - hohe bis sehr hohe Sorptionsfähigkeit 
  - hohe nutzbare Wasserkapazität 
  - Grundwasser meist tiefer als 20 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 65 - 85 

 *) 
 Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im Nährstoff 
   Wurzelbereich 
 
 1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm 
 2 mäßig trocken 2 gering 2 arm 2 arm 
    bis mäßig frisch  
 3 frisch bis 3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
 4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
 5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
 6 nass bis sehr 6 alkalisch 
    nass 
 
 Geländeklima
 

Hohe Niederschläge 800 – 900 mm, relativ raues Windklima, wind-exponiert, Sommer 
kühl, Winter mild, mäßig bis schwache thermische Reize je nach Windexposition, bio-
klimatisch schonend. 

 
 p. n. Vegetation
 

Typischer Buchenmischwald, auch Hainsimsen-Buchen-Mischwald und Rispengras-
Buchen-Eichenwald, kleinflächig armer Eichen-Hainbuchen-wald. 

 
2.2.10.2 Reale Nutzung und landschaftsökologischer Zustand 

LE überwiegend ackerbaulich genutzt, weitgehend baum- und strauchlos, zahlreiche 
kleinere Ortschaften und Hoflagen umgeben von Obstwiesen und Obstplantagen, Zer-
siedlungserscheinungen vor allem im Raum  
Bergisch-Neukirchen und Lützenkirchen. 
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2.2.10.3 Geplante Nutzung lt. Flächennutzungsplan, Beiträgen der Fachplanungen zur Land-

schaftsplanung 
 

- Darstellung von Grünflächen wie Kleingärten, Friedhöfe usw. 
 
- Verbreiterung der A 1 auf 6 Spuren 
 
- Gewerbegebiet bei Pattscheid und Wohngebiete bei Steinbüchel 

 
 
2.2.10.4 Ökologische Funktionen 
 

- landwirtschaftliche Produktionsfunktion (Vorrang Ackerbau) 
 
- Laubholz- und Gebüschreste sowie Obstwiesen und Obstgehölze stellen Refugial-

bereiche für Flora und Fauna dar. 
 
- Gehölzstreifen entlang der A 1 erfüllen Lärm- und Immissionsschutzfunktion 

 
 
2.2.10.5 Erholungseignung 
 

- trotz weitgehend ausgeräumter Feldflur infolge intensiver landwirt-schaftlicher Nut-
zung ist die LE 4 a aufgrund des bewegten Reliefs und der zahlreichen, von Obst-
wiesen umgebenen Orts- und Hoflagen für die Erholung geeignet. Mit dem zuneh-
menden Rückgang der Obstwiesen aus dem Landschaftsbild verliert dieser Land-
schaftsraum weiter an Erholungsqualität. 

 
 
2.2.10.6 Folgerungen aus ökologischer Sicht 
 

- Anreicherung der ackerbaulich genutzten Hochflächen mit gliedernden und bele-
benden Elementen 

 
- Erhaltung der Obstwiesen und Obstgärten 
 
- Erhaltung der Restwaldflächen und Beibehaltung des Bestandes mit Laubholz 
 
- landschaftliche Einbindung von Siedlungen und Gewerbegebieten 
 
- im Fall des 6-spurigen Ausbaus der A 1 und der Flächeninanspruchnahme für Sied-

lungen 
 
 Herstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und landschaftsgerechte 

Gestaltung des Landschaftsbildes bei Eingriffen in Natur und Landschaft. 
 
- Erschließungsmaßnahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 7 LG 

 
2.2.11 Landschaftseinheit 4 b 
 

- Bachtäler der Mittelbergischen Hochflächen zur Wupper 
 
2.2.11.1 Charakterisierung der Einheit 
 

Geologie, Geomorphologie
 
Meist kurze, flache Seitentälchen oder flache trockene Oberenden der  
Täler (Hangfurchen); deutlich bis tief eingeschnittene Kerbtäler ohne  
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Talauen, meist mit Wasserabfluss deutlich ausgeprägte, eben bis schwach wellige 
Talauen von wechselnder Breite (Talauen, Sohlenkerbtäler); morphologisch, bodenty-
pologisch und pflanzensoziologisch deutlich durch Hangfuß gegen Talhänge abgrenz-
bar, talaufwärts meist in einem Kerbtal/Siefen auslaufend. 
 
Bäche zur Wupper von Norden nach Süden: 
 
 Murbach 
 
 Wiembach -  Ölbach 
    Hamberger Bach 
    Kamper Bach 
    Köttersbach 
    Hirzenberger Mühlenbach 
 
Boden
 
Talboden: Kiesige Bachablagerungen (Holozän, Pleistozän) 
 
Talhänge: Im Untergrund Ton- und Siltschiefer z. T. Grauwacke 
 
 
 
Ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung  
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
1141 1 B 71 , Braunerde stw. podsolig 
   
  - geringe z. T. mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - geringe nutzbare Wasserkapazität 
  - hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - Ertragsmesszahl 30 – 45 
 
1141 1 B 73 , Braunerde 
 
  - geringe bis mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - stw. mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - Ertragsmesszahl 35 – 50 
 
1142 1 B 31 , Braunerde, z. T. Ranker, z.T. podsolig 
 
  - geringe bis mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - geringe nutzbare Wasserkapazität 
  - hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - dürreempfindlich 
  - Ertragsmesszahl 10 – 25 
 
2232 3 B 32 , Braunerde, stw. Pseudogley-Braunerde 
 
  - mittlere bis hohe Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - stw. Hangwasser und Staunässe 
  - Ertragsmesszahl 20 – 35 
 
 

 



 

   - 54 – 
 
Ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt.  
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
2434 5 R 3, Rendzina und stark erodierte 
  Parabraunerde 
 
  - mittlere bis hohe Sorptionsfähigkeit 
  - hohe nutzbare Wasserkapazität 
   - hohe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - Ertragsmesszahl 60 – 75 
 
3222 8 (s) B 31 , Pseudogley-Braunerde, 
  z. T. Braunerde 
 
  - mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - schwache bis mittlere Hang- oder 
   Staunässe (tiefer als 4 dm unter Flur) 
  - Ertragsmesszahl 40 - 60 
 
3223 8 (s), B22 . Pseudogley-Braunerde, z.T. Braun- 
  erde, Gley-Braunerde und Kolluvium 
 
  - hohe Sorptionsfähigkeit 
  - hohe nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - schwache bis mittlere Hang- oder Staunässe 
  - Grundwasser tiefer als 13 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 50 - 75 
 
3343 9 L31 , Parabraunerde, stw. schwach 
  pseudovergleyt 
 
  - hohe Sorptionsfähigkeit 
  - hohe nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - stw. schwache Staunässe 
  - Ertragsmesszahl 65 – 85 
 
3434 10 K3, Kolluvium 
 
  - hohe bis sehr hohe Sorptionsfähigkeit 
  - hohe nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser meist tiefer als 20 dm  
   unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 65 - 85 
 
6223 16 Hn, Niedermoor, z. T. Moorgley 
 
  - hohe bis sehr hohe Sorptionsfähigkeit 
  - hohe nutzbare Wasserkapazität 
    (nach Entwässerung) 
  - meist mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser 0 – 4 dm unter Flur 
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Ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt.  
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
6324/5324 15/17 G3, Gley und Naßgley 
 
  - mittlere bis hohe Sorptionsfähigkeit 
   - mittlere bis hohe nutzbare Wasserkapazität 
  - geringe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser meist 4 – 8 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 30 – 60 
 
  - mittlere bis geringe Sorptionsfähigkeit 
  - geringe nutzbare Wasserkapazität 
  - geringe mit mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser meist 0 – 4 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 15 – 35 

 
 
 *) 
 Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im  Nährstoff 
   Wurzelbereich  
 
 1 trocken 1 stark sauer 1 sehr giftig 1 sehr arm 
 2 mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2 arm 
    bis mäßig frisch 
 3 frisch bis  3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
 4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
 5 mäßig gut 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
 6 nass bis sehr nass 6 alkalisch  
 
 
 Geländeklima 
 

Besonnung im allgemeinen gering, Belastung durch Kaltluft und Nebel, hohe Luftfeuch-
te, Südhänge durch Einstrahlung wärmer und trockener als Nordhänge, Frischluft-
schneise 

 
 
 p. n. Vegetation 
 

Talboden: Reicher Erlenwald und Eichen- Hainbuchen-Auewald mit bach-
begleitendem Erlwald 

 
Teilhänge: Hainsimsen-Buchenwald, stellenweise typischer  

Buchenmischwald 
 
 

2.2.11.2 Reale Nutzung und landschaftsökologischer Zustand
 

Überwiegend land- und forstwirtschaftlich genutzte LE, Talhänge größtenteils bewal-
det, teilweise als Obstwiesen; Talauen teils bewaldet (Murbachtal), teils als Wiesental 
ausgeprägt mit vereinzelten Feucht wiesen und Brachen (Ölbach-, Leimbach- 
und Wiehbachtal); kleinere von Obstwiesen umgebene Ortslagen und Höfe, im Über-
gang zum städtisch geprägten Raum öffentliche Grünflächen; die Bäche sind in Teilen 
ausgebaut, begradigt oder aufgestaut und kritisch verschmutzt. 
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2.2.11.3 Geplante Nutzung lt. Flächennutzungsplan, Beiträgen der Fachplanungen 
 zur Landschaftsplanung 
 
 - Ausbau des Wiehbachtals für die Erholung 
 - Bau von Regenrückhaltebecken 
 
 
2.2.11.4 Ökologische Funktionen
  
 - Biotopschutzfunktion, (s. ökol. Beitrag Teil II und Waldfunktionskarte). 
  

 Zahlreiche Refugialbereiche für Flora und Fauna durch häufigen Wechsel von Feld, 
Wiese, Brache, Wald und Feldgehölz, insbesondere im Ölbachtal und im Oberlauf 
des Wiehbachtales 

 
- Erosionsschutzfunktion und Milderung der Abflussextreme durch Hangwälder 
 
- Immissionsschutzfunktion der Stufe 2 (s. Waldfunktionskarte) 
 
- stadthygienische Funktion infolge der Verbesserung der Frischluftzufuhr, der Ver-

minderung der Aufheizung des Stadtgebietes und der  Verringerung der Luft-
verschmutzung 

 
2.2.11.5 Erholungseignung
 

Die LE 4 b ist aufgrund ihrer landschaftlichen Attraktivität durch den Wechsel der 
Landschaftsstrukturen für die naturnahe Erholung gut geeignet, eine standortgebun-
dene Erholung in Verbindung mit festen Einrichtungen ist für diese Bereiche zu verei-
nen. 

 
2.2.11.6 Folgerungen aus ökologischer Sicht 
 

- Freihaltung der Täler aus stadthygienischer, landschaftlicher und ökologischer Sicht 
 
- Erhaltung der Hangwälder und Beibehaltung der Bestände mit Laubholz 
 
- Erhaltung der Obstwiesen aus bioökologischer und landschaftlicher Sicht 
 
- Einbindung der Gewässer durch Anreicherung mit bodenständiger  

Ufervegetation 
 
- Ausbau des Wiehbachtals für die Erholung 
 
- Erschließungsmaßnahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 7 LG 

 
2.2.12 Landschaftseinheit 4 c
 
 - Bachtäler der Mittelbergischen Hochflächen zur Dhünn 
 
2.2.12.1 Charakterisierung der Einheit 
 
 
 Geologie, Geomorphologie 
 

Von Nordost nach Südwest verlaufende Zuflüsse zur Dhünn, Bäche zur Dhünn von 
Westen nach Osten, jedoch weniger verzweigt und kürzer als LE 4 b 
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  Ophover Mühlenbach - Driescher Bach 
  Lötzelbach 
  Leimbach  - Benscheider Bach 
     Teitscheider Bach 
     Horkenbach 
  Edelrather Bach 
  Mittelbuschbach 
  Uppersberger Bach 
 
 
 
 
 Boden 
 

ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt. 
Kennziffer * Gruppe Bodenkarte 
 
 
2232 3 B32, Braunerde, stw. Pseudogley-Braunerde 
 
  - mittlere bis hohe Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - stw. Hangwasser und Staunässe 
  - Ertragsmesszahl 20 – 35 
 
3222 8 (s) B31 , Pseudogley-Braunerde, z.T. Braunerde 
 
  - mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - schwache bis mittlere Hang- und  
   Staunnässe (tiefer als 4 dm unter Flur) 
  - Ertragsmesszahl 40 – 60 
 
3342 9 L31 , wie 3343, jedoch nährstoffärmer 

3434 10 K3, Kolluvium 
 
  - hohe bis sehr hohe Sorptionsfähigkeit 
  - hohe nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser meist tiefer als 20 dm  
    unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 65 – 85 
 
4232 12 G7, Gley und Naßgley 
 
  - geringe bis mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere bis geringe nutzbare Wasser- 
    kapazität (nach Entwässerung) 
  - mittlere bis hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - Ertragsmesszahl 25 – 45 
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Ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt.  
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
5121 14 (p) 57, Pseudogley und Podsol-Pseudogley, 
  stw. Pseudogleybraunerde undGley-Pseudogley 
 
  - geringe bis mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - geringe nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere bis geringe Wasserdurchlässigkeit 
  - mittlere bis starke Staunässe 
  - Wechsel Vernässung/Austrocknung 
  - stw. Grundwasser tiefer als 8 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 25 – 45 
 
6324 17 G3, Gley und Nassgley 
 
  - mittlere bis hohe Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere bis hohe nutzbare Wasserkapazität 
  - geringe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser meist 4 – 8 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 30 – 60 
 
 
*) 

 Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im  Nährstoff 
   Wurzelbereich  
 
 1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm  
 2 mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2 arm 
    bis mäßig frisch 
 3 frisch bis  3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
 4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
 5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
 6 nass bis sehr nass 6 alkalisch  
 
 Geländeklima 
 
 Wie LE 4 b 
 
 p.n. Vegetation 
 
 Wie LE 4 b 
 
 
2.2.12.2 Reale Nutzung sowie geplante Nutzungen lt. Flächennutzungsplan, 

Beiträgen der Fachplanungen zur Landschaftsplanung 
 

Überwiegend wie Le 4 b, eine Ausnahme bilden die Bachtäler Ophover Mühlenbaches 
und Riescher Baches, die zu städtischen Grünanlagen ausgebaut, vorwiegend der Er-
holung dienen. 
 
Die übrigen Kapitel wie LE 4 b. 
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2.2.13         Landschafseinheit 5 a - Unterlauf der Wupper – 
 
2.2.13.1 Charakterisierung der Einheit 
 

Geologie, Geomorphologie 
 
Wupper mit steilen, gebuchteten Erosionshängen in das beiderseitige Terrassengelän-
de bis ins paläzoische Grundgebirge eingesenkt (bis auf 20m tief)), wechselnd breiter 
Talboden 250 – 1250 m aus tonigem Feinsand über Kies; ab Zusammenfluss von 
Dhünn und Wupper Verlegung des Wupperbettes und Kanalisierung. 
 
Boden 
ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung  
Kennziffer* Gruppe lt. Bodenkarten  
1141 1 B71, Braunerde stw. podsolig 
 
  - geringe z.T. mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - Ertragsmesszahl 30 – 45 
 
1142 1 B31, Braunerde, z.T. Ranke,  z.T. podsolig 
 
  - geringe bis mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - geringe nutzbare Wasserkapazität 
  - hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - dürreempfindlich 
  - Ertragsmesszahl 10 – 25 
 
1151 1 B8, Braunerde, auf der Niederterrasse stw. 
  vergleyt 
 
  - geringe Sorptionsfähigkeit 
  - sehr geringe nutzbare Wasserkapazität 
  - Grundwasser stw. 13 – 210 dm unter Flur 
  - dürreempfindlich 
  - Ertragsmesszahl 25 – 35 
 
2242 3 L31, Parabraunerde, stw. schwach pseudovergleyt 
 
  - hohe Sorptionsfähigkeit 
  - hohe nutzbare Wasserkapazität 
  - mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - stw. schwache Staunässe 
  - Ertragsmesszahl 65 – 85 
 
  wie 3333, jedoch wasser- säure- nährstoffärmer, besser 

durchlüftet 
 
2444 5 A7, Brauner Auenboden 
 
  - mittlere Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere nutzbare Wasserkapazität 
  - hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser i.a. tiefer als 20 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 40 – 60 
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Ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt.  
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
2452 5 A8, Brauner Auenboden 
 
  - geringe Sorptionsfähigkeit 
  - geringe nutzbare Wasserkapazität 
  - sehr hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser meist tiefer als 20 dm unter Flur 
  - dürreempfindlich 
  - Ertragsmesszahl 25 – 40 
 
3343 9 L31,  
  wie 3333, jedoch nährstoffärmer, besser durch-lüftet 
 
3434 10 A3, Brauner Auenboden, stw. vergleyter B.A. 
 
  - sehr hohe Sorptionsfähigkeit 
  - sehr hohe nutzbare Wasserkapazität 
  - hohe Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser i.a. tiefer als 20 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 65 – 80 
 
6324/5324 17/15 G31, Gley und Nassgley 
 
  - mittlere bis hohe Sorptionsfähigkeit 
  - mittlere bis hohe nutzbare Wasserkapazität 
  - geringe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser meist 4 – 8 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 30 – 60 
 
  - mittlere bis geringe Sorptionsfähigkeit 
  - geringe nutzbare Wasserkapazität 
  - geringe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit 
  - Grundwasser meist 0 – 4 dm unter Flur 
  - Ertragsmesszahl 30 – 60 
 
*) 

 Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im  Nährstoff 
   Wurzelbereich  
 
 1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm 2 
 2 mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2 arm 
    bis mäßig frisch 
 3 frisch bis  3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
 4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
 5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
 6 nass bis sehr nass 6 alkalisch  

 
 Geländeklima 
 

Ventilationsschneise, bei Strahlungswetter von Kaltluft durchflossen, bei ruhiger sonni-
ger Wetterlage wärmer und trockener als die angrenzenden Höhen, im Frühjahr und 
Herbst Spät- bzw. Frühfröste, im Vergleich zu den Nebentälern wesentlich günstigeres 
Mesoklima 
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p.n. Vegetation 
 
Talboden: Reicher Eichen-Hainbuchenwald, Weidenwald und Weidenbuch, 
Talhänge: Hainbuchen-Buchen-Hangwald, Hainsimsen-Buchenwald, Rispen-

gras-Buchen-Eichenwald, typischer Buchenmischwald, Flattergras-
Buchenwald. 

 
 

2.2.13.2 Reale Nutzung und landschaftsökologischer Zustand 
 
Tal der Wupper von der Stadtgrenze bei Imbach bis zum Eintritt in den städtischen ge-
prägten Raum: 
 
Talhänge überwiegend bewaldet, Auen von Gründland, Acker einigen künstlichen 
Pappelforsten und naturnahen Waldresten durchsetzt, Ufervegetation nur noch frag-
mentarisch vorhanden. Wupper im gesamten Verlauf ausgebaut, Aue nicht mehr peri-
odisch überflutet, Wupper übermäßig stark verschmutzt. 
 
Wupper im städtischen Raum bis zur Mündung: 
 
Wupperaue mit Parkcharakter, durch vergrößerten Hochflutquerschnitt überflutungsfrei, 
lediglich im Mündungsbereich durch Rückstau periodisch überflutet, fehlende Uferve-
getation; Riegelbildung durch zahlreiche Verkehrsstraßen und Gewerbebetriebe. 
 
 

2.2.13.3 Ökologische Funktionen 
- Refugialbereich für Fauna und Flora – naturnahe Au- und Hangwälder, Feuchtge-

biete und Hochstaudenfluren - (s. ökol. Beitrag Teil II) 
 
- Erosionsschutzfunktion übernehmen die Hangwälder zur Wupper  

(s. Waldfunktionskarte) 
 
- stadthygienische Funktion – Verbesserung der Frischluftzufuhr, Verminderung der 

Aufheizung des Stadtgebietes, Verringerung der Luftverschmutzung, wobei die 
Wald- und Gebüschreste insbesondere Immissionsschutz- und Lärmschutzfunkti-
onen übernehmen. 

 
 

2.2.13.4 Erholungseignung 
- Wuppertal in der freien Landschaft: 
 landschaftlicher Leitraum mit Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung. In-

folge des häufigen Wechsels der Strukturelemente ist die LE 5 aus erlebnismäßi-
ger Sicht für die Erholung gut geeignet. Gewässergüte, aber auch die klimatisch 
belasteten Verhältnisse mindern die Erholungseignung 

 
- Wuppertal im städtisch geprägten Raum: 
 
 Hauptgrünzug mit wichtigen innerstädtischen Erholungsfunktionen. 
 
 
 

2.2.13.5 Folgerungen aus ökologischer Sicht 
 

- Erhaltung der Wupperaue und ihre Anreicherung mitgliedernden und belebenden 
Elemente (bachbegleitende Ufervegetation, Baum- und Strauchgruppen in der 
Aue). 
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- Erhaltung und Entwicklung der schutzwürdigen Biotope 
 (s. ökol. Beitrag Teil II) 
 
- Erschließungsmaßnahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 7 LG 

 
 
2.2.14 Landschafseinheit 5 b – Unteres Dhünntal – 
 
 
 
2.2.14.1 Charakterisierung der Einheit 
 

Geologie, Geomorphologie 
 
Dhünntal von der Stadtgrenze bei Uppersberg bis zum Stadtteil Schlebusch: 
 
Niedriges, bis 750 m breites Kastental mit steilen Hängen und freien Mäandern; 
 
ab Schlebusch bis zur Mündung in die Wupper: 
 
Dhünntal urbanisiert, Dhünn in Teilen ausgebaut, verlegt und Aue auf schmalen Hoch-
flutquerschnitt begrenzt. 
 
Boden 
 
 
ökol. Standort-  Bezeichnung und Charakterisierung  
Kennziffer* Gruppe lt. Bodenkarten  
 
2232 3 B32, Braunerde stw. Pseudogley-Braunerde 
 

- mittlere bis hohe Sorptionsfähigkeit 
- mittlere nutzbare Wasserkapazität 
- mittlere Wasserdurchlässigkeit 
- stw. Hangwasser und Staunässe 
- Etragsmesszahl 20 -35 

 
2233 3 L4, Parabraunerde, stw. Braunerde und Gley-

Parabraunerde 
 

- hohe Sorptionsfähigkeit 
- hohe bis mittlere nutzbare Wasserkapazität 
- mittlere bis hohe Wasserdurchlässigkeit 
- Grundwasser meist tiefer als 20 dm unter Flur 
- Ertragsmesszahl 60 – 75 

 
2242 3 L31, Parabraunerde, stw. schwach pseudovergleyt 
 

- hohe Sorptionsfähigkeit 
- hohe nutzbare Wasserkapazität 
- mittlere Wasserdurchlässigkeit 
- stw. schwache Staunässe 
- Ertragsmesszahl 68 – 85 
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Ökol. Standort- Bezeichnung und Charakterisierung lt.  
Kennziffer* Gruppe Bodenkarte 
 
  wie 3333, jedoch wasser-, säure-, nährstoffärmer, besser 

durchlüftet 
 
3343 9 L31
 
  wie 3333, jedoch nährstoffärmer, besser durchlüftet 
 
3434 10 K3, Kolluvium 
 

- hohe bis sehr hohe Sorptionsfähigkeit 
- hohe nutzbare Wasserkapazität 
- mittlere Wasserdurchlässigkeit 
- Grundwasser meist tiefer als 20 dm unter Flur 
- Ertragsmesszahl 65 – 85 

 
3434 10 A3, Brauner Auenboden, stw. vergleyter B.A. 
 

- sehr hohe Sorptionsfähigkeit 
- sehr hohe nutzbare Wasserkapazität 
- hohe Wasserdurchlässigkeit 
- Grundwasser i.a. tiefer als 20 dm unter Flur 
- Ertragsmesszahl 65 – 80 

 
*) 

 Wasserstufe Säurestufe Sauerstoff im  Nährstoff 
   Wurzelbereich  
 
 1 trocken 1 stark sauer 1 sehr gering 1 sehr arm 2 
mäßig trocken 2 sauer 2 gering 2 arm 
    bis mäßig frisch 
 3 frisch bis  3 mäßig sauer 3 mäßig 3 mäßig 
 4 feucht 4 schwach sauer 4 gut 4 reich 
 5 mäßig nass 5 neutral 5 sehr gut 5 sehr reich 
 6 nass bis sehr nass 6 alkalisch  

 
p.n. Vegetation 
 
Talboden: Reicher Eiche-Hainbuchenwald, Goldnessel-Buchenmischwald 
 
Talhänge: Perlgras-Buchenwald, Trockener Buchen-Eichenwald 
 
 

2.2.14.2 Reale Nutzung und landschaftsökologischer Zustand 
 

Dhünntal von der Stadtgrenze bei Uppersberg bis zum Stadtteil Schlebusch: 
 
Durch Dhünnausbau Talaue überflutungsfrei und überwiegend ackerbaulich genutzt, 
Talhänge bewaldet, in der Aue kleine Hoflagen. Dhünn vorragender Ufervegetation aus 
Silberweiden und Schwarzerlen; Dhünn mäßig verschmutzt. Ab Schlebusch bis zur 
Bahnlinie Köln – Opladen ist die Dhünn überwiegend in Parkanlagen mit z.T. wertvol-
lem alten Baumbe- 
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stand integriert, westlich der Bahnlinie ist die Dhünnaue aufeinen flachförmigen vegeta-
tionsfreien Hochflutquerschnitt begrenzt, in der ehemaligen Aue befinden sich über-
wiegend spezielle öffentliche Grünflächen wie Sportanlagen Kleingärten bzw., in die-
sem Abschnitt wird das Dhünntal von zahlreichen riegelbildenden Verkehrsbändern 
durchschnitten. 
 
 

2.2.14.3 Ökologische Funktionen (Plangebiet) 
 

- Refugialbereiche für Flora und Fauna – Rest naturnaher Hang- und Aufwälder so-
wie Ufervegetation in der ackerbaulich intensiv genutzten Aue (s. ökol. Beitrag Teil 
II) 

 
- landwirtschaftlicher Produktionsraum (überwiegend Ackerbai) 
 
- geländeklimatische Durchlüftungs- und Ausgleichsfunktion, Hang- und Auwälder 

übernehmen Immissions- und Erosionsschutzfunktion. 
 
 

2.2.14.4 Erholungseignung 
 

- Erholungsfunktion wie LE 5 a, aufgrund der intensiven ackerbaulichen Nutzung je-
doch von geringerem Erlebniswert. Die hervorragende Dhünnuferzone ist aus Bio-
topschutzgründen nicht zu erschließen, die Erholungsnutzung auf das derzeitig 
vorhandene Wegenetz (evtl. Ausbau) zu beschränken. 

 
 

2.2.14.5 Folgerungen aus ökologischer Sicht 
 

- Erhaltung der Dhünnuferzone mit bachgegleitender Ufervegetation 
 
- Erhaltung und Anreicherung der ackerbaulich genutzten ehemaligen Aue mit glie-

dernden und belebenden Elementen, insbesondere an den Zuflüssen zur Dhünn 
 
- Erhaltung der Hangwälder und Beibehaltung der Laubholzbestände, Vermeidung 

von Kahlschlägen 
 
- Erhaltung und Entwicklung der wertvollen Biotope (s. ökol. Beitrag Teil II) 
 
- Erschließungsmaßnahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 7 LG 
 
 

 
2.15 Anthropogen veränderte Bereiche 
 

Unter anthropogen veränderten Bereichen sind hier die Abgrabungs- und Aufschüt-
tungsflächen erfasst. Die Ausgliederung dieser Flächen erfolgte unter Auswertung der 
Geologisch-Hydrogeologischen Karte von Dr. E. Müller, des Bebauungsplans Nr. 
41/78/I /Tageserholungsanlage Bereich Rheindorf/Hitdorf) sowie der Geländekartie-
rung zur GK II b. 
 
Die Abgrabungen bzw. Deponien sind überwiegend vor Inkrafttreten des Abgrabungs-
gesetzes NW (1973) mit der gesetzlichen Verpflichtung zur Rekultivierung begonnen 
worden. Ausnahmen bilden kleinere Deponien z.B. bei Neuenkamp und westlich des 
RWE, aber auch ältere, in Teilen bereits gut eingegrünte Abgrabungen. 
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Die Abgrabungen bzw. Deponien 
 
- im Bereich Hitdorf/Rheindorf liegen überwiegend im Zweckverbandsgebiet der Ta-

geserholungsstätte „Knipprather Wald“ und werden im Rahmen der geplanten 
Ausbaumaßnahmen für die Erholung und den Biotopschutz rekultiviert. 

 
- im Bereich Silbersee sind bereits in Teilen gut eingewachsen. Dies sollte bei der 

Erholungsplanung berücksichtigt werden. 
 
- zwischen der Dynamit-Nobel AG und dem Südring sind bereits forstwirtschaftlich 

rekultiviert, die nördlich des Südrings gelegene bereits natürlich eingewachsene 
Kiesgrube ist von bioökologischer Bedeutung (s. ökol. Beitrag Teil II). Sie wird zz. 
in Zielbereichen verfüllt und ist im Flächennutzungsplan als Grünfläche mit den 
Symbolen für Spiel- und Sportplatz bzw. Sondergebiet Sport und Dauerkleingärten 
dargestellt. 

 
- für die Deponie des Bayerwerks setzt der rechtswirksame Bebauungsplan Nr. 

19/64, mit seinen Beiplänen, Art und Umfang der Rekultivierungsmaßnahmen fest. 
 
 
Anhang 
 
Standortgruppen ökologische Kennziffer der Standorte 
 
 
 1  1141, 1142, 1151 

2 2132 

3 2232, 2233, 2241k 2242 

4 2243 

5 2434,2444,2452 

6 2544, 2553 

7 3132 

8 3222, 3223, 3233 

9 3323, 3333, 3342, 3343 

10 3434 

11 3534, 3535 

12 4232 

13 4323 

14 5121 

15 5324 

16 6223 

17 6314, 5324
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Standortgruppe 

Pflanze 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Acer campestre 1 2   2 2 2(5) 4 2 1(2) 1(2) 3 4 1 1 1 1 1 1 

Acer platanoides 1 1  1 4 5(2) 5 2 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 

Acer pseudoplatanus 1 1  1 1 1 1 1 1 1(2) 4 4 1 1 1 1 1 1 

Alnus glutinosa 1 1  1 1 1 1 1 2,P 1(2) 2,P 1 2 2 1 5 2 4(5) 

Berberis vulgaris 1 1  1 3 2(3) 2/3) 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 

Betula pendula 2(4) 4  4 4 4 3 3 4 2(4) 3 3 4 1 1 1 1 1 

Betula pubescens 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 4 5 4(5) 

Carpinus betulus 1 1  3 4 3(4) 4 4 1(2) 1(3) 3 4 2 1 1 1 1 1 

Clematis vitalba 1 1  1 2 1(2) 1 1 1 1(4) 4 4 1 1 1 1 1 1 

Cornus max 1 1  1 1 1(2) 4 2 1 1(2) 3 4 1 1 1 1 1 1 

Cornus sanquinea 1 1  1 3 2(4) 4 1 1 1(2) 4 5 1 2 1 1 1 1 

Corylus aveallana 1 1  1 3 2(4) 4 2 1(2) 1(4) 4 4 2 1 1 2 1 1 

Cratagus monogyna 1 1  2 3 4 4 3 2(3) 2(4) 3 3 3 2 1 1 1 1 

Crataegus oxyacantha 1 1  1 2 2(3,4) 4 1 1 2(4) 4 4 1 1 1 1 1 1 

Evonimus europaeus 1 1  1 1 1(3,4) 4 1 1 1(3) 4 4 1 1 1 1 1 1 

Fagus silvatica 1 2  5 5 4 4 2 1(5) 2(5) 5 5 4 1 1 1 1 1 

Frangula alnus 2 2  2 2 1 1 1 5 4 2 1 5 4 4 4 5 4 

Fraxinus excelsior 1 1  1 1 1(2) 4 4 1 1(2) 3 4 1 1 1 1 1 1 

Ilex aquifolius 1(2) 3  4 4 1(2) 1 1 4(5) 4 4 1 2 4 1 1 1 1 

Ligustrum vulgare 1 1  1 2 1(2,3) 4 2 1 1(2) 3 4 1 1 1 1 1 1 

Lonicere periclymenum 3(4) 4  4 4 2(4) 1 1 2(5) 1(4) 1 1 5 4 4 5 4 5 

Pinus silvestris 4 4  3 2 2 3 3 2(4) 1(3) 3 1 2 1 2 1 1 1 

Populus tremula 1 2  4 4 4 4 2 1(4) 2(4) 4 3 4 4 1 1 1 1 

Prunus avium 1 1  1 4 1(2) 4 1 1(2) 1(4) 4 4 1 1 1 1 1 1 

Prunus padus 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prunus spinosa 1 1  1 2 1(2) 4 2 1(2) 1(2) 2 4 1 1 1 1 1 1 

Pyrus communis 1 1  1 2 2(3) 4 3 1 1(2) 2 1 1 1 1 1 1 1 
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Standortgruppe 
 

Pflanze 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Quercus petraea 3 2  1 3 1(2,4) 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Quercus rubur 5 5  5 3 5 5 5 5 4(5) 4 4 5 5 5 4 1 1 

Rhamnus cathartica 1 1  1 1 1(4) 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Rosa canina 1 1  2 3 1(3) 3 1 1(2) 2 3 4 1 1 1 1 1 1 

Salix aurita 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 

Salix caprea 1 1  1 2 2(3) 4 1 2 2(3) 3 1 1 2 1 1 1 1 

Salix cinerea 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 2 3 4 4 

Salix fragilis 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sambucus nigra 1 1  1 1 1(2) 1 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 

Sambucus racemosa 1 1  1 1 1(2) 1 1 1 1(2) 3 1 1 1 1 1 1 1 

Sarothamnus scoparius 2 2  4 3 2 2 1 1(3) 1(3) 3 1 1 1 1 1 1 1 

Sorbus aucuparia 1 4  5 4 3(4) 5 5 1(5) 1(3) 2 4 4 2 2 4 1 1 

Sorbus tormunalis 1 1  1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 

Taxus baccata 1 1  1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 

Tilia cordata 1 1^  2 5 1(4) 5 1 2 2(4) 4 4 1 1 1 1 1 1 

Tilia platyphyllos 1 1  1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 

Viburnum lantana 1 1  2 2 1(2) 4 4 1(2) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Viburnum opulus 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 2 4 

 

 

1 - ungeeignet       5 - auch unter Konkurrenz gut geeignet  

2 - bedingt, außer Konkurrenz geeignet               6 - als Pioniergehölz geeignet 

3 - außer Konkurrenz geeignet                                                      () - nur gebietsweise doch auf einen Teil der vorkommenden Standorte  

4 - unter Konkurrenz bedingt geeignet 
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Schutzwürdige Biotope

Die Zielsetzung bei der Kartierung schutzwürdiger Biotope ist abzuleiten aus den 
gleichlautenden §§ 1 Abs. 1 Bundsnaturschutzgesetz und Landschaftsgesetz 
NW. Darin heißt es: 
 
 
 „Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten 
 Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass 
 
 1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
 
 2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
 
 3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
 
 4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
 
 
als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung 
in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind“. 
 
Um diese Ziele erreichen zu können - also um einen wirkungsvollen und nachhal-
tigen Naturschutz leisten zu können -, ist es erforderlich, ein System von Schutz-
gebieten aufzubauen. 
 
 
Die Anforderungen an ein solches System können sich wie folgt zusammenfas-
sen lassen: 
 
- Die Gesamtheit der Schutzgebiete soll alle Aren wildwachsender Pflanzen 

und wildlebender Tiere repräsentativ erfassen. 
 
- Die räumlichen Verhältnisse, d.h. Größe und Abstand der Schutzgebiete sol-

len so bemessen sein, dass die Erhaltung lebensfähiger Populationen (im 
gesamten Verbreitungsgebiet der Art) auf Dauer gewährleistet ist. 

 
Es ist Aufgabe des ökologischen Beitrags (Teil II, Erfassung und Bewertung 
schutzwürdiger Biotope), die hierfür erforderliche Datenbasis zu erheben und 
aufzubereiten. 
 
 
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt gemäß § 17 Abs. 2 LG und beinhaltet die 
kartenmäßige Darstellung der aus der Sicht des Biotop- und Artenschutzes 
schutzwürdigen Gebiete sowie deren textliche Beschreibung. 
 
 
Für den vorliegenden Plan heißt dieses folgendes: 
 
Bei den dargestellten Gebieten handelt es sich um Flächen und Landschafts-
bestanteile mit besonderen bioökologischen landschaftlichen Qualitäten, die we-
gen ihrer Bedeutung erhalten und ggf. weiterentwickelt werden sollen. Sie erfül-
len die Voraussetzungen für eine Sicherstellung bzw. Schutzausweisung. Die 
schutzwürdigen Gebiete sind in der Karte mit laufenden Nummern entsprechend 
dem Textteil versehen. 
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Grundlagenkarte II b
 

  
 
2.4 Prägende Landschafsteile, gliedernde und belebende Landschaftselemente 
 

Die Darstellung des Landschaftsraumes erfolgt sowohl hinsichtlich seiner land-
schaftsstrukturellen Ausprägung durch Hervorhebung natürlicher oder naturnaher 
Strukturelemente als auch seiner für das Landschaftsbild bedeutsamen gliedern-
den und belebenden Strukturelemente. 
 
Im Hinblick auf die Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben des Plangebietes als 
ökologischer Ausgleichsraum vor allem für die erholungssuchende Bevölkerung, 
aber auch für Tiere und Pflanzen, ist es unbedingt erforderlich, die den Charakter 
der Landschaft prägenden Landschaftsteile und die für die ökologische und struk-
turelle Vielfalt der Landschaft gliedernden und belebenden Elemente zu erhalten. 
 

 
 
2.4.1 Talauen
 
 - Rhein, Wupper und Dhünn bilden in Teilen des Plangebietes weite offene 

Auen mit Resten naturnaher Wälder und Ufervegetation sowie einzelner Alt-
wasserschlingen und –rinnen. Die Talauen stellen aufgrund ihrer Dimension 
und Ausprägung landschaftliche Leiträume mit stadthygienischen und ökolo-
gischen Funktionen sowie Funktionen für die Erholung dar. 

 
  Der landschaftliche Charakter der Auen von Wupper und Dhünn verliert sich 

zunehmend mit dem Eintritt in den städtischen geprägten Raum: 
 
  Während die Wupperaue lediglich bei Opladen auf einen engen Querschnitt 

reduziert ist, ist die Dhünn ab Schlebuschrath bis zur Mündung in die Wup-
per zu einer sterilen, vegetationslosen Hochwasserrinne ausgebaut, die e-
hem. Auenlandschaft tritt nur noch in mit allgemein öffentlichen Grünflächen 
ausgestatteten Teilbereichen optisch wirksam in Erscheinung. 

 
 
 
 

2.4.2 Sohlenkerbtäler, Trockentäler, Siefen 
 
 - die in der Wupper bzw. Dhünn mündenden Bäche der Mittelbergischen 

Hochfläche bilden z.T. im Oberlauf  
  Die Inanspruchnahme der Talauen für die ackerbauliche und forstwirtschaft-

liche Nutzung führt zunehmend zur Veränderung des prägenden Charakters 
dieser Landschaftsteile. Weitgehend erhaltene Wiesentäler befinden sich 

 
- im Mittel- und Oberlauf des Leimbachtales 
- im Ölbachtal 
- im Oberlauf des Wiehbachtales 

und im Ophovener Mühlenbachtal (Grünanlage) 
 
Die Bäche sind z.T. ausgebaut und reguliert, Ufervegetation ist nur noch 
fragmentarisch vorhanden. 
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- Von gleicher Bedeutung für das Landschaftsbild und seine ökologische Sta-
bilität sind die flachen Seitentälchen und flachen trockenen Oberenden der 
Täler sowie die tief eingeschnittenen meist wasserführenden Siefen. Beson-
ders häufig treten diese Landschafsteile in den natürlichen Einzugsgebieten 
von Leim- und Murbach auf, aber auch als direkte Zuflüsse zur Dhünn und 
Wupper. 

 
 
2.4.3 Zusammenhängende Gründlandbereiche 
 
 Dem Grünland kommt aufgrund der vielfältigen o.g. Funktionen insbesondere in 

den Tälern ein hoher Stellenwert zu. Die zusammenhängenden Grünlandberei-
che sind deshalb gesondert dargestellt. 

 
 
2.4.4 Terrassenkanten, Geländestufen, Hänge und Böschungen 
 

Aus erdgeschichtlicher Sicht, aber auch hinsichtlich der ökologischen landschaft-
lichen Vielfalt, stellen die linearen morphologischen Strukturen wie Terrassenkan-
ten, Böschungen usw. wichtige Bestandteile der Landschaft dar. Durch Sied-
lungstätigkeit, Bewirtschaftung, Straßenbau usw. verschwinden diese Struktur-
elemente zunehmend aus dem Landschaftsbild. Hervorzuheben ist die im nord-
westlichen Plangebiet noch deutlich in Erscheinung tretende Terrassenkante von 
der Nieder- zur Mittelterrasse. 
 
 

2.4.5 Wälder, Feuchtgebiet, Niedermoore 
 

- das Plangebiet verfügt übereine Vielzahl kleinerer, morphologische Struktu-
ren unterstreichende Waldgebiete, aber auch einige größere zusammenhän-
gende, i.d.R. auf ärmeren Böden stockende Wälder, die je nach Lage, Größe 
und Form das Landschaftsbild gliedern, beleben und/oder prägen. Darüber 
hinaus erfüllen die Wälder zahlreiche Schutz- und Erholungsfunktionen (s. 
auch Waldfunktionskarte). 

 
- von den im Stadtgebiet verstreut liegenden, aus ökologischer Sicht sehr 

wertvollen kleinflächigen Feuchtgebieten, sind die Niedermoore im Seitental 
des Leimbaches, „In der Rentwiese“ und im Wiehbachtal hervorzuheben. 

 
 

2.4.6 Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen, Alleen 
 
 - Einzelbäume, Baumgruppen 

 
besonders kennzeichnend sind im Plangebiet einige hervorragende Einzel-
bäume und Baumgruppen, die teilweise schon als Naturdenkmal ausgewie-
sen sind. Sie stellen markante Punkte in der Landschaft dar und bilden weit-
hin Sichtbeziehungen. Vielfach ist ihr Standort neben einer Kapelle, an ei-
nem Wegekreuz oder einem Bildstock. Typische Einzelbäume sind Linde, 
Eiche, Buche aber auch Walnuss, Esskastanie und Platane. Hervorzuheben 
ist der hervorragende alte Baumbestand auf dem vorh. Friedhof Reuschen-
berg und der Erweiterungsfläche. 

 
- Baumreihen und Alleen haben eine besondere Leitwirkung in der Land-

schaft, die zur Gliederung und Belebung des Raumes entscheidend beitra-
gen. Darüber hinaus stellen sie eine biologisch-ökologische Bereicherung 
dar. Zu nennen sind 
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- die Esskastanien westlich des ehem. Hauses Wambach am Hangfuß 
 
- die Pyramidenpappelallee an der Wiembachallee 
 
- die Lindenallee „Am Weiher“ und die sich in südwestlicher Richtung 

anschließende Kastanienallee. 
 
 
2.4.7 Gehölzgruppen und -streifen, Hecken 
 

- Feldgehölze mit einerreichen Artenzahl tragen wesentlich zur Gliederung 
und Belebung des Landschaftsbildes und zur Steigerung der ökologischen 
Vielfalt bei. Gut ausgeprägte Feldgehölze befinden sich entlang der Bahnli-
nie Opladen-Burscheid, als Ufergehölze fragmentarisch an Dhünn, Wiem-
bach, Ölbach, Leimbach und in der Rheinaue (einzelne freiwachsende He-
cken). Die jungen Bestände des Straßenbegleitgrüns aus überwiegend 
Straucharten sind in ihrer optisch-räumlichen Wirkung gering ausgeprägt. 

 
 

2.4.8 Obstwiesen, Obstplantagen 
 

- vorwiegend im östlichen Plangebiet sind zahlreiche Obstwiesen anzutreffen. 
Sie erfüllen biologisch-ökologische und ortseingrünende Funktion. Gut ein-
gegrünte Ortslagen sind: 

 
Edelrath, Ropenstall, Sporrenberg, Atzlenbach, Steinbüchel, aber auch 
Engstenberg, Imbach, Niederblecher, Romberg und Uppersberg. 
 
In den letzten Jahren hat sich der Erwerbungsgartenbau verstärkt in ge-
schlossene Plantagen verlagert. Die landschaftsprägende Obstwiesen dürfte 
im Laufe der Zeit verschwinden, es ist deshalb besonders wichtig, die Rest-
bestände zu erhalten bzw. Neupflanzungen vorzunehmen. 
 
 

2.4.9 Kulturelle Objekte 
 

Die für den Raum bedeutsamen gliedernden und belebenden kulturellen Objekte 
Feldkreuze, Bildstücke, und Kapellen sind in der GK II b dargestellt. 
 
 

2.5 Besondere Landschaftsschäden 
 
 
2.5.1 Geschädigte Landschaftsteile 
 

Die geschädigten Landschaftsteile sind in der Grundlagenkarte II b als Signatur 
dargestellt. 
 
 

2.5.1.1 Nachhaltige Veränderungen der Wasserstände und des Bodenwasserhaushaltes 
 

Durch den Ausbau und die Begradigung einzelner Bäche sowie durch Aufschüt-
tungen der Auen wird das Grundwasser abgesenkt bzw. der Bodenwassergehalt 
stark verändert: 
Es verschwinden in zunehmendem Maße die für einen intakten Naturhaushalt 
wichtigen Auwaldreste, Niedermoorgebiete und Feuchtwiesen mit ihrer spezifi-
schen Flora und Fauna. Beispiele dieser negativen Entwicklung liegen vor: 
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In der „Glöbuscher Wiese“, „In der Laach“, und in einzelnen Bereichen im Wieh-
bachtal. 
 
 

2.5.2 Örtlich begrenzte Schäden und Belastungen 
 

Die örtlich begrenzten Schäden und Belastungen sind in der Grundlagenkarte II b 
als Symbol dargestellt. 
 
 

2.5.2.1 Ungeordnete Müllkippen 
 

Es handelt sich hier insbesondere um wilde Müllablagerungen (i.d.R. Hausmüll 
und landwirtschaftliche Abfälle) in Wäldchen, Siefen und Quellbereichen, aber 
auch um größere Deponien, z.B. oberhalb der Glöbuscher Wiese und südöstlich 
von Neuenkamp. 
 
 

2.5.2.2 Vegetationszerstörung 
 

Hier handelt es sich überwiegend um Schäden an der Vegetation z.B. durch 
Viehverbiss an Ufergehölzen oder Waldrändern. 
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C TEXTLICHE DARSTELLUNGEN UND FESTSETZUNGEN ERLÄUTERUNGSBERICHT 
 
 
 Vorbemerkung
 
 Die Entwicklungs- und Festsetzungskarte enthält die Abgrenzung und Kenn-

zeichnung der Teilräume mit den landschaftspflegerischen Entwicklungszielen 
nach § 18 LG und die für die Verwirklichung der Entwicklungsziele erforderlichen 
Festsetzungen. 

 
 Es sind die Schutzausweisungen nach §§ 19 bis 26 LG sowie die Festsetzungen 

nach §§ 24 und 25 LG und die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaß-
nahmen nach § 26 LG. 

 
 Die textlichen Darstellungen und Festsetzungen umfassen 
 
 - die Darstellungen der Entwicklungsziele (§ 18 LG), nachfolgend unter Ziffer 

1, 
 
 - die Festsetzungen für die geschützten Flächen und Landschaftsbestandteile 

(§§ 19 bis 23 LG), nachfolgend unter Ziffer 2, 
 
 - die Bindungen der Brachflächen (§ 24 LG) nachfolgend unter Ziffer 3, 
 
 - die besonderen Festsetzungen für die forstliche Nutzung (§ 25 LG), nachfol-

gend unter Ziffer 4, 
 
 - die festgesetzten Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen (§ 

26 LG), nachfolgend unter Ziffer 5. 
 
 Der Erläuterungsbericht enthält ergänzende Angaben zur Identifizierung der Flä-

chen, für die Festsetzungen getroffen werden. 
 
 Ferner enthält der Erläuterungsbericht ergänzende Hinweise und Erläuterungen 

zu den Entwicklungszielen und den Festsetzungen. 
 
 

 



 

          

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entwicklungsziele für die Landschaft
 
Die Entwicklungsziele für die Landschaft sind aufgrund des § 18 LG sowie des 
§ 1 Abs. 4 und 5 der 2. DVO zum LG in der Entwicklungs- und Festsetzungs-
karte und in den textlichen Darstellungen dargestellt. 
 
Die Entwicklungsziele stellen flächendeckend das Schwergewicht der im Plan-
gebiet zu erfüllenden Aufgaben der Landschaftsentwicklung dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei der Darstellung der Entwicklungsziele für die Land-
schaft sind die im Plangebiet zu erfüllenden öffentlichen 
Aufgaben und die wirtschaftlichen Funktionen der 
Grundstücke berücksichtigt worden. Danach lassen sich 
die Entwicklungsziele insbesondere mit der im Plange-
biet vorwiegenden land- und forstwirtschaftlichen Nut-
zung vereinbaren. 
 
 
Die Entwicklungsziele für die Landschaft richten sich 
ausschließlich an die Behörden und nicht an die Grund-
eigentümer oder die sonstigen Berechtigten. 
 
 
Im geringen Umfang können auch solche Festsetzungen 
(§§ 19 - 26 LG) getroffen werden, die nicht dem durch 
ein Entwicklungsziel dargestellten Aufgabenschwerpunkt 
entsprechen. Solche Festsetzungen stehen dem darge-
stellten Entwicklungsziel in der Regel nicht entgegen. 
 
 
Das Entwicklungsziel 8 „Herstellung der Leistungsfähig-
keit des Naturhaushaltes und landschaftsgerechte Ges-
taltung des Landschaftsbildes bei Eingriffen in Natur und 
Landschaft“ ist ein Entwicklungsziel, das sich auf abseh-
bare Maßnahmen bezieht, die sich aber noch im Vorbe-
reitungsstadium befinden. Dieses Entwicklungsziel wird 
als Schraffur/Signatur in der Entwicklungs- und Festset-
zungskarte dargestellt und überlagert somit als einziges 
die anderen dargestellten Entwicklungsziele. Dadurch 
weist es auf die durch Nutzungsansprüche auftretenden 
erheblichen Landschaftsbeeinträchtigungen hin und wird 
im  
Erläuterungsbericht zu den „Textlichen Darstellungen“ 
 mit qualitativen Aussagen als Vorgabe zum land- 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
1.1 
 

 
 
 
 
 
Entwicklungsziel 1 (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 LG) 
 
Erhaltung einer mit natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig aus-
gestatteten Landschaft. 
 
Dieses Entwicklungsziel ist dargestellt für folgende Teilräume 
 
der Rheinaue: 
 
- Rheinstrom mit alter und z.T. neuer Wuppermündung sowie kleinem Be-

reich am Nordwestrand des Stadtgebietes 
 
der Niederterrasse: 
 
- Grünanlage mit Wasserwerk und Waldstreifen westlich Rheindorf 
- kleine, an der südlichen Stadtgrenze liegende Restflächen 
 
der Mittelterrasse: 
 
- große zusammenhängende Waldgebiete wie Bürgerbusch, Revier Scher-

fenbrand,Reuschenberg und Pescher Busch ehem. Kies- und Sandgrube 
am Südringsüdlicher Teil der Dhünnaue von der Stadtgrenze bis Schle-
busch 

- Grünanlage (Friedhof Reuschenberg und Kleingartenanlagen) 
 

 
schaftspflegerischen Begleitplan vorgesehen. Es findet 
als einziges Entwicklungsziel seine Erfüllung nur im 
Rahmen des § 33 LG.  
 
 
Für die unter „Textliche Darstellungen“ aufgeführten und 
in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte dargestell-
ten Teilräume bedeutet dieses Entwicklungsziel insbe-
sondere: 
 
 
 
- Erhalten der derzeitigen Landschaftsstruktur (Täler, 

Siefen, Terrassen- und Hangkanten, Böschungen) 
- kein Einbringen von standortfremden, nicht heimi-

schen Gehölzen 
- Erhalten der Reste der natürlichen bzw. naturnahen 

Laubwaldbestände 
- Erhalten und Fördern der bodenständigen Holzarten 

gemäß der pot. nat. Vegetation 
- Erhalten des wertvollen Baumbestandes 
- Pflege und Schutz der Kleingewässer 
- Erhalten und Sichern de vorhandenen natürlichen und 

naturnahen Bachläufe bzw. -abschnitte 
- Sichern des Wasserhaushalts im Auenbereich 
- Beseitigen wilder Müllkippen 
- keine weiteren Meliorationen von Brüchen, Feucht-

wiesen und Niedermoorbereichen 
- Verbessern der Wasserqualität der Flüsse, Bäche 

und Gräben 
- Erhalten und Neuschaffen von Obstwiesen, Baumrei-

hen und Strauchgruppen 
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noch 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 1.2 

 
der Bergischen Hochflächen: 
 
- nahezu der gesamte Landschaftsraum der Bergischen Hochfläche ein-

schließlich der Talauen von Wupper und z.T. der Dhünn mit Nebentälern mit 
Ausnahme einzelner ausschließlich landwirtschaftlich genutzter Höhenrü-
cken und kleinen 
Restflächen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entwicklungsziel 2 (§ 18 Abs. 1.Nr. 2 LG) 
 
Anreicherung einer im Ganzen erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden 
und belebenden Elementen. 
 
Diese Entwicklungsziel ist für alle von gliedernden und belebenden Elementen 
ausgeräumten, agrarisch genutzten Räume dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Teilräume sind im Erläuterungsbericht zur Grundla-
genkarte II b unter Ziffer 2.4 charakterisiert. 
Zur Erfüllung des Entwicklungszieles sind schwerpunkt-
mäßig besonders zu schützende Teile von Natur und 
Landschaft gemäß §§ 19 - 23 LG, besondere Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 Buchstaben 
a, b und c LG sowie Entwicklungs-, Pflege- und Er-
schließungsmaßnahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 5 und 
7 LG festgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die unter „Textlichen Darstellungen“ aufgeführten 
und in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte darge-
stellten Teilräume bedeutet das Entwicklungsziel insbe-
sondere: 
 
 
- Pflanzen von Feldgehölzen, Einzelbäumen, Baum-

gruppen, Baumreihen, Alleen wie z.B. Ufergehölze, 
Straßenbegleitgrün, Hof- und Scheuneneingrünung, 
Ortseingrünung etc. aus Arten der pot. nat. Vegetati-
on. 

 
 
 
 
 
Zur Erfüllung des Entwicklungsziels sind schwerpunkt-
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läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwicklungsziel 3 (a + b) (§ 18 Abs. 1. Nr. 3 LG) 
 
Wiederherstellung einer in ihrer Oberflächenstruktur, ihrem Wirkungsgefüge 
oder in ihrem Erscheinungsbild geschädigten oder stark vernachlässigten 
Landschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwicklungsziel 3 (a) 
 
Wiederherstellung einer in ihrer Oberflächenstruktur, ihrem Wirkungsgefüge 
oder in ihrem Erscheinungsbild geschädigten oder stark vernachlässigten 
Landschaft für eine Erholungsnutzung. 
 
 
Das Entwicklungsziel 3 (a) ist für folgende Teilräume dargestellt: 
 
 

mäßig Entwicklungs-, Pflege und Erschließungsmaß-
nahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 1 und 2 LG festgesetzt. 
 
Außerdem ist das dargestellte Entwicklungsziel bei allen 
zukünftigen behördlichen Maßnahmen gem. § 33 LG 
entsprechend zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Das Entwicklungsziel 3 ist aufgrund des in den jeweili-
gen Teilräumen unterschiedlichen Schwerpunktes der 
Rekultivierung unterteilt in 3 a (Wiederherstellung einer 
in ihrer Oberflächenstruktur, ihrem Wirkungsgefüge oder 
in ihrem Erscheinungsbild geschädigten oder stark ver-
nachlässigten Landschaft für eine Erholungsnutzung) 
und 3 b (Wiederherstellung einer in ihrer Oberflächen-
struktur, ihrem Wirkungsgefüge oder in ihrem Erschei-
nungsbild geschädigten oder stark funktionsfähige Le-
bensstätte für Pflanzen und Tiere). 
 
 
 
 
In dem Entwicklungsziel 3 (a) liegt das Schwergewicht 
der Maßnahmen in der Wiederherstellung des Gebietes 
für die Erholungsnutzung. 
 
 
Für die unter „Textliche Darstellungen“ aufgeführten und 
in der Entwicklungs- und Fest- 

 
 noch 1.3 
 
 

 
- den nördlichen Bereich des geplanten Freizeit- und Erholungsschwerpunk-

tes Tageserholungsstätte „Knipprather Wald“ 
 

 
setzungskarte dargestellte Teilräume ist nach Maßgabe 
folgender Kriterien zu rekultivieren: 
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noch 1.3 
 
 
 
 

 
 
- den nordwestlichen Bereich der Tageserholungsanlage Silbersee 
 
 
 
- die Kiesgrube im Dreieck A 59/Benrather Straße 
 
 

 
Nördlicher Bereich der Tageserholungsstätte 
„Knipprather Wald“ 
 
- Erhalten des Wandbestandes südöstlich des Laacher 

Schlosses 
- Einbringen von standortgerechten Gehölzen (Einzel-

bäume, Baum- und Strauchgruppen) 
- Ausgestaltender Ufer des Baggersees „Blaue Donau“ 

und stellenweise Bepflanzen mit Ufergehölzen und 
Wasserpflanzen 

- Anlage von breiten, gestaffelten Schutzstreifen insbe-
sondere zur geplanten A 54 

- Erschließen mit Rad- und Wanderwegen 
- Schaffen verschiedener Erholungsbereiche, insbe-

sondere für die ruhige, landschaftsbezogene Erho-
lung und die spiel- und sportliche Betätigung ohne 
bauliche Einrichtungen 

 
 
Für das Gebiet des geplanten Freizeit- und Erholungs-
schwerpunktes liegt die städtebauliche Rahmenplanung 
– Tageserholungsstätte „Knipprather Wald“ – vor. Plane-
rische Vorhaben dieser Rahmenplanung wie das Haupt-
wegenetz (bestehend aus Wander-, Rad- und Reitwe-
gen) sowie Anpflanzungen von Feldgehölzen sind im 
Landschaftsplan als Entwicklungs-, Pflege- und Er-
schließungsmaßnahmen (§ 26 LG) unter den entspre-
chenden Ziffern festgesetzt. 
 
 
 
 
Nordwestlicher Bereich der Tageserholungsanlage Sil-
bersee:
 
- räumliche funktionale Trennung von Bereichen für die 

aktive Erholung (Baden, Bootfahren etc.) und ruhige 
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Erholung (Spazierengehen, Wandern, Angel etc.) 
- Ausformen einzelner Uferabschnitte und Bepflanzung 

mit Ufergehölzen und Wasserpflanzen im Bereich der 
ruhigen Erholung 

- Angeln von im Wasser angelegten Holzstegen mit 
Anlegstegen zur Schonung der Uferpartien und 
Schilfgürtel 

- Erhalten der Wand- und Gebüschflächen 
- Schaffung von Wildblumenwiesen anstelle intensiv 

gepflegter Rasenflächen 
- Einbringen bodenständiger Gehölze (Einzelbäume, 

Baum- undStrauchgruppen) 
- Erschließen mit Rad- und Wanderwegen 
 
Bereich Kiesgrube A 59/Benrather Straße:
 
- Erhalten und Vergrößern der bestehenden Flachwas-

serzonen 
- Ausgestalten der Ufer und Schaffen unterschiedlicher 

Uferzonen zur Steigerung der ökologischen Diversität 
und landschaftlichen Einbindung 

- Einbringen von Ufergehölzen 
- Anlegen von breiten Schutzpflanzungen zu den vor-

handenen Straßen 
 

 
 
 
 
 
 
noch 1.3 
 
 
 
 
 
 

Entwicklungsziel 3 (b) 
 
Wiederherstellung einer in ihrer Oberflächenstruktur, ihrem Wirkungsgefüge 
oder in ihrem Erscheinungsbild geschädigten oder stark vernachlässigten 
Landschaft als funktionsfähige Lebensstätte für Pflanzen und Tiere. 
 
Das Entwicklungsziel 3 (b) ist für folgenden Teilraum dargestellt: 
 
- den südlichen Bereich des geplanten Freizeit- und Erholungsschwerpunktes 

Tageserholungsstätte „Knipprather Wald“ 
 
- den südöstlichen Bereich der Tageserholungsanlage Silbersee 
 

 
 
In dem Entwicklungsziel 3 (b) liegt das Schwergewicht 
der Maßnahmen in der Wiederherstellung des Gebietes 
als funktionsfähige Lebensstätte für Pflanzen und Tiere. 
 
Für die unter „Textliche Darstellungen“ aufgeführten und 
in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte dargestell-
ten Teilräume ist nach Maßgabe folgender Kriterien zu 
rekultivieren: 
 
Südlicher Bereich der Tageserholungsstätte „Knipprather 
Wald“ 
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noch 1.3 

 
- Schaffen unterschiedlicher Uferzonen zur Steigerung 

der ökologischen Diversität 
- Einbringen von Ufergehölzen und Wasserpflanzen 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Biotopansprü-
che 

- extensive, randliche Erschließung mit Wanderwegen, 
ggf. punktuelle Sichtbeziehungen schaffen 

- Erhalten der naturnahen Waldbestände 
 
Für das Gebiet des geplanten Freizeit- und Erholungs-
schwerpunktes liegt die städtebauliche Rahmenplanung 
– Tageserholungsstätte „Knipprather Wald“ – sowie ein 
in der Aufstellung befindlicher Bebauungsplan vor. Pla-
nerische Vorhaben dieser Rahmenplanung wie das 
Hauptwegenetz (bestehend aus Wander-, Rad- und 
Reitwegen) sowie Anpflanzungen sind im Landschafts-
plan als Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaß-
nahmen (§ 26 LG) unter den entsprechenden Ziffern 
festgesetzt. 
 
Für diesen Bereich sollte in Abstimmung mit der Lan-
desanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und 
Forstplanung (LÖLF) ein Pflege- und Entwicklungsplan 
erstellt werden. 
 
 
 
 
 
Südöstlicher Bereich der Tageserholungsanlage Silber-
see: 
 
- Ausgestalten und Ausformen der Ufer unter Schaf-

fung vielfältiger Uferzonen und Berücksichtigung be-
reits vorhandener Biotope wie z.B. der Stellwände für 
Uferschwalben 

- Einbringen von Ufergehölzen und Wasserpflanzen, 
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Anlage eines Schilfgürtels 
- Erhalten des Bau- und Strauchbewuchses 
- Überlassen einzelner Ruderalflächen der natürlichen 

Entwicklung 
- Erhaltung des Schlammdeponieberges mit ökologisch 

wertvoller Ruderalvegetation 
 
Für diesen Bereich sollte in Abstimmung mit der Lan-
desanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und 
Forstplanung (LÖLF) ein Pflege- und Entwicklungsplan 
erstellt werden. 
 

1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
noch 1.4 

Entwicklungsziel 4 (§ 18 Abs. 1 Nr. 4 LG) 
 
Ausbau der Landschaft für die Erholung oder dem Fremdenverkehr 
 
Dieses Entwicklungsziel ist für folgenden Teilraum dargestellt: 
 
- die Niederterrassenlandschaft nordöstlich von Hitdorf (Teilbereich des ge-

planten Freizeit- und Erholungsschwerpunktes Tageserholungsstätte 
„Knipprather Wald“)  

 

 
 
Für den unter „Textliche Darstellungen“ aufgeführten und 
in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte dargestell-
ten Teilraum ist nach Maßgabe folgender Kriterien zu 
rekultivieren: 
 
- Gestaltung der Wasserflächen und Ausformung der 

Ufer für verschiedene wasserorientierte Aktivitäten 
 
- räumliche Abgrenzung von Aktivitätsbereichen unter-

schiedlicher Verträglichkeit (z.B. Baden und Surfen) 
 
- Konzentrieren von Angeboten mit befestigten 
 
  
   bzw. baulichen Erholungseinrichtungen (z.B. Sport- 
   und Spielplätze) 
- Erschließen des Gebietes mit Wander- und Radwe-

gen 
- Schaffen von Landschaftsräumen für das Spielen im 

Freien (z.B. Liege- und Spielwiesen) 
 
Dieser Standort ist im Landesentwicklungsplan III, im 
Gebietsentwicklungsplan und entsprechend im Flächen-
nutzungsplan dargestellt. 
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Für das Gebiet des geplanten Freizeit- und Erholungs-
schwerpunktes liegt die städtebauliche Rahmenplanung 
– Tageserholungsstätte „Knipprather Wald“ – vor sowie 
ein in Aufstellung befindlicher Bebauungsplan. 
 
Das Hauptwegenetz (bestehend aus Wander-, Rad- und 
Reitwegen) ist im Landschaftsplan als Erschließungs-
maßnahme (§ 26 LG) unter der entsprechenden Ziffer 
festgesetzt. 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 1.5 

Entwicklungsziel 5 (§ 18 Abs. 1 Nr. 5 LG) 
 
Ausstattung der Landschaft für Zwecke des Immissionsschutzes oder zur Ver-
besserung des Klimas. 
 
Dieses Entwicklungsziel ist für folgende Teilräume dargestellt: 
 
- den Bereich entlang der bestehenden A 59 
 
- den Bereich entlang der bestehenden A 1  
 

Für die unter „Textliche Darstellungen“ aufgeführten und 
in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte dargestell-
ten Teilräume bedeutet dieses Entwicklungsziel insbe-
sondere: 
 
- Schaffung ausreichend dichter und breiter Schutz-

pflanzungen beidseitig der Autobahn zur Minderung 
von Lärm und Immissionen 

 
- Verwendung von bodenständigen, immissionsharten 

Gehölzen 
 
Zur Erfüllung des Entwicklungsziels sind schwerpunkt-
mäßig Aufforstungen nach § 26 Abs. 2 LG festgesetzt. 
 
 
 

 
1.6 

 
Entwicklungsziel 6 (§ 18 Abs. 1 LG) 
 
Erhaltung von geomorphologisch prägenden Landschaftsteilen und ihre Her-
vorhebung sowie ökologische Aufwertung durch Anreicherung mit gliedernden 
und belebenden Elementen. 
 
Dieses Entwicklungsziel ist dargestellt für folgende Teilräume: 
 

 
 
 
Für die unter „Textliche Darstellungen“ aufgeführten und 
in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte dargestell-
ten Teilräume bedeutet dieses Entwicklungsziel insbe-
sondere: 
 
- Erhalten der derzeitigen Geländeform 
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- die gesamte Rheinaue mit Ausnahme des Hitdorfer Laachs, der alten und 
teilweise neuen Wuppermündung 

- die Wupperaue zwischen dem Westring und der Düseldorfer Straße 
- den nördlichen Teil der Dhünnaue von der Stadtgrenze im Südosten bis 

Schlebusch 
- kleine grünlandgenutzte Oberenden der Täler westlich von Kamp und bei 

Meckhoven 
- das geomorphologisch bewegte Gelände östlich der Dynamit Nobel AG 
 

- Pflanzen von Feldgehölzen, Einzelbäumen, Baum-
gruppen, Baumreihen, Alleen wie z.B. Ufergehölze, 
Straßenbegleitgrün, Hof- und Scheuneneingrünung, 
Ortseingrünung etc. aus Arten der pot. nat. Vegetati-
on. 

- Erhalten des Grünlandes in Teilbereichen der Rhein- 
und Wupperaue (Dauergrünland) 

 
Die Teilräume sind im Erläuterungsbericht zur Grundla-
genkarte II b unter Ziffer 2.4 charakterisiert. 
 
Zur Erfüllung des Entwicklungsziels sind schwerpunkt-
mäßig Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaß-
nahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 1 - 3 LG und besonders zu 
schützende Teile von Natur und Landschaft gemäß 
§§ 19 - 23 LG festgesetzt. 
 

1.7 
 
 
 
 
 
noch 1.7 

Entwicklungsziel 7 (§ 18 Abs. 1 LG) 
 
Erhaltung einer mit natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig aus-
gestatteten Landschaft und ihre Gestaltung als öffentliche Grünanlage. 
 
 
Dieses Entwicklungsziel ist für folgende Teilräume dargestellt: 
 
- das Wiehbachtal östlich der Bahnlinie Opladen/Langenfeld mit Ausnahme 

kleiner Teilräume bei Biesenbach 
- die Hitdorfer Laach 
- die Wupperaue südöstliche des Mühlengrabens 
 
 
 
 
 

 
Für die unter „Textliche Darstellungen“ aufgeführten und 
in der Entwicklungs-und Festsetzungskarte dargestell-
tenTeilräume bedeutet diese Entwicklungsziel insbeson-
dere: 
 
- Erhalten der derzeitigen Geländeform (Auen, Talhän-

ge, Terrassen- und Hangkanten) 
- Erhalten der Hangwälder 
- Erhalten des wertvollen Baumbestandes 
- Sichern des Wasserhaushaltes im Auenbereich 
- Ergänzen bzw. Neupflanzen von Ufergehölzen an 

Flüssen, Bächen und Gräben 
- Erhalten und Sichern der noch vorhandenen natürli-

chen Flussabschnitte und Bachläufe in ihrer jetzigen 
Struktur 

- Erhalten der vorhandenen Feuchtgebiete 
- Erschließen mit Rad- und Wanderwegen 
 
- Schaffen verschiedener Erholungszonen für die ruhi-

ge, landschaftsbezogene Erholung 
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Zur Erfüllung des Entwicklungsziels sind schwerpunkt-
mäßig Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaß-
nahmen nach § 26 Abs. 1 Nr. 1 - 7 LG sowie besonders 
zu schützende Teile von Natur und Landschaft nach 
§§ 19 - 23 LG festgesetzt. 
 
Es wird hier auf die von der Stadt Leverkusen in Auftrag 
gegebene Erholungsplanung für das Wiehbachtal – „Ta-
geserholungsanlage Wiehbachtal“ – hingewiesen. 
 
Planerische Vorhaben dieser Erholungsplanung wie z.B. 
Fuß- und Radwege sind im Landschaftsplan als Er-
schließungsmaßnahmen gemäß § 26 LG unter der ent-
sprechenden Ziffer festgesetzt. 
 

1.8 
 
 
 
 
 
noch 1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklungsziel 8 (§ 18 Abs. 1 LG) 
„Herstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und landschaftsge-
rechte Gestaltung des Landschaftsbildes bei Eingriffen in Natur und Land-
schaft“ 
 
Dieses Entwicklungsziel ist für folgende Teilräume dargestellt: 
 
- die nach § 16 FStrG bestimmten 
 
  A 54 
 
- die nach § 37 LStrG abschließend erörterten 
 
  L 108 n 
  L 288 n 
 
- die im Flächennutzungsplan dargestellte Straße 
 
  Verlängerter Ostring 
 
- das geplante Gewerbegebiet im Osten von Rheindorf 
 

 
Das Entwicklungsziel 8 bezieht sich auf geplante Maß-
nahmen, die Eingriffe in Natur und Landschaft darstellen. 
 
 
Nur bei Realisierung dieser geplanten Maßnahmen tritt 
das Entwicklungsziel 8 in Kraft. 
 
 
Nachfolgend ist dieses Entwicklungsziel mit Aussagen 
als Vorgabe zur Umweltverträglichkeitsstudie, zum land-
schaftspflegerischen Begleitplan, Grünordnungsplan, 
Bebauungsplan etc. versehen. Es findet als einziges 
Entwicklungsziel seine Erfüllung nur im Rahmen des 
§ 33 LG. 
 
 
Das Entwicklungsziel wird als Schraffur/Signatur in der 
Entwicklungskarte dargestellt und überlagert somit als 
einziges die anderen dargestellten Entwicklungsziele. 
Die Abgrenzung dieser Schraffur/Signatur ist pauschal 
entsprechend der planerischen Vorgaben dargestellt. 
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noch 1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- das geplante Gewerbegebiet nördlich des Hemmelrather Hofes 
 
 das geplante Gewerbegebiet westl. Dynamit Nobel AG 
 
- das geplante Wohnbaugebiet in Steinbüchel/Ost (nördl. Lichtenburg) 
 

Eine genaue Darstellung des Einflussbereiches der Vor-
haben als Eingriff in Natur und Landschaft bleibt einer 
Umweltverträglichkeitsstudie oder einem landschafts-
pflegerischen Begleitplan, Grünordnungsplan, Bebau-
ungsplan etc. vorbehalten. 
Die Erfüllung dieses Entwicklungszieles bei Eingriffen in 
Natur und Landschaft ist durch entsprechende Aus-
gleichs- und/oder Ersatzmaßnahmen zu erreichen. 
Sollte die Durchführung notwendiger Ausgleichsmaß-
nahmen nicht in dem durch Schraffur dargestellten Be-
reich möglich sein, so sind Ersatzmaßnahmen in ande-
ren geeigneten Bereichen durchzuführen (siehe hierzu 
§§ 4 - 6 LG). 
 
 
Die vom Entwicklungsziel 8 überlagerten Entwicklungs-
ziele sind zu berücksichtigen. 
 
 
Für die unter „Textliche Darstellungen“ aufgeführten und 
in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte dargestell-
ten Teilräume bedeutet dieses Entwicklungsziel insbe-
sondere: 
 
- A 54 
 
 Aufstellen eines landschaftspflegerischen Begleit-

plans, der geeignete Maßnahmen zur Minderung der 
Verkehrsbeeinträchtigung insbesondere im Bereich 
des Laacher Sees vorsieht. 

 
- L 108 n (von L 291 – L 293) 
 
 Aufstellen eines landschaftspflegerischen Begleit-

plans, der die landschaftliche Einbindung vorsieht und 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festlegt. 

 
- L 288 n (B 8 – nördliche Stadtgrenze) 
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noch 1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Aufstellen eines landschaftspflegerischen Begleit-

plans, der die landschaftliche Einbindung vorsieht und 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Optimierung 
des Naturschutzgebietes Southerberg gemäß 5.8-1 
festlegt. 

 
- L 288 n (Gezelinkapelle-Fixheide Bürgerbusch) 
 
 Aufstellen eines landschaftspflegerischen Begleit-

plans aufgrund des erheblichen Eingriffs durch die 
Trasse in ein für die Bevölkerung, die Tier- und Pflan-
zenwelt bedeutendes Waldgebiet mit dem Ziel der 
größtmöglichen Schonung der Umwelt und der Schaf-
fung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

 
- Ostring 
 
 Aufstellung eines landschaftspflegerischen Begleit-

plans, der die landschaftliche Einbindung vorsieht und 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festlegt. 

 
 
- Gewerbegebiet Solinger Straße 
 
 Für die Inanspruchnahme von Waldflächen ist ein 

Ausgleich bzw. Ersatz an anderer Stelle zu leisten. 
Zur landschaftlichen Einbindung sind breite gestaffel-
te Anpflanzungen mit bodenständigen Gehölzen um 
das geplante Gewerbegebiet vorzunehmen. 

 
 
- Gewerbegebiet nördlich des Hemmelrather Hofes 
 
 Zur landschaftlichen Einbindung und zur Minderung 

von Immissionen sind breite gestaffelte Anpflanzun-
gen im das Gewerbegebiet vorzunehmen. 
Erhaltung des morphologisch bewegten Kleinreliefs. 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhaltung des hohlwegartigen, mit hervorragendem 
Feldgehölz eingewachsenen Saumes im Süden des 
Gebietes 

 
 Bei dem nördlichen Teilbereich des für die gewerbli-

che Ansiedlung vorgesehenen Gebietes handelt es 
sich um ein Gelände mit bewegtem Kleinrelief. Es ist 
zu überprüfen, ob der Bedarf an gewerblichen Flä-
chen nicht auf den südlichen Teilbereich zu be-
schränken ist oder ob durch Flächentausch ein Aus-
gleich möglich ist. 

 
 
 
- 
 Wohnbaugebiet Steinbüchel/Lichtenburg 
 
 Zur landschaftlichen Einbindung und Durchgrünung 

der Wohnbebauung sind Anpflanzungen mit boden-
ständigen Gehölzen vorzunehmen. Für die Inan-
spruchnahme von Obstwiesen ist ein Einsatz bzw. 
Ausgleich zu schaffen. 

 

 
1.9 

 
Entwicklungsziel 9 (§ 18 Abs. 1 LG) 
 
Erhaltung von Grünflächen 
 
Dieses Entwicklungsziel ist für folgende Teilräume dargestellt: 
 
- das Ophover Mühlenbachtal 
 
- die Parkanlage an der Alkenrather Straße 
 
- den nördlichen Bereich der Wupperaue zwischen der A 59 und der Wupper-

straße 
 

 
 
Für die unter „Textliche Darstellungen“ aufgeführten und 
in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte dargestell-
ten Teilräume bedeutet dieses Entwicklungsziel insbe-
sondere: 
 
- Erhalten des Baumbestandes 
- extensive Pflege von Rasenflächen 
- Fördern der Artenvielfalt und des Erlebniswertes 

durch vermehrtes Einbringen von bodenständigen 
Gehölzen, Kräutern und Gräsern 

- Verzicht auf Herbizide 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

- das Dhünntal südlich von Schlebusch bis zu Bahnlinie Köln-Düsseldorf so-
wie westlich der Bahnlinie Köln-Opladen bis Bürrig-West 

 
- die Parkanlage nördlich des Südrings an der Bahnlinie Köln-Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Teilräume sind im Erläuterungsbericht zur Grund-
lagenkarte II b unter Ziffer 2.4 charakterisiert. 
 
 
Zur Erfüllung des Entwicklungszieles sind schwerpunkt-
mäßig besonders zu schützende Teile von Natur und 
Landschaft gemäß §§ 19 - 23 LG, besondere Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 Buchst. b 
und d LG sowie Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen 
nach § 26 Abs. 1 Nr. 5 LG festgesetzt. 
 

 
2. 

 
Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft  
(§§ 19 - 23 LG) 
 

 

 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naturschutzgebiete (§ 20 LG) 
 
Aufgrund der §§ 19 und 20 LG in Verbindung mit § 34 Abs. 1 LG ist festge-
setzt: 
 
Die im Folgenden näher bezeichneten und in der Entwicklungs- und Festset-
zungskarte in ihren Grenzen festgesetzten Gebiete sind Naturschutzgebiete. 
 
 
 
 
Schutzzwecke für die Gebiete mit den Ziffern 2.1-1, 2.1-2, 2.1-4, 2.1-6, 2.1-8, 
2.1-10 bis 2.1.12 gemäß § 20 Buchst. a und c LG, für die Gebiete mit den Zif-
fern 2.1-3, 2.1-5, 2.1-7 und 2.1-9 gemäß § 20 Buchst. a bis c LG. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Abgrenzung der betroffenen Grundstücke ist aus 
den vorgehefteten Auszügen der Flurkarten, die Schutz-
festsetzungen aus der Entwicklungs- und Festsetzungs-
karte zu entnehmen. 
 
Der Festsetzung als Naturschutzgebiet liegt in der Regel 
die Darstellung als schutzwürdiges Gebiet in der Grund-
lagenkarte II a zugrunde (vgl. auch Biotopkataster NW). 
 
 
 
Schutzzweck gemäß § 20 LG 
 
a) Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Lebens-

stätten bestimmter wildlebender Pflanzen und wild-
lebender Tierarten, 

b) wissenschaftliche, naturgeschichtliche, landeskund-
liche oder erdgeschichtliche Gründe oder 

c) Seltenheit, besondere Eigenart oder hervorragende 
Schönheit einer Fläche oder eines Landschaftsbe-
standteils. 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
Nach § 34 Abs. 1 LG sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen im Land-
schaftsplan alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung des  
 

 
 

 
noch 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
geschützen Gebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Stö-
rung führen können. 
 
 
Die Eigentümer oder sonstigen Berechtigten von Grundstücken in Natur-
schutzgebieten sind verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung und 
Pflege zu dulden 
 
 
 
 
 
 
 
Verboten ist insbesondere: 
 
 
1. Bauliche Anlagen, Verkehrsanlagen mit Nebenanlagen, am Ufer oder auf 

dem Grund eines Gewässers verankerte Fischzuchtanlagen, Wohn- und 

 
 
 
 
 
Die Möglichkeit, dass von den Verboten und den Gebo-
ten der Naturschutzgebiete oder grundsätzlich von den 
Regelungen des Landschaftsplans schlechthin Befreiun-
gen erteilt werden können, regelt § 69 LG. 
 
Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Verbo-
te dieser Festsetzung können nach § 70 (Geldbußen) 
geahndet werden. 
 
Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, 
aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte Anlagen. Eine 
Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, wenn 
die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden ruht 
oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder 
wenn 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 2.1 
 
 
 
 
 

Hausboote sowie Anlagen, die der Aufsicht der Bergbehörde unterliegen, zu 
errichten oder bestehende bauliche Anlagen zu ändern, auch wenn sie kei-
ner Genehmigung oder Anzeige bedürfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    Ober- oder unterirdische Versorgungsleitungen (Frei- oder Ruhrleitungen) 

sowie Drainagen zu bauen oder zu ändern. 
 
3. Werbeanlagen oder -mittel sowie Schilder oder Beschriftungen auf Dauer 

zu errichten, anzubringen oder zu ändern, soweit sie nicht ausschließlich 
auf die Schutzausweisung hinweisen, als Ortshinweise oder Warntafeln 
dienen oder sich auf den Verkehr beziehen, 

 
4. Boden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautomaten aufzustel-

len, 
 
5. Zelte, Wohnwagen oder ähnliche dem dauernden oder zeitweiligen Auf-

enthalt von Menschen dienende Anlagen aufzustellen bzw. abzustellen, 
 
6. Straßen, Wege oder Stellplätze zu errichten, 
 
7. mit Kraftfahrzeugen außerhalb der Fahrwege, Park- oder Stellplätze und 

Hofräume zu fahren und diese dort abzustellen, 
 
 
8. Verfüllungen oder Ausschachtungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 

die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu be-
stimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. An-
schüttungen, Abgrabungen, Lager- und Ausstellungs-
plätze, Dauercamping- und Dauerzeltplätze sowie künst-
liche Hohlräume unterhalb der Erdoberfläche gelten als 
bauliche Anlagen. Bauliche Anlagen sind insbesondere 
auch: 
 
a) Landungs-, Boots- und Angelstege 
 
b) Sport- und Spielplätze 
 
c) Zäune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen 

hergestellte Einfriedungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelte aufzuschlagen und Wohnwagen aufzustellen sind 
Ordnungswidrigkeiten gemäß § 70 Abs. 2 LG. 
 
 
 
Ordnungswidrigkeit gemäß § 70 Abs. 2 LG 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

auf andere Weise zu verändern, 
 
 
 
9. Fischteiche anzulegen oder die Gestalt einschl. Querschnitt fließender 

oder stehender Gewässer zu ändern oder diese zu zerstören, 
 
 
10. landschaftsfremde Stoffe oder Gegenstände, insbesondere feste oder 

flüssige Abfallstoffe, Schutt oder Altmaterial an anderen als den dafür mit 
Genehmigung oder behördlicher Zustimmung zugelassenen Plätzen weg-
zuwerfen, abzuladen oder zu lagern, 

 
 

 
 
 
 
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind vom Verbot 
nicht erfasst. Sie sind jedoch im Einzelfall im Benehmen 
mit der Wasserbehörde festzulegen. 
 

 
noch 2.1 

 
11. Haus-, Gewerbe-, Straßen-, Industrieabwässer, Gülle, Silageabwässer 

oder andere, gewässerverschmutzende oder das Gewässer in der Qualität 
vermindernde Stoffe, z.B. Düngemittel, einzuleiten oder oberflächlich ab-
zuleiten, 

 
 
12. wildlebende Tiere zu fangen oder zu täten, ihnen nachzustellen, sie zu 

beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Maßnahmen oder Vorrichtungen 
durchzuführen bzw. anzubringen sowie Raupen, Larven, Eier oder Nester 
oder sonstige Brut- und Wohnstätten zu entfernen oder zu beschädigen, 

 
 
13. Hecken, Feld- oder Ufergehölze, Einzelbäume, Baumgruppen oder -reihen 

gänzlich oder teilweise zu beseitigen oder zu beschädigen, 
 
 
14. die Erstaufforstung von Wiesentälern oder anderen für das Landschafts-

bild oder den Naturhaushalts bedeutsamen Flächen sowie das Anlegen 
von Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Baumschulkulturen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Beschädigung gilt auch das Beschädigen des Wur-
zelwerks oder der Rinde, das Ausasten oder das Abbre-
chen von Zweigen. 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
15. Quellen oder Gewässerränder einschl. des Bewuchses zu zerstören, zu 
       beschädigen oder auf andere Art zu beeinträchtigen, 
 
 
16. Gebiete über den bisherigen Umfang hinaus für die Erholung zu erschlie-

ßen, 
 
 
17. Flächen außerhalb der Straßen und Wege, Park- und Stellplätze zu betre-

ten und auf ihnen zu reiten, 
 
 
18. zu lagern, Feuer zu machen und Hunde frei laufen zu lassen, 
 

 
noch 2.1 

 
19.  Gewässer zu befahren, in ihnen zu baden oder zu tauchen oder die  
       Eisfläche zu betreten oder zu befahren 
 
20. die Fischerei, ausgenommen der Fischteiche in der Bachaue des Bürger-

buschbaches östlich 2573, 4 R, auszuüben, bauliche Jagdeinrichtungen 
aufzustellen, Wildäcker anzulegen oder Wild auszusetzen, 

 
21. Grünland oder Brache in Ackerland umzuwandeln oder in eine andere 

Nutzung zu überführen, 
 
22. Pflanzenbehandlungsmittel einschließlich Schädlingsbekämpfungsmittel 

anzuwenden und zu lagern, 
 
23. Düngemittel zu lagern und Silagemieten anzulegen; Faul- und Klär-
schlamm oder Gärfutter u.ä. auszubringen oder zu lagern, 
 
24. Entwässerungs- oder andere den Wasserhaushalt verändernde Maßnah-

men durchzuführen, 
 
25. Bäume, Sträucher, sonstige Pflanzen oder Tiere einzubringen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
Unberührt bleiben: 
 
 
1. im Rahmen des Landschaftsplans festgesetzte bzw. von der unteren 

Landschaftsbehörde angeordnete oder genehmigte Maßnahmen zur Pfle-
ge, Sicherung oder Entwicklung eines besonders geschützten Teiles von 
Natur und Landschaft 

 
2. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbar drohen-

den Gefahr; sie sind der Unteren Landschaftsbehörde nachträglich anzu-
zeigen, 

 
 
3. die vor Inkrafttreten dieses Landschaftsplans rechtmäßig ausgeübten Nut-

zungen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang, soweit sie dem 
Schutzzweck, den näheren Bestimmungen oder anderen Festsetzungen 
dieses Landschaftsplans nicht entgegenstehen. 

 
 
4. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd (Aufsuchen, Nachstellen, Erle-

gen und Fangen von Wild) 
 
 
 
Geboten ist: 
 
 Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind im Benehmen mit der Land-

schaftsbehörde festzulegen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierzu zählt auch die Sicherung und betriebstechnische 
Überwachung der bestehenden Anlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da bei den genannten Maßnahmen die Interessen des 
Natur- und Artenschutzes berührt werden, ist eine Betei-
ligung der Unteren Landschaftsbehörde erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bb 
2.1-1 

 
Naturschutzgebiet „Krapuhlsee“ 
 
 
Schutzzweck: 
 
Die Festsetzung des ca. 8,3 ha großen Gebietes erfolgt gemäß § 20 a und 
c LG NW, insbesondere zur Erhaltung des reich strukturierten Kiesgrubenge-
ländes als Lebensraum stark gefährdeter Vogelarten. 
 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- den Vegetationsanflug im Bereich der Kiesflächen zu beseitigen, 
 
50 % der Ödlandflächen gehölzfrei zu halten, 
 
einen Pflege- und Entwicklungsplan von der LÖLF in Abstimmung mit der ULB 
zu erstellen. 
 
 
 
 
 
 

 
Kiesgrube in der Niederterrasse östlich von Neujudenhof 
 
 
 
 
Vergleiche hierzu den Antrag auf die einstweilige Sicher-
stellung als 
Naturschutzgebiet vom 10.01.1986. 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-4 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be 
2.1-2 

 
Naturschutzgebiet „Eichen-Hainbuchenwald in der Wupperschleife“ 
 
 
 
Schutzzweck: 
 
Die Festsetzung des ca. 3,3 ha großen Gebietes erfolgt gemäß § 20 a und 
c LG NW, insbesondere zur Erhaltung und Förderung des naturnahen Eichen-
Hainbuchenwaldes und der artenreichen Hochstaudenfluren. 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich verboten: 
 
- die ordnungsgemäße Ausübung der Forstwirtschaft. Unberührt bleiben die 

Verkehrssicherungsmaßnahmen durch evtl. nötige Entfernung von Einzel-
bäumen 

 
- Kahlschläge zu betreiben, 
 
- Wiederaufforstungen mit anderen als bodenständigen Gehölzen vorzuneh-

men. 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- eine ausschließlich einzelstammweise Entnahme der Laubholzbestände 

durchzuführen, 
 
- einzelne Bäume und Baumgruppen, 15 bis 20 Bäume/ha bis zu 30 Jahren, 

I 
n der Wupperschleife östlich der Bahnlinie Opladen-
Solingen. 
Vergleiche Biotopkataster NW, Blatt Nr. 5, Grundlagen-
karte II a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Verbot bezieht sich auf Flächen, die sich im städ-
tischen Eigentum befinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 4.5-15 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

über die Hiebreife hinaus zu erhalten, 
 
 
 
 
 

festgesetzt unter der Ziffer 5.8-5 
Die Festsetzsetzung bezieht sich auf Waldbestände im 
städt. Eigentum. 
*) Erläuterung der Maßnahme: 
Althölzer stellen wertvolle Lebensräume vieler bedrohter 
Tierarten dar, wie z.B. für Schwarzspecht, Hohltaube, 
Hirschkäfer und zahlreiche Insekten usw. 
 

 
noch Be 
2.1-2 

 
- die Mahd der Brachfläche im Rhythmus von zwei Jahren im Spätherbst und 

die Beseitigung der aufkommenden Gehölze, Mahdgut und/oder Gehölzres-
te sind aus dem Gebiet zu entfernen, soweit nicht andere Biotopschutz-
gründe für einen Verbleib sprechen. 

 

 
festgesetzt unter der Ziffer 3.2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
 
 
 
 
 
 

 
AfBef 
2.1-3 

 
Naturschutzgebiet „Wupperhang mit Henkensiepen und Hüscheider Bachtal“ 
 
Schutzzweck: 
 
 
Die Festsetzung des ca. 34,4 ha großen Gebietes erfolgt gemäß § 20 a bis c 
LG NW, insbesondere zur Erhaltung und Förderung der naturnahen Waldge-
sellschaften sowie der Hochstaudenfluren, Kleinseggensümpfe und der feuch-
ten Wiesen. 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich verboten: 
 
- Kahlschläge zu betreiben, 
 
- Wiederaufforstungen mit anderen als bodenständigen Gehölzarten vorzu-

nehmen, 
 
- die ordnungsgemäße Ausübung der Forstwirtschaft. 

Unberührt bleiben die Verkehrssicherungsmaßnahmen durch evtl. nötige 
Entfernung von Einzelbäumen. 

 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- eine ausschließlich einzelstammweise Entnahme der Laubholzbestände 

durchzuführen 
 
- eine truppweise Entnahme der Laubholzbestände durchzuführen, 
 
- einzelne Bäume und Baumgruppen, 15 bis 20 Bäume/ha bis zu 30 Jahren 

 
südlich der Wupper zwischen Imbach und Neuenkamp 
 
Vergleiche Biotopkataster NW, 
Blatt-Nrn.: 2, 6 und 7 Grundlagenkarte II a 
 
Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung ist dem 
Schutzzweck unterzuordnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Verbot bezieht sich auf Flächen, die sich im städ-
tischen Eigentum befinden. 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 4.5-17 und – 18 
 
festgesetzt unter der Ziffer 4.5-2 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-2 
 
Diese Festsetzung bezieht sich nur auf Flächen, die sich 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

über die Hiebreife hinaus zu Altholzinseln zu pflegen, 
 

im städtischen Eigentum befinden. 
 
*) siehe 2.1-2, Erläuterung der Maßnahme. 
 

  
 
 
- die Entwässerungsgräben zu schließen, 
 
- die Mahd der Brachfläche im Rhythmus von zwei Jahren im Spätherbst und 

die Beseitigung der aufkommenden Gehölze, Mahdgut und/oder Gehölzres-
te sind aus dem Gebiet zu entfernen, soweit nicht andere Biotopschutz-
gründe für einen Verbleib sprechen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 3.2-2 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 

 
Bf 
2.1-4 

 
Naturschutzgebiet „Sumpfgebiet im Ölbachtal“ 
 
 
 
 
Schutzzweck: 
 
Die Festsetzung des ca. 4,1 ha großen Gebietes erfolgt gemäß § 20 a und 
c LG NW, insbesondere zur Erhaltung und Förderung des Sumpfgebietes mit 
Schilfröhrichtbeständen, feuchten Wiesen und artenreichen Hochstaudenflu-
ren. 
 
 
 
 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
 
 
- die jährliche Mahd der jeweils halben Gesamtfläche im Spätherbst und die 

Beseitigung der aufkommenden Gehölze, Mahdgut und/oder Gehölzreste 
sind aus dem Gebiet zu entfernen, soweit nicht andere Biotopschutzgründe 
für einen Verbleib sprechen, 

 
 
- die Umwandlung der Fichten in bodenständige Gehölze, 
 
- die sukzessive ersatzlose Entnahme der Pappeln. 
 
 
 
 
 

 
im Ölbachtal zwischen Ölbach und Grund  
Vergleiche Biotopkataster NW, 
Blatt –Nr. 8, Grundlagenkarte II a 
 
 
 
 
Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung ist dem 
Schutzzweck unterzuordnen. 
 
Die geplante Verlegung des durch das NSG verlaufen-
den Sammlers kann im Wege der Befreiung nach 
§ 69 LG erfolgen. Um die von dem Eingriff ausgehende 
Beeinträchtigung gering zu halten, ist die Maßnahme in 
Abstimmung mit der ULB durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 3.2-7 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-7 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Cf 
2.1-5 

 
Naturschutzgebiet „Wiehbachaue“ (3 Teilgebiete) 
 
Schutzzweck: 
 
 
Die Festsetzung des ca. 12 ha großen Gebietes erfolgt gemäß § 20 a bis c LG 
NW, insbesondere zur Erhaltung und Förderung des Erlenbruchwaldes, der 
ausgedehnten Seggen- und Schilfbestände, der Quellsumpfwiesen und arten-
reichen Brachen. 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich verboten: 
 
- Kahlschläge zu betreiben, 
 
 
- Wiederaufforstungen mit anderen als bodenständigen Gehölzen vorzuneh-

men 
 
- die ordnungsgemäße Ausübung der Forstwirtschaft 

Unberührt bleiben die Verkehrssicherungsmaßnahmen durch evtl. nötige 
Entfernung von Einzelbäumen 

 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- den Erlenbruch alle 15 bis 20 Jahre durch sukzessive (einzelstammweises) 

Auf-den-Stock-setzen zu verjüngen, 
 
- einzelne Bäume und Baumgruppen, 15 bis 20 Bäume/ha bis zu 30 Jahren, 

über die Hiebreife hinaus zu erhalten, 
 
 
 
 
 

 
im Wiehbachtal südlich von Biesenbach 
 
Vergleiche Biotopkataster NW. 
Blatt-Nr. 13, Grundlagenkarte II a 
 
Die geplante Verlegung des durch das NSG verlaufen-
den Sammlers kann im Wege der Befreiung nach § 69 
LG erfolgen. Um die von dem Eingriff ausgehende Be-
einträchtigung gering zu halten, ist die Maßnahme in 
Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde 
durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Verbot bezieht sich auf Flächen, die sich im städ-
tischen Eigentum befinden. 
 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-21 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-21 
Die Festsetzung bezieht sich auf Waldflächen im städti-
schen Eigentum 
 
 
*) siehe 2.1-2, Erläuterung der Maßnahme. 

 
noch Cf 

 
- die horst- und saumweise Nutzung der Baumarten bis zur doppelten Baum-

 
festgesetzt unter der Ziffer 4.5-44 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

2.1-5 länge 
 
- den aufkommenden Gehölzbewuchs in den Rieden und feuchten Wiesen zu 

beseitigen und zu entfernen, 
 
- die natürliche Entwicklung der Brachfläche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
festgesetzt unter den Ziffern 3.2-9 u. -10 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 3.1-9 
 

 
Df 
2.1-6 

 
Naturschutzgebiet „Erlenbruch im Bürgerbusch“ 
 
 

 
Vergleiche Biotopkataster NW 
Blatt-Nr.: 20, Grundlagenkarte II a 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Schutzzweck: 
 
Die Festsetzung des ca. 1 ha großen Gebietes erfolgt gemäß § 20 a und 
c LG NW, insbesondere zur Erhaltung und Förderung des „Armen Erlenwal-
des“ mit seltenen Tier- und Pflanzenarten. 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich verboten: 
 
- die ordnungsgemäße Ausübung der Forstwirtschaft. 

Unberührt bleiben die Verkehrssicherungsmaßnahmen durch evtl. nötige 
Entfernung von Einzelbäumen. 

 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- den Erlenbruch alle 15 - 20 Jahre durch suksessives (einzelstammweises) 

Auf-den-Stock-setzen zu verjüngen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die forstwirtschaftliche Nutzung ist dem Schutzzweck 
unterzuordnen. 
 
 
 
 
Dieses Verbot bezieht sich auf Flächen, die sich im städ-
tischen Eigentum befinden. 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.5-17 
 

 
CfgDf 
2.1-7 

 
Naturschutzgebiet „Bachaue des Bürgerbuschbaches“ 
 
Schutzzweck: 
 
 

 
im Bürgerbusch 
 
Vergleiche Biotopkataster NW, 
Blatt-Nr.: 22, Grundlagenkarte II a 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Die Festsetzung des ca. 16 ha großen Gebieteserfolgt gemäß § 20 a bis c LG 
NW, insbesondere zur Erhaltung und Förderung des natürlich mäandrierenden 
Bürgerbuschbaches mit naturnahen, bachbegleitenden Waldgesellschaften, 
kleinem Sumpfgebiet sowie mit einem artenreichen, sich selbst überlassenen 
Teich. 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich verboten: 
 
- die ordnungsgemäße Ausübung der Forstwirtschaft. 
Unberührt bleiben die Verkehrssicherungsmaßnahmen durch evtl. nötige Ent-
fernung von Einzelbäumen. 
 
- Kahlschläge zu betreiben, 
 
- Wiederaufforstungen mit anderen als bodenständigen Gehölzen vorzuneh-

men. 
 
- jegliche Düngung und Kälkung des Gebietes 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- eine ausschließlich truppweise Entnahme der Laubholzbestände durchzu-

führen, 
 
- einzelne Bäume und Baumgruppen, 15 – 20 Bäume/ha bis zu 30 Jahren 

über die Hiebreife hinaus zu erhalten, 
 
 

Die forstwirtschaftliche Nutzung ist dem Schutzzweck 
unterzuordnen. 
 
 
 
 
 
 
Dieses Verbot bezieht sich auf Flächen, die sich im städ-
tischen Eigentum befinden. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verbot bezieht sich nur auf Flächen im städtischen 
Eigentum. 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 4.5-61 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-33 
Diese Festsetzung bezieht sich auf Waldbestände im 
städtischen Eigentum. 
 
*) siehe 2.1-2, Erläuterung der Maßnahme. 

 
noch CfgDf 
2.1-7 

 
 
 
- Totholz im Bachbett stehen- bzw. liegen zu lassen, 
 
- geringfügiges Erhöhen des Wasserspiegels am unteren ehem. Fischteich, 
 
- stellenweises Entkrauten des unteren Teiches 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
- keine künstliche Veränderung der Wasserstände von März bis September, 
 
- die Mahd der Hochstaudenfluren im Rhythmus von drei Jahren im Spät-

herbst und die Beseitigung der aufkommenden Gehölze; Mahdgut und/oder 
Gehölzreste sind aus dem Gebiet zu entfernen, soweit nicht andere Biotop-
schutzgründe für einen Verbleib sprechen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.5-9 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Ch 
2.1-8 

 
Naturschutzgebiet „Groneborner Fischteiche“ 
 
 
Schutzzweck: 
 
 
Die Festsetzung des ca. 1 ha großen Gebietes erfolgt gemäß § 20 a und 
c LG NW, insbesondere zur Erhaltung und Förderung der verlandeten ehem. 
Fischteiche mit reichhaltiger Aquafauna und der im Norden angrenzenden 
feuchten Talwiesen und flachen Tümpel. 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich verboten: 
 
- jegliche Düngung und Kälkung des Gebietes 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich geboten: 
 
- den Leimbach oberhalb der verlandeten Fischteiche zur Sicherstellung des 

Wasserhaushalts der Nasswiesen und flachen Tümpel geringfügig aufzu-
stauen 
sowie 
durch stellenweises Austiefen bzw. Entschlammen der Teiche verschiedene 
Initialstadien zu schaffen, 

 
- die Talwiesen durch Entfernen des Gehölzaufwuchses freizuhalten, 
 
 
- den Müll zu beseitigen 
 
 
 

 
im Leimbachtal nordöstlich der Gronenborner Mühle 
 
Vergleiche Biotopkataster NW, 
Blatt-Nr.: 24, Grundlagerkarte II a 
 
Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung ist dem 
Schutzzweck unterzuordnen. 
 
 
 
 
 
Dieses Verbot bezieht sich auf Flächen, die sich im städ-
tischen Eigentum befinden. 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-32 
 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 4.1-29 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.3-8 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Dg 
2.1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch Dg 

 
Naturschutzgebiet „Glöbuscher und Benscheider Wiesen“ 
 
Schutzzweck: 
 
Die Festsetzung des ca. 6 ha großen Gebietes erfolgt gemäß § 20 a bis c LG 
NW, insbesondere zur Erhaltung und Förderung des Seggen-Erlenbruchs, der 
Großseggenrieder und artenreichen Hochstaudenfluren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich verboten: 
 
- Kahlschläge zu betreiben, 
 
- Wiederaufforstungen mit anderen als bodenständigen Gehölzarten vorzu-

nehmen, 
 
- die ordnungsgemäße Ausübung der Forstwirtschaft. 

Unberührt bleiben die Verkehrssicherungsmaßnahmen durch evtl. nötige 
Entfernung von Einzelbäumen. 

 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- eine ausschließlich einzelstammweise Entnahme der Laubholzbestände 

durchzuführen, 
 
- die ersatzlose Entnahme der Pappeln, 
 
 
 einzelne Bäume und Baumgruppen, 15 bis 20 Bäume/ha bis zu 30 Jahren 

 
Seitental des Leimbachtals, südwestlich von Höfen 
 
Vergleiche Biotopkataster NW, 
Blatt-Nr.: 23, Grundlagenkarte II a 
 
Die land- und fortwirtschaftliche Nutzung ist dem Schutz-
zweck unterzuordnen. 
Die geplante Verlegung des durch das NSG verlaufen-
den Sammlers kann im Wege der Befreiung nach § 69 
LG erfolgen. 
 
Um die von dem Eingriff ausgehende Beeinträchtigung 
gering zu halten, ist die Maßnahme in Abstimmung mit 
der ULB durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Verbot bezieht sich auf Flächen, die sich im städ-
tischen Eigentum befinden. 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 4.5-84 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-38 
 
 
Die Festsetzung bezieht sich auf Waldbestände im städ-



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

2.1-9 über die Hiebreife hinaus zu erhalten, 
 
 
 
 
  
Aufstauen des Benscheider Baches oberhalb der Feuchtwiesen im Leimbach-

tal, 
 
 vorh. Entwässerungsgräben zu schließen, 
 
 die Deponieböschung mit standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen 
 
- die Mahd der Hochstaudenfluren alle zwei Jahre im Spätherbst, Beseitigung 

der aufkommmenden Gehölze sowie Mahd der Seggenwiesen nach Bedarf 
(ca. alle 5 – 10 Jahre), Mahdgut und/oder Gehölzreste sind aus dem Gebiet 
zu entfernen, soweit nicht andere Biotopschutzgründe für einen Verbleib 
sprechen 

 
- die Beseitigung des Mülls im Bachbett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tischen 
Eigentum 
 
*) siehe hierzu 2.1-2, Erläuterung der Maßnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 3.2-23 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.3-9 
 

 
Ee 
2.1-10 

 
Naturschutzgebiet „ehem. Kiesgrube am Südring“ 
 
Schutzzweck: 

 
ehem. Kiesgrube südlich des Südrings auf dem Gelände 
der Dynamit Nobel AG 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Die Festsetzung des ca. 2,3 ha großen Gebietes erfolgt gemäß § 20 a und c 
LG NW, insbesondere zur Erhaltung und Förderung von Teilen der ehem. 
Sand- und Kiesgrube mit Reste von Tümpeln und offenen, sonnenexponierten 
Stellen als Lebensraum der stark gefährdeten, in diesem Biotop noch zahlreich 
vorkommenden Kreuzkröte. 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzwecks ist geboten: 
 
- das Entbuschen der Birken und die regelmäßige Beseitigung des Gehölzan-

flugs zur Sicherung der offenen Struktur, einschl. Entfernen der Gehölzreste 
 
die Anlage weiterer, dauernd wasserführender Tümpel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-44 
 

 
Cd 
2.1-11 

 
Naturschutzgebiet „Wupperinsel“ 
 
Schutzzweck: 
 
Die Festsetzung des ca. 5,3 ha großen Gebietes erfolgt gemäß § 20 Buchst. a 

 
nördlich des Gutes Reuschenberg, zwischen Mühlen-
graben und Wupper 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

und c LG NW, insbesondere zur Herstellung von Lebensstätten für Wat- und 
Wasservögel. 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- die Anlage eines Feuchtgebietes 

Für dieses Gebiet ist ein Biotopmanagementplan durch die Naturschutzver-
bände Leverkusens in Zusammenarbeit mit der ULB (Untere Landschafts-
behörde) und in Abstimmung mit der LÖLF (Landesanstalt für Ökologie, 
Landschaftsentwicklung Forstplanung) zu erstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-19 
 

 
ABd 
2.1-12 

 
Naturschutzgebiet „Southerberg“ 
 
Schutzzweck: 
 
Die Festsetzung des ca. 16 ha großen Gebietes erfolgt gemäß § 20 a und 
c LG NW, insbesondere zur Erhaltung und Förderung dieses, aus feuchten 
Laubwäldern, staunassen Wiesen, Gebüschen, Hochstauden und Schilfröh-

 
im Norden des Stadtgebietes, Dreiecksfläche zwischen 
der A 3 und der Bahnlinie Opladen-Hilden 
 
 
Vergleiche Biotopkataster NW, 
Blatt-Nr.: 1, Grundlagenkarte II a 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

richt vielfältig strukturierten Landschaftsraumes mit gefährdeten Pflanzen- und 
Tierarten. 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich verboten: 
 
- die ordnungsgemäße Ausübung der Forstwirtschaft 

Unberührt bleiben die Verkehrssicherungsmaßnahmen durch evtl. nötige 
Entfernung von Einzelbäumen. 

 
- Kahlschläge zu betreiben 
 
 
- Wiederaufforstungen mit anderen als bodenständigen Gehölzen vorzuneh-

men 
 
- jegliche Düngung und Kälkung des Gebietes 
 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- die horst- und -saumweise Nutzung der Baumarten bis zu doppelter Baum-

länge 
 
- einen Entwicklungs- und Pflegeplan zu erstellen 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dieses Verbot bezieht sich auf Flächen, die sich im städ-
tischen Eigentum befinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verbot bezieht sich auf Flächen im städtischen Ei-
gentum. 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 4.5-1 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 4.8-1 
 

 
2.2 

 
Landschaftsschutzgebiete (§ 21 LG)
 
Aufgrund der §§ 19 und 21 LG in Verbindung mit § 34 Abs. 2 LG ist festge-
setzt: 
 
Die im Folgenden näher bezeichneten und in der Entwicklungs- und Festset-
zungskarte in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Gebiete sind Land-
schaftsschutzgebiete. 
 

 
Der Schutz ist nach Maßgabe der Entwicklungsziele für 
die Landschaft und insbesondere auf der Grundlage der 
bioökologischen Bewertung (s. Grundlagenkarte II a), 
nach landschaftspflegerischen Kriterien (s. Grundlagen-
karte II b) sowie mittels Merkmalen für die Erholungsnut-
zung festgesetzt. 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Schutzzwecke für die Gebiete mit den Ziffern 2.2-2 bis 2.2-5 und 2.2-7 bis 2.2-
14 gemäß § 21 Buchst. a bis c LG, mit der Ziffer 2.2-6 gemäß § 21 Buchst. a 
und b LG. 
 
Nach § 34 Abs. 2 LG sind unter besonderer Beachtung von § 1 Abs. 3 LG und 
nach Maßgabe der näheren Bestimmungen im Landschaftsplan alle Handlun-
gen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonde-
ren Schutzzweck zuwiderlaufen. 
 

Schutzzwecke gemäß § 21 LG: 
 
a) Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähig-

keit des Naturhaushaltes oder der Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter, 

 
b) Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des Landschaftsbil-

des oder 
 
c) besondere Bedeutung für die Erholung. 
 
Die Möglichkeit, dass von den Verboten und Geboten 
der Landschaftsschutzgebiete oder grundsätzlich von 
den Regelungen des Landschaftsplans schlechthin Be-
freiungen erteilt werden können, regelt § 69 LG. Vorsätz-
liche oder fahrlässige Verstöße gegen die Verbote dieser 
Festsetzung können nach § 70 (Ordnungswidrigkeit) und 
§ 71 (Geldbußen) geahndet werden. 
 
Sofern sich der Landschaftsschutz auf im Flächennut-
zungsplan dargestellte Bauflächen, Verkehrsflächen etc. 
erstreckt, tritt der Schutz bei Verwirklichung des Flä-
chennutzungsplans durch einen Bebauungsplan soweit 
erforderlich zurück. 
 
 

  
Verboten ist insbesondere: 
 
1. Bauliche Anlagen, Verkehrsanlagen mit Nebenanlagen, am Ufer oder auf 

dem Grund eines Gewässers verankerte Fischzuchtanlagen, Wohn- und 
Hausboote sowie Anlage, die der Aufsicht der Bergbehörde unterliegen, zu 
errichten oder bestehende bauliche Anlagen zu ändern oder deren Nut-
zung zu ändern, auch wenn sie keiner Genehmigung oder Anzeige bedür-
fen. 

 

 
Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, 
aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte Anlagen. Eine 
Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, wenn 
die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden ruht 
oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder 
wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu 
bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. 
Anschüttungen, Abgrabungen, Lager- und Ausstellungs-
plätze, Dauercamping- und Dauerzeltplätze sowie künst-
liche Hohlräume unterhalb der Erdoberfläche gelten als 
bauliche Anlagen. Bauliche Anlagen sind insbesondere 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
auch: 
 
 
a) Landungs-, Boots- und Angelstege, 
 
 
b) Sport- und Spielplätze, 
 
 
c) Zäune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen 

hergestellte Einfriedungen. 
 
 
Das Errichten bzw. Ändern baulicher Anlagen im Au-
ßenbereich und insbesondere im LSG ist grundsätzlich 
verboten. Die Untere Landschaftsbehörde kann aber auf 
Antrag für das Errichten oder Ändern von baulichen An-
lagen, - hierunter fallen auch Anlagen, die unmittelbar 
dem land- oder forstwirtschaftlichen oder erwerbsgar-
tenbaulichen Betrieb diene-, i.S. § 35 Abs. 1-3 BBauG 
Befreiungen erteilen, wenn das Vorhaben nach Standort 
und Gestaltung der Landschaft angepasst ist. Die §§ 4 -
 6 LG bezüglich Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen 
finden Anwendung. 

 
noch 2.2 

 
2. Ober- oder unterirdische Versorgungsleitungen (Frei- oder Rohrleitungen) 

sowie Drainagen zu bauen oder zu ändern. 
 
3. Werbeanlagen sowie Schilder oder Beschriftungen auf Dauer zu errichten, 

anzubringen oder zu ändern, soweit sie nicht ausschließlich auf die 
Schutzausweisung hinweisen, als Ortshinweise oder Warntafeln dienen 
oder sich auf den Verkehr beziehen. 

 
 
4. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautomaten aufzustel-

len. 
 
 

 
 
 
 
Zulässig sind Schilder oder Beschriftungen, die im Rah-
men eines ortsüblichen Verkaufs von Eigenerzeugnissen 
(Obst, Blumen etc.) aufgestellt werden. 
 
 
 
Mobile, zeitweise aufgestellt Stände und Verkaufsbuden, 
die im Rahmen der Direktvermarktung landwirtschaftli-
cher und gärtnerischer Produkte dienen, sind nicht be-
troffen. 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
5. Zelte, Wohnwagen oder ähnliche, dem dauernden oder zeitweiligen Auf-

enthalt von Menschen dienende Anlagen aufzustellen bzw. abzustellen, 
 
 
6. Straßen, Wege oder Stellplätze zu errichten, 
 
7. mit Kraftfahrzeugen außerhalb der Fahrwege, Park- oder Stellplätze und 

Hofräume zu fahren und diese dort abzustellen, 
 
 
 
8. Verfüllungen oder Ausschachtungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 

auf andere Weise zu verändern, 
 
 
 
9. Fischteiche anzulegen oder die Gestalt einschl. Querschnitt fließender 

oder stehender Gewässer zu ändern oder diese zu zerstören.. 
 
 
 

 
 
Zelte aufzuschlagen und Wohnwagen aufzustellen sind 
Ordnungswidrigkeiten gemäß § 70 Abs. 2 LG. 
 
 
 
 
Ordnungswidrigkeit gemäß § 70 Abs. 2 LG. Das Verbot, 
Kraftfahrzeuge zu fahren und abzustellen, betrifft nicht 
landschaftliche Fahrzeuge. 
 
 
Das Anlegen von Mieten dient der ordnungsgemäßen 
Landwirtschaft und ist von dem Verbot ausgenommen. 
 
 
 
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind vom Verbot 
nicht erfasst. Sie sind jedoch im Einzelfall im Benehmen 
mit der Wasserbehörde festzulegen. 
 

  
noch 2.2. 

 
10. Landschaftsfremde Stoffe oder Gegenstände, insbesondere feste oder 

flüssige Abfallstoffe, Schutt oder Altmaterial an anderen als den dafür mit 
Genehmigung oder behördlicher Zustimmung zugelassenen Plätzen weg-
zuwerfen, abzuladen oder zu lagern, 

 
 
11. Haus-, Gewerbe-, Straßen-, Industrieabwässer, Gülle, Silageabwässer 

oder andere, gewässerverschmutzende oder das Gewässer in der Qualität 
vermindernde Stoffe, z.B. Düngemittel, einzuleiten oder oberflächlich ab-
zuleiten, 

 
 
12. wildlebende Tiere zu fangen oder zu täten, ihnen nachzustellen, sie zu 

beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Maßnahmen oder Vorrichtungen 
durchzuführen bzw. anzubringen sowie Raupen, Larven, Eier oder Nester 

 
 
 
 
 
 
 
Das Verbot richtet sich gegen das Einleiten bzw. ober-
flächliche Ableiten von Gülle, nicht aber gegen das Auf-
bringen von Gülle innerhalb der gesetzlichen Bestim-
mungen der Gülleverordnung NW. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

oder sonstige Brut- und Wohnstätten zu entfernen oder zu beschädigen. 
 
13. Hecken, Feld- oder Ufergehölze, Einzelbäume, Baumgruppen oder -reihen 

gänzlich oder teilweise zu beseitigen oder zu beschädigen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Wald- oder Forstflächen zu beweiden. 
 
 
15. die Erstaufforstung von Wiesentälern oder anderen für das Landschafts-

bild oder den Naturhaushalt bedeutsamen Flächen sowie das Anlegen von 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig und Baumschulkulturen. 

 
 

 
 
Als Beschädigung gilt auch das Beschädigen des Wur-
zelwerkes oder der Rinde, das Ausasten oder das Ab-
brechen von Zweigen. Ebenfalls von dem Verbot nicht 
ausgeschlossen sind hochstämmige Obstbäume 
(Obststreuwiesen). Obstbäume, die einer erwerbsmäßi-
gen Bewirtschaftung unterliegen, können bei mangelhaf-
ter Ertragsfähigkeit durch Neupflanzung ersetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
Die Neuanlage von Wald ist nur mit Genehmigung der 
Forstbehörde zulässig (§ 41 LfoG). Nach § 69 LG kann 
die ULB Befreiung erteilen, wenn der Standort für eine 
Auf-forstung bzw. landwirtschaftliche Sonderkultur 
(Weinachts- 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
noch 2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 2.2 

 
 
 
 
 
 
16. Quellen oder Gewässerränder einschl. des Bewuchses zu zerstören, zu 

beschädigen oder auf andere Art zu beeinträchtigen. 
 
 
Unberührt bleiben, soweit nicht im Folgenden oder gebietsspezifisch weiter 
festgesetzt: 
 
 
1. im Rahmen des Landschaftsplans festgesetzte bzw. von der Unteren 

Landschaftsbehörde angeordnete oder genehmigte Maßnahmen zur Pfle-
ge, Sicherung oder Entwicklung eines besonders geschützten Teiles von 
Natur und Landschaft, 

 
 
2.    unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbar dro-            
       henden Gefahr, sie sind der Unteren Landschaftsbehörde nach- 
       träglich unverzüglich anzuzeigen, 
 
3. die vor Inkrafttreten dieses Landschaftsplans rechtmäßig ausgeübten Nut-

zungen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang, soweit sie dem 
Schutzzweck, den näheren Bestimmungen oder anderen Festsetzungen 
dieses Landschaftsplans nicht entgegenstehen, 

 
 
4. die nicht stationären oberirdischen Versorgungsleitungen für die land- oder 

forstwirtschaftlichen Betriebe. 
 
 
5. die Errichtung von Wildfütterungen, Jagdhochsitzen, offenen Melkständen 

oder offenen Schutzhütten in                                                                          
      
       Holzbauweise für das Weidevieh sowie von nach Art und Größe ortsübli-

 
baumkultur, Schmuckreisig etc.) aus landschaftlicher 
und ökologischer Sicht sowie der Erholung unbedenklich 
ist. 
 
 
 
Hierzu zählt auch das Beweiden der Quellen- oder Ge-
wässerränder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierzu zählt auch die Sicherung und betriebstechnische 
Überwachung der bestehenden Anlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 

chen Zäunen zur Einfriedung von Weiden, Forst-, Obst- und sonstigen In-
tensivkulturen. 

 
 
6.     die Anlegung von Wegen zum Zwecke einer ordnungsgemäßen Land-      

und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde
 
 
 
 
Geboten ist: 
 
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind im Benehmen mit der Land-
schaftsbehörde festzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da bei den genannten Maßnahmen die Interessen des 
Natur- und Artenschutzes berührt werden, ist eine Betei-
ligung der Unteren Landschaftsbehörde erforderlich. 
 
 
 

 
Afg 
2.2-2 

 
Landschaftsgebiet „Murbachtal“ 
 

 
Bewaldetes Bachtal mit Seitentälern, großem Stauteich 
und der Diepentalsperre. Besonders hervorzuheben sind 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die westlich von Pattscheid bis nördlich von Neuenkamp 
stockenden Laubwälder mit z.T. sehr alten Buche- und 
Eichenbeständen. 
 
 
Vergleiche Biotopkataster NW, 
Blatt-Nr.: 3, Grundlagenkarte II a 
 

 
Af, Bdef, Ccd, 
Dc 
2.2-3 

 
Landschaftsschutzgebiet „Unteres Tal der Wupper“ 
 
Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW 
 

 
Vielfältig strukturiertes Tal der Wupper mit z.T. natürlich 
überfluteten Auenwiesen und Auwaldresten im Bereich 
der Wupperschleife und des Pescher Busches. An den 
Talhängen stocken noch überwiegend naturnahe Hang-



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
wälder. Bei Rheindorf und Opladen ist die Wupper ein-
gedeicht und liegt innerhalb von Grünzonen. 
 
 
 
Das Schutzgebiet umfasst neben dem Tal der Wupper 
auch Teilflächen der Hochebene bei Imbach, schließt 
den Friedhof bei Reuschenberg mit dem hervorragenden 
alten Baumbestand sowie die Terrassenkante südlich 
von Mehlbruch mit ein. 
 
 
 
 
Die ökologisch besonders wertvollen Gebiete in der 
Wupperschleife, am Wupperprallhang zwischen Imbach 
und Neuenkamp sowie die Seitentäler der Wupper 
(Henkensiepen und Hüscheider Bachtal) sind als Natur-
schutzgebiete unter den Ziffern 2.1-2 und 2.1-3 festge-
setzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABDfg, BCe 
2.2-4 

 
Landschaftsschutzgebiet „Ölbachtal und Wiehbachtal“ 
 
Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW 
 

 
Bachtäler der Mittelbergischen Hochfläche zur Wupper 
mit Nebentälern und Teilen der Hochfläche. 
 
Die Talauen von Wieh- und Ölbach sind deutlich ausge-
prägt und offen. Auf den Hängen stocken überwiegend 
alte, z.T. noch naturnahe Laubwälder, vereinzelt werden 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
die Hänge als Obstwiesen genutzt. Die ökologisch be-
sonders wertvollen Gebiete bei Grund im Ölbachtal und 
südlich von Biesenbach im Wiehbachtal sind als Natur-
schutzgebiete unter den Ziffern 2.1-4 und 2.1-5 festge-
setzt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BCbc 
2.2-5 

 
Landschaftsschutzgebiet „In den Dehlen“ 
 
Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW 
 

 
Niederterrassenlandschaft mit Restwaldflächen und 
wassergefüllten Kiesgruben. 
 
Für den Teilraum östlich der A 59 liegt die städtebauliche 
Rahmenplanung Tageserholungsstätte „Knipprather 
Wald“ vor. Planerische Vorhaben der Rahmenplanung 
wie z.B. das Hauptwegenetz (bestehend aus Rad-, Reit- 
und Gehwegen) sowie einzelne Anpflanzungen sind im 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
Landschaftsplan gemäß § 26 LG unter den entspre-
chenden Ziffern festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BCd 
2.2-6 

 
Landschaftsschutzgebiet „Waldwinkel“ 
 
 
 
 
 
 
Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a und b LG NW                                                
 
 

 
Der Pescher Busch (Waldwinkel) sowie die angrenzen-
den Wupperwiesen mit Altarmschlingen stellen einen 
bedeutenden Lebensraum für zahlreiche, z.T. gefährdete 
Vogelarten, aber auch für Amphibien und Insekten dar. 
 
 
 
Vergleiche Biotopkataster NW, 
Blatt-Nr.: 11, Grundlagenkarte II a 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich verboten: 
 
- das Grünland umzubrechen, 
 
- auf den Grünlandflächen Biozide anzuwenden und zu lagern, 
 
 
- auf den Grünlandflächen Düngemittel zu lagern und Silagemieten anzule-

gen, 
 
- die Beweidung von mehr als zwei Tieren pro/ha vom 15.03. - 15.06. bzw. 

mehr als vier Tieren ab 15.06. bzw. intensive Nutzung des Grünlands - 
mehrmalige Mahd - 

 
- Entwässerungs- oder andere den Wasserhaushalt verändernde Maßnah-

men durchzuführen, 
 
- die Fischerei auszuüben, 
 
- Flächen außerhalb der Straßen und Wege, Park- und Stellplätze zu betreten 

und auf ihnen zu reiten, 
 
- zu lagern, Feuer zu machen und Hunde frei laufen zu lassen, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
noch BCd 
2.2-6 

 
- das Gebiet über den bisherigen Umfang hinaus für die Erholung zu er-

schließen. 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen vorzunehmen. 
 
 
 
 
 

 
festgesetzt unter den Ziffern 5.1-36, 5.1-38, 5.1-39, 5.1-
40, 5.5-3, 
5.8-13 bis 5.8-18 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CdeEd 
2.2-7 

 
Landschaftsschutzgebiet „Grünflächen am Friesenweg, an der Heidehöhe und 
der Gustav-Freytag-Straße“ 
 
Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW 
 

 
Die mit Pflanzen (Bäume, Sträucher und Wildkräuter) 
reich und vielfältig ausgestatteten Grünflächen erfüllen 
im Stadtgebiet sowohl Erholungsfunktionen als auch 
ökologische und stadthygienische Funktionen. 
Als „Inselbiotope“ stellen sie wichtige Refugien für Tiere 
und Pflanzen in der Stadt dar. Durch Staubbindung, Er-
höhung der Luftfeuchte und Temperatursenkung tragen 
sie zur Verbesserung der Luftverhältnisse bei. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CDefCg 
2.2-8 

 
Landschaftsschutzgebiet „Bürgerbusch“ 
 
Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW 
 

 
Größtes Waldgebiet im Leverkusener Stadtgebiet. Auf 
den nährstoffarmen und z.T. staubnassen Böden der 
Mittelterrasse stocken überwiegend Nadelholzbestände 
(65 - 70 %), aber auch ökologisch besonders wertvolle, 
ältere Laubholzbestände. Zahlreiche über den Bürger-
busch verteilte Feuchtwälder und Tümpel, die morpholo-
gisch schwach ausgebildeten Bachtäler des Köttel- und 
Bürgerbuschbaches mit feuchten Randbereichen sowie 
die Ruderalfläche bei Fixheide begründen die hohe Ar-
tenvielfalt besonders der Vögel und Amphibien. Darüber 
hinaus erfüllt der Bürgerbusch wichtige Erholungs- und 
stadthygienische Funktionen. 
 
Die ökologisch besonders wertvollen Biotope wie der 
Erlenbruch oder die Bachaue des Bürgerbuschbaches 
sind als Naturschutzgebiete unter den Ziffern 2.1-6 und 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
2.1-7 festgesetzt. Einige Tümpel (wassergefüllte Bom-
bentrichter) sind als Naturdenkmale ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CgDfg 
2.2-9 

 
Landschaftsschutzgebiet „Ophovener Mühlenbachtal“ und „Driescher Bachtal“ 
 
Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW  
 

 
Bachtäler der Mittelbergischen Hochfläche zur Dhünn 
mit Teilen der angrenzenden Hochflächen. 
 
Landschaftlich geprägter, z.T. parkartig ausgestalteter 
Hauptgrünzug mit hervorragenden alten Hangwäldern 
(z.B. Westhang des Driescher Bachtals), einzelnen Tei-
chen und kleinem Feuchtgebiet (Vogelschutzgebiet) im 
Mittellauf sowie wertvollen Feuchtwäldern am Unterlauf 
des Ophovener Baches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cgh 
2.2-10 

 
Landschaftsschutzgebiet „Köttersbachtal“ und „Hirzenberger Mühlenbachtal“ 
 
Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW  
 

 
Nebentäler des Wiehbaches mit schwachwelliger, teils 
ackerbaulich, teils waldbaulich genutzter Hochfläche im 
Randbereich des Bergischen Landes. 
 
Die Bachtäler sind im Oberlauf größtenteils bewaldet, im 
Mittel- und Unterlauf z.T. als Wiesentälchen mit Hoch-
staudenfluren und Feuchtweisen ausgebildet. Kleine, 
von Obstwiesen umgebene Ortschaften und Hoflagen 
gliedern zusätzlich das Landschaftsbild. 
 
Besonders hervorzuheben ist das Feuchtgebiet bei 
Kamp mit großem Insekten- und Vogelreichtum, die 
Quellfluren am Hirzenberger Mühlenbach sowie einzelne 
naturnahe Waldbestände. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CabDbcEc 
2.2-11 

 
Landschaftsschutzgebiet „Rheinaue“ 
 
Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW  
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich verboten: 
 
 
- das Grünland umzubrechen, 
 
- auf den Grünlandflächen Biozide anzuwenden und zu lagern, 
 
- auf den Grünlandflächen Düngemittel zu lagern und Silagemitteln anzule-

gen. 
 
 
Zur Erreichung und Erhalten des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vorzunehmen.  
 

 
Periodisch überflutete Rheinaue mit wechselfeuchten 
Stromtalwiesen, bewegtem Kleinrelief, der alten Wup-
permündung sowie Altarmrinnen und -schlingen. 
 
Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Pflan-
zengesellschaften und die Vogel- und Insektenvielfalt. 
 
Vergleiche Biotopkataster NW, 
Blatt-Nr.: 18, Grundlagenkarte II a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter den Ziffern 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
5.1-26, 5.1-61 bis 5.1-66 
5.8-34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DcDEdefgh 
2.2-12 

 
Landschaftsschutzgebiet „Unteres Dhünntal“ 
 
Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW  
 

 
Dhünntal von Schlebusch bis zur Mündung in die Wup-
per 
 
- städtischer Hauptgrünzug mit vielfältigem Freizeit- 

und Erholungsangebot. Durch Begradigung und Ein-
deichung der Dhünn auf einen engen Querschnitt ist 
die Dhünnzone ökologisch verarmt. Durch extensive 
Nutzung der Grünflächen würde sich der ökologische 
Wert erheblich erhöhen. 

 
Dhünntal von der Stadtgrenze bis Schlebusch 
 
- weite, offene, ackerbaulich und grünlandgenutzte 

Talaue mit bewaldeten Hängen, bachbegleitender, 
geschlossener Ufervegetation und randlich kleinen 
Feuchtgebieten. 

 
Die Tageserholungsanlage „Silbersee“ ist in das Schutz-
gebiet mit einbezogen. 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
Besonders hervorzuheben sind die Parkanlagen im 
Stadtteil Schlebusch (Wuppermann-Park und Stadtpark) 
mit hervorragenden Altbaumbeständen, die naturnahen 
Waldbestände südlich von Uppersberg sowie die Arten-
vielfalt der Vögel (Eisvogelbrutplatz!) und Insekten im 
naturnahen Bachabschnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ChiDEgh 
2.2-13 

 
Landschaftsschutzgebiet „Leimbachtal und Lötzelbachtal“ 
 
Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW  
 

 
Bachtäler der Mittelbergischen Hochfläche zur Dhünn 
mit Seitentälern und Teilen der angrenzenden Hochflä-
chen. 
 
Von der Stadtgrenze bis Höfen ist das Leimbachtal als 
offenes Wiesental mit deutlicher Talaue ausgeprägt, der 
Westhang ist nahezu auf der gesamten Länge bewaldet, 
der flachere Osthang dagegen landwirtschaftlich genutzt. 
 
Ab Höfen bis zur Einmündung in das Dhünntal ist das 
Leimbachtal weitgehend bewaldet. 
 
Besonders hervorzuheben sind die z.T. noch vorhande-
nen  Buchenhangwälder und der Insektenreichtum der 
feuchten Talwiesen. 
 
Die ökologisch besonders wertvollen Biotope wie die 
„Glöbuscher und Benscheider Wiesen“ sowie die „Gro-
nenborner Fischteiche“ sind als Naturschutzgebiete un-
ter den Ziffern 2.1-9 und 2.1-8 festgesetzt. 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eefg 
2.2-14 

 
Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Dhünnwalder Wald“ 
 
Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW  
 

 
Kleine, vorwiegend aus Kiefern bestehende Restwaldflä-
chen an der südlichen Stadtgrenze von Leverkusen als 
nördlicher Ausläufer des zusammenhängenden Waldge-
bietes „Dhünnwalder Wald“ auf Kölner Stadtgebiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 

 
Naturdenkmale (§ 22 LG) 
 
Aufgrund der §§ 19 und 22 LG in Verbindung mit dem § 34 Abs .3 LG ist fest-
gesetzt: 
 
Die im folgenden näher bezeichneten und in der Entwicklungs- und Festset-
zungs- 
karte in ihrer Lage festgesetzten Einzelschöpfungen der Natur sind Natur-
denkmale. 
 
Schutzzweck für alle Naturdenkmale gemäß § 22 Buchst. b LG 
 
zusätzlicher Schutzzweck für die Naturdenkmale mit den Ziffern 2.3-36 und 
2.3-40 
gemäß § 22 Buchst. a LG 
 
 
 
 
Nach § 34 Abs. 3 LG sind die Beseitigung eines Naturdenkmals sowie alle 
Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nach-
haltigen Störung eines Naturdenkmals oder seiner geschützten Umgebung 
führen können, nach Maßgabe näherer Bestimmungen im Landschaftsplan 
verboten: 
 
 

 
 
 
Der Festsetzung als Naturdenkmal liegt in der Regel die 
Bewertung als hervorragende Baumgruppe, -reihe, Allee 
bzw. hervorragender Einzelbaum, Tümpel oder dgl. 
zugrunde oder die Bewertung als schutzwürdiges Gebiet 
(vgl. Grundlagenkarten II b). 
 
 
 
Schutzzweck gemäß § 22 LG: 
 
a) wissenschaftliche, naturgeschichtliche, landeskund-

liche oder erdgeschichtliche Gründe 
 
 oder 
 
b) Seltenheit, Eigenart oder Schönheit. 
 
Die Möglichkeit, dass von den Verboten und Geboten 
der Naturschutzdenkmale oder grundsätzlich von den 
Regelungen des Landschaftsplans schlechthin Befreiung 
erteilt werden können, regelt § 69 LG. 
 
Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Verbo-
te dieser Festsetzung können nach § 70 (Ordnungswid-



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
1. Bauliche Anlagen, Verkehrsanlagen mit Nebenanlagen, am Ufer oder      

auf dem Grund eines Gewässers verankerte Fischzuchtanlagen, Wohn- 
und Hausboote sowie Anlagen, die der Aufsicht der Bergbehörde unter-
liegen, zu errichten oder bestehende bauliche Anlagen zu ändern oder 
deren Nutzung zu ändern, 

 
 

rigkeiten) und § 71 (Geldbußen) geahndet werden. 
 
Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, 
aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte Anlagen. Eine 
Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, wenn 
die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden ruht 
oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder 
wenn 

  
auch wenn sie keiner Genehmigung oder Anzeige bedürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ober- oder unterirdische Versorgungsleitungen (Frei- oder Rohrleitungen) 

sowie Drainagen zu bauen oder zu ändern 
 
3. Werbeanlagen oder -mittel sowie Schilder der Beschriftungen auf Dauer 

zu errichten, anzubringen oder zu ändern, soweit sie nicht ausschließlich 
auf die Schutzausweisung hingewiesen, als Ortshinweise oder Warntafeln 
dienen oder sich auf den Verkehr beziehen, 

 
4. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautomaten aufzustel-

len, 

 
die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu be-
stimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. 
 
Anschüttungen, Abgrabungen, Lager- und Ausstellungs-
plätze, Dauercamping- und Dauerzeltplätze sowie künst-
liche Hohlräume unterhalb der Erdoberfläche gelten als 
bauliche Anlagen. Bauliche Anlagen sind insbesondere 
auch: 
 
a) Landungs-, Boots- und Angelstege, 
 
b) Sport- und Spielplätze, 
 
c) Zäune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen 

hergestellte Einfriedungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
5. Zelte, Wohnwagen oder ähnliche, dem dauernden oder zeitweiligen Auf-

enthalt von Menschen dienende Anlagen aufzustellen bzw. abzustellen, 
 
6. Straßen, Wege oder Stellplätze zu errichten, 
 
 

 
Zelte aufzuschlagen und Wohnwagen aufzustellen sind 
Ordnungswidrigkeiten gemäß § 70 Abs. 2 LG. 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
noch 2.3 

 
7. mit Kraftfahrzeugen außerhalb der Fahrwege, Park- oder Stellplätze und  

Hofräume zu fahren und diese dort abzustellen, 
 
8. Verfüllungen oder Ausschachtungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 

auf andere Weise zu verändern, 
 
 
 
9. Fischteiche anzulegen oder die Gestalt einschließlich Querschnitt fließen-

der oder flüssige Abfallstoffe, Schutt oder Altmaterial an anderen als den 
dafür mit Genehmigung oder behördlicher Zustimmung zugelassenen 
Plätzen wegzuwerfen, abzuladen oder zu lagern, 

 
 
10. landschaftsfremde Stoffe oder Gegenstände, insbesondere feste oder 

flüssigeAbfallstoffe, Schutt oder Altmaterial an anderen als den dafür mit 
Genehmigung oder behördlicher Zustimmung zugelassenen Plätzen weg-
zuwerfen, abzuladen oder zu lagern. 

 
11. Haus-, Gewerbe-, Straßen, Industrieabwässer, Gülle, Silageabwässer o-

der andere, gewässerverschmutzende oder das Gewässer in der Qualität 
vermindernde Stoffe, z.B. Düngemittel, einzuleiten oder oberflächlich ab-
zuleiten, 

 
 
 
12. wildlebende Tiere zu fangen oder zu töten, ihnen nachzustellen, sie zu 

beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Maßnahmen oder Vorrichtungen 
durchzuführen  bzw. anzubringen sowie Raupen, Larven, Eier oder Nester 
oder sonstige Brut- und Wohnstätten zu entfernen oder zu beschädigen, 

 
13. Hecken, Feld- oder Ufergehölze, Einzelbäume, Baumgruppen oder -reihen 

gänzlich oder teilweise zu beseitigen oder zu beschädigen. 
 
 

 
Ordnungswidrigkeit gemäß § 70 Abs. 2 LG 
 
 
 
 
 
 
 
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind vom Verbot 
nicht erfasst. Sie sind jedoch im Einzelfall im Benehmen 
mit der Wasserbehörde festzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befreiungen richten sich nach § 69 Abs. 1 LG. 
 
Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Verbo-
te der Festsetzungen können nach § 70 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 und § 71 LG als Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden. 
 
 
 
 
 
 
Als Beschädigung gilt auch das Beschädigen des Wur-
zelwerks oder der Rinde, das Ausasten oder das Abbre-
chen von Zweigen. 
 

 
noch 2.3 

 
14. Wald- oder Forstflächen zu beweiden, 

 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
15. die Erstaufforstung von Wiesentälern oder anderen für das Landschafts-

bild oder den Naturhaushalt bedeutsamen Flächen sowie das Anlegen von 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Baumschulkulturen, 

 
 
16. Quellen oder Gewässerränder einschl. des Bewuchses zu zerstören, zu 

beschädigen oder auf andere Art zu beeinträchtigen. 
 
 
Über die vorgenannten Verbote hinaus ist zusätzlich insbesondere verboten für 
 
 
 
I. Naturdenkmale wie Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen, Alleen, 

Gehölzgruppen oder -streifen, Hecken, Wäldchen und dergleichen: 
 
 
17. die Fläche unter der Baumkrone (Kronenbereich) bzw. im Traufbereich 

oder Teile davon mit Asphalt, Beton oder einer anderen wasserundurch-
lässigen Decke zu befestigen sowie den Boden im Kronen-/Traufbereich 
zu verdichten, 

 
18 im Kronen-/Traufbereich Salze oder Chemikalien einschl. Pflanzenschutz- 

oder Schädlingsbekämpfungsmittel zu streuen oder zu spritzen, 
 
 
19. Düngemittel zu lagern,  
 
 
20. an bzw. in unmittelbarer Nähe des Naturdenkmals Feuer zu machen, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hierzu zählt auch das Beweiden der Quellen- oder Ge-
wässerränder. 

 
noch 2.3 

 
21. das Wurzelwerk oder die Rinde zu beschädigen, Bäume aufzuasten oder 

Zweige abzubrechen, 
 

 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

22. den Waldsaum und/oder -mantel zu beeinträchtigen, zu beschädigen oder 
zu beseitigen, 

 
23. Bäume und Gehölze durch Veränderung des Grundwasserspiegels oder 

des Wasserhaushaltes zu schädigen oder zu beeinträchtigen. 
 
 
II. Naturdenkmale wie Gewässer, Feuchtgebiete und dergleichen 
 
 
24. alle Maßnahmen, die dazu führen, die Standortgrundlagen oder die 

Standortbedingungen zu verändern 
 
25. zu lagern, Feuer zu machen oder Hunde frei laufen zu lassen, 
 
26. die Gewässer zu befahren, darin zu baden oder zu tauchen, 
 
27. Fahrzeuge zu waschen, 
 
28. die Fischerei auszuüben, 
 
29. Düngemittel anzuwenden und zu lagern sowie Pflanzenbehandlungsmittel 

anzuwenden, 
 
30. Entwässerungs- oder andere, den Wasserhaushalt verändernde Maß-

nahmen durchzuführen, 
 
31. Gewässer- und Ufervegetation zu beeinträchtigen, zu beschädigen oder  

zu beseitigen, 
 
32. Bäume, Sträucher, sonstige Pflanzen und Tiere einzubringen. 
 

  
Unberührt bleiben: 
 
 
1. im Rahmen des Landschaftsplans festgesetzte bzw. von der Unteren 

Landschaftsbehörde angeordnete oder genehmigte Maßnahmen zur Pfle-

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

ge, Sicherung oder Entwicklung eines besonders geschützten Teiles von 
Natur und Landschaft, 

 
 
2. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbar drohen-

den Gefahr; sie sind der Unteren Landschaftsbehörde nachträglich unver-
züglich anzuzeigen, 

 
 
3. die vor Inkrafttreten dieses Landschaftsplanes rechtmäßig ausgeübten 

Nutzungen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang, soweit sie 
dem Schutzzweck, den näheren Bestimmungen oder anderen Festsetzun-
gen dieses Landschaftsplanes nicht entgegenstehen. 

 
 
 
Geboten ist: 
 
 Abgängige, unheilbar geschädigte oder entfernte Naturdenkmale - nach 

Möglichkeit am selben Ort - zu ersetzen. 
 
       Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind im Benehmen mit der Land-

schaftsbehörde festzulegen. 
 
 
 
       Für jedes einzelne festgesetzte Naturdenkmal ist/sind die zusätzlich gel-

tende(n) Verbotsgruppe(n) I und II aufgeführt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierzu zählt auch die Sicherung und betriebstechnische 
Überwachung der bestehenden Anlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da bei den genannten Maßnahmen die Interessen des 
Natur- und Artenschutzes berührt werden, ist eine Betei-
ligung der Unteren Landschaftsbehörde erforderlich. 

 
noch 2.3 

 
Die zusätzlichen Verbote der Gruppe I gelten für alle Festsetzungen. 
 
Für die Festsetzungen 2.3-26, 2.3-38, 2.3-39 und 2.3-52 gelten die zusätzli-
chen Verbote der Gruppen I und II. 
 
 
 

 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Af 
2.3-1 
 
Ag 
2.3-2 
 
BdCd 
2.3-3 
 
Bd 

 
1 Stieleiche 
 
 
1 Stieleiche 
 
 
Kastanienallee (ca. 100 Exemplare) 
 
 

 
an der Nordseite der Fischteichanlage bei Oberölbach 
im Ölbachtal 
 
am Ölbach südlich von Bruck 
 
 
entlang der Wupper zwischen der Düsseldorfer Straße 
und der Bonner Straße 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

2.3-4 
 
Bd 
2.3-5 
 
Be 
2.3-6 
 
 
 
 
Be 
2.3-7 
 
Be 
2.3-8 
 
Bf 
2.3-9 
 
Bf 
2.3-10 
 
Bf 
2.3-11 
 

1 Platane 
 
 
1 Blutbuche                                                                                                     
 
 
Lindenallee 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten, 
- die Pflege der Kopflinden: 
 
 
1 Stieleiche                                                                                                      
 
 
1 Stieleiche 
 
 
3 Blutbuchen 
 
 
1 Mammutbaum  
 
 
1 Hemlockstanne 

„Auf dem Frankenberg“ 
 
 
„Auf dem Frankenberg“ 
 
 
„Am Weiher“ 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.5-2 
 
 
in der Wupperaue in Höhe der Schule an der Haus-
Vorster-Straße 
 
am nördlichen Ortsrand von Imbach, oberhalb der Stra-
ßenböschung der Wuppertalstraße 
 
Grundstück an der Burscheider Straße in Höhe des 
Friedhofes 
 
Grundstück an der Burscheider Straße in Höhe des 
Friedhofes 
 
Grundstück an der Burscheider Straße in Höhe des 
Friedhofes 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Bf 
2.3-12 
 
Bf 
2.3-13 
 
Bf 
2.3-14 
Bf 
2.3-15 
Bf 
2.3-16 
Bf 
2.3-17 
 
Bd 
2.3-18 
 
Bg 
2.3-19 
 
Bg 
2.3-20 
 
Cb 
2.3-21 
 
Cb 
2.3-22 
 
Cb 
2.3-23 
 
Cb 
2.3-24 

 
1 Hängebuche 
 
 
2 Blutbuchen 
 
 
1 Stieleiche                                                                                                   
 
1 Nussbaum 
 
1 Esche (mehrst.)                                                                                                    
 
1 Stieleiche                                                                                                    
  
 
1 Linde                                                                                                                     
 
 
1 Stieleiche                                                                                                              
 
 
1 Stieleiche                                                                                
 
 
3 Linden                                                                          
 
 
1 Buche                                                           
 
 
1 Kastanie 
  
 
1 Kastanie 
 

Grundstück an der Burscheider Straße in Höhe des 
Friedhofes 
 
Grundstück an der Burscheider Straße in Höhe des 
Friedhofes 
 
 
nördlich von Unterölbach 
 
bei Schmittenhäuschen 
 
auf einer Ackerböschung im Osten von Hüscheid 
 
an der Nordseite des Höhenweges im Südosten der 
Grunder Mühle 
 
im Südosten von Romberg  
 
 
an der Nordseite des Höhenweges westlich von Groß-
hamberg 
                  
auf einer Grünlandfläche im Osthang des Hamberger 
Bachtals 
 
in der Weinhäuserstraße 
 
 
in einem Gartengrundstück an der Langenfelder Straße 
 
 
in einem Gartengrundstück an der Langenfelder Straße 
 
 
„In den Dehlen“ 

Cb 
2.3-25 

 
Lindenreihe 

 
an der Wiesenstraße bei Hitdorf 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Ccd 
2.3-26 
 
 
 
 
Cd 
2.3-27 
 
Cc 
2.3-28 
 
Cd 
2.3-29 
 
Cd 
2.3-30 
 
Cd 
2.3-31 
 
Cd 
2.3-32 
 
Cd 
2.3-33 
 
Cd 
2.3-34 
 
Cf 
2.3-35 
 

 
 
kleine Kiesgrube 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
- die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vorzunehmen. 
 
2 Esskastanien                                                                                               
2 Platanen 
 
 
Esskastanienreihe (10 Exemplare, 1 Baum stark beschädigt) 
 
 
1 Stieleiche 
 
 
2 Buchen 
 
 
1 Buche 
 
 
2 Platanen 
 
 
1 Eibe 
 
 
1 Stieleiche 
 
 
1 Buche 
 

 
 
ehemalige Kiesgrube westlich des Pescher Busches 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-12 und 5.3-7 
 
im Osten des ehemaligen Hauses Wambach 
 
 
am Fuß des Wupperhangs im Süden des ehemaligen 
Hauses Wambach 
 
 
in der Wupperschleife im Nordwesten von Bürrig 
 
 
im Erweiterungsgelände des Friedhofes Reuschenberg 
 
 
im Erweiterungsgelände des Friedhofes Reuschenberg 
 
 
auf der Ostseite des Gutes Reuschenberg 
 
 
nordöstlich des Gutes Reuschenberg 
 
 
im Friedhof Reuschenberg 
 
 
östlich der Fabrik Neukronenberg 

Cf 
2.3-36 
 
Cf 

 
Maurinusquelle 
 
 

 
im Wiehbachtal in Höhe des Hummelweges 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

2.3-37 
 
Cf 
2.3-38 
 
Cf 
2.3-39 
 
Cf 
2.3-40 
 
Cg 
2.3-41 
 
Cg 
2.3-42 
 
Cg 
2.3-43 
 
Cg 
2.3-44 
 
Cg 
2.3-45 
 
CDg 
2.3-46 
 
Ch 
2.3-47 
 

1 Stieleiche 
 
 
wassergefüllter Bombentrichter 
 
 
wassergefüllter Bombentrichter 
 
 
Findlingsblock „Teufelsstein“ 
 
 
Baumgruppe aus  2 Stieleichen 
                       und 1 Esche 
 
1 Stieleiche                                                                                                          
 
 
1 Kastanie                                                                                          
 
 
1 Blutbuche 
 
 
5 Stieleichen                                                                                                 
 
 
Baumreihe, 8 Stieleichen 
 
 
1 Stieleiche 

im Nordhang des Wiehbachtals nördlich der Lehner 
Mühle 
 
 
im Bürgerbusch, östlich der Jacob-Fröhlen-Straße 
 
 
im Bürgerbusch, östlich des Holzer Weges 
 
 
im Bürgerbusch 
 
 
im Südhang des Wiehbachtals südlich der Tennisplätze 
 
im oberen Seitental des Wiembachs westlich von Spor-
renberg 
 
 
im Köttershof 
 
 
im Friedhof Steinbüchel 
  
 
auf einer Hangkante im Süden des Friedhofs Steinbü-
chel 
 
am Hangfuß auf einer Grünlandfläche im Süden von 
Steinbüchel 
 
am Siefenberg östlich der Hirzenberger Mühle 

 
Ch 
2.3-48 
 
Ch 
2.3-49 

 
2 Linden 
 
 
1 Stieleiche 
 

 
an einem Feldkreuz südwestlich von Ropenstall 
 
 
im Heidberger Bachtal westlich von Heidberg 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Dde 
2.3-50 
 
Df 
2.3-51 
 
Df 
2.3-52 
 
Df 
2.3-53 
 
Df 
2.3-54 
 
Df 
2.3-55 
 
Df 
2.3-56 
 
Df 
2.3-57 
 
Df 
2.3-58 
 
Df 
2.3-59 

 
Allee bzw. Baumreihe aus Platanen 
 
 
1 Platane 
 
 
wassergefüllter Bombentrichter 
 
 
1 Rotbuche 
 
 
1 Blutbuche 
 
 
1 Blutbuche 
 
 
1 Platane 
 
 
1 Sommerlinde 
 
 
1 Blutbuche 
 
 
1 Platane 

 
an der Dhünn zwischen der Bahnlinie und der Bismarck-
straße 
 
am Wanderweg nach Alkenrath an der Dhünn 
 
 
im Bürgerbusch nördlich der A 1 
 
 
südlich der Gezelinkapelle 
 
 
Parkanlage des Schlosses Morsbroich 
 
 
Parkanlage des Schlosses Morsbroich 
 
 
Parkanlage des Schlosses Morsbroich  
 
 
Parkanlage des Schlosses Morsbroich 
 
 
Parkanlage des Schlosses Morsbroich 
 
 
Parkanlage des Schlosses Morsbroich 

Df 
2.3-60 
 
Df 
2.3-61 
 
Dg 
2.3-62 

1 Rotbuche 
 
 
1 Rosskastanie 
 
 
1 Stieleiche 
 

Parkanlage des Schlosses Morsbroich 
 
 
Parkanlage des Schlosses Morsbroich 
 
 
auf einer Grünfläche im südlichen Seitental zum Drie-
scher Bach 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Dg 
2.3-63 
 
Dg 
2.3-64 
 
Ed 
2.3-65 
 
Ed 
2.3-66 
 
Ed 
2.3-67 
 
 
 
 
 
Ef 
2.3-68 
 
Ef 
2.3-69 
 
Ef  
2.3-70 

 
1 Stieleiche 
 
 
2 Linden 
 
 
1 Rotbuche 
 
 
2 Rosskastanien 
 
 
1 Rotbuche                                                                                                    
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
- die Pflege - und  Entwicklungsmaßnahme vorzunehmen 
 
 
1Blutubuche 
 
 
3 Platanen 
 
 
2 Blutbuchen 

 
auf einer Grünfläche nördlich der Wilmersdorfer Straße 
 
 
an dem Feldkreuz Bohofsweg/Wilmersdorfer Straße 
 
 
im Stadtpark 
 
 
Im Stadtpark 
 
 
Im Stadtpark 
 
 
 
Festgesetzt unter der Ziffer 5.8-41 
 
 
Wuppermannpark westl. der Mülheimer Straße 
 
 
Wuppermannpark westl. der Mülheimer Straße 
 
 
Wuppermannpark westl. der Mülheimer Straße 

 
Ef 
2.3-71 
 
Ef 
2.3-72 
 
Ef 
2.3-73 
 

 
1 Kastanie 
 
 
1 Platane 
 
 
2 Platanen 
 
 

 
Wuppermannpark östl. der Mülheimer Straße 
 
 
Wuppermannpark östl. der Mülheimer Straße 
 
 
Wuppermannpark östl. der Mülheimer Straße  
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Ef 
2.3-74 
 
Ef 
2.3.75 
 
Ef 
2.3-76 
 
Ef 
2.3-77 
 
Ef 
2.3-78 
 
Eg 
2.3-79 
 
Eg 
2.3-80 
 
 
 
 
 
 

1 Rotbuche 
 
 
1 Rotbuche 
 
 
Baumgruppe aus 3 Blutbuchen, 2 Roteichen und 1 Kastanie 
 
 
1 Ahorn 
 
 
3 Kastanien 
 
 
1 Stieleiche 
 
 
1 Kastanie                                                                                       

Wuppermannpark östl. der Mülheimer Straße  
 
 
Wuppermannpark östl. der Mülheimer Straße 
 
 
Wuppermannpark östl. der Mülheimer Straße 
 
 
in einem Garten östlich des Hornpottweges in Manfort 
  
 
in einem Garten westlich des Hornpottweges in Manfort 
 
 
am Dhünnwehr östlich von Freudenthal 
 
 
im Hummelsheimer Hof 

 
2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 23 LG) 
 
Aufgrund der §§ 19 und 23 LG in Verbindung mit dem § 34 Abs. 4 LG ist fest-
gesetzt: 
 
Die im Folgenden näher bezeichneten und in der Entwicklungs- und Festset-
zungskarte in ihrer Lage bzw. in ihren Grenzen festgesetzten Teile von Natur 
und Landschaft sind geschützte Landschaftsbestandteile. 
 
 
 

 
 
 
Der Festsetzung als geschützter Landschaftsbestandteil 
liegt in der Regel die Bewertung als hervorragende 
Baumgruppe, -reihe, Alles bzw. hervorragender Einzel-
baum, Tümpel oder dgl. zugrunde (vgl. Grundlagenkarte 
II b) oder die Bewertung als schutzwürdiges Gebiet (vgl. 
Grundlagenkarte II a und Biotopkataster NW). 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schutzzwecke für alle geschützten Landschaftsbestandteile gemäß § 23 
Buchst. a LG NW 
 
Zusätzliche Schutzzwecke für die geschützten Landschaftsbestandteile mit den 
Ziffern 2.4-1, 2.4-9, 2.4-16. 2.4-19, 2.4-20, 2.4.-24, 2.4-26, 2.4-29 und 2.4-30 
gemäß § 23 Buchst. b LG NW 
 
 
 
 
 
Nach § 34 Abs. 4 LG sind die Beseitigung eines geschützten Landschaftsbe-
standteils sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung des geschützten Landschaftsbestandteils führen können, nach 
Maßgabe näherer Bestimmungen im Landschaftsplan verboten. 
 
 
 
 
1. Bauliche Anlagen, Verkehrsanlagen mit Nebenanlagen, am Ufer oder auf 
dem Grund eines Gewässers verankerte Fischzuchtanlagen, Wohn- und 
Hausboote sowie Anlagen, die der Aufsicht der Bergbehörde unterliegen, zu 
errichten oder bestehende bauliche Anlagen zu ändern oder deren Nutzung zu 
ändern, auch wenn sie keiner Genehmigung oder Anzeige bedürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schutzzwecke gemäß § 23 LG: 
 
a) Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts, 
 
b) Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und 
Landschaftsbildes  
    oder 
 
c) Abwehr schädlicher Einwirkungen 
 
Die Möglichkeit, dass den Verboten und Geboten der 
geschützten Landschaftsbestandteile oder grundsätzlich 
von den Regelungen des Landschaftsplans schlechthin 
Befreiungen erteilt werden können, regelt § 69 LG. Vor-
sätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Verbote 
dieser Festsetzung können nach § 70 (Ordnungswidrig-
keit) und § 71 (Geldbußen) geahndet werden. 
 
Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene,  
aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte Anlagen. 
 Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht auch 
 dann, wenn die Anlage durch 
 
  
eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten 
Bahnen begrenzt bewegliche ist oder wenn die Anlage 
nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, ü-
berwiegend ortsfest benutzt zu werden. Anschüttungen, 
Abgrabungen, Lager- und Ausstellungsplätze, Dauer-
camping- und Dauerzeltplätze sowie künstliche Hohl-
räume unterhalb der Erdoberfläche gelten als bauliche 
Anlagen. Bauliche Anlagen sind insbesondere auch: 
 
a) Landungs-, Boots- und Angelstege 
 
b) Sport- und Spielplätze, 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Ober- oder unterirdische Versorgungsleitungen (Frei- oder Rohrleitungen) 

sowie Drainagen zu bauen oder zu ändern. 
 
3.  Werbeanlagen oder –mittel sowie Schilder oder Beschriftungen auf Dauer 

zu errichten, anzubringen oder zu ändern, soweit sie nicht ausschließlich 
auf die Schutzausweisung hinweisen, als Ortshinweise oder Warntafel die-
nen oder sich auf den Verkehr beziehen, 

 
4.  Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautomaten aufzustel-

len, 
 
5.  Zelte, Wohnwagen oder ähnliche, dem dauernden oder zeitweiligen Aufent-

halt von Menschen dienende Anlagen aufzustellen bzw. abzustellen, 
 
6.  Straßen, Wege oder Stellenpläne zu errichten, 
 
 
 
7.  mit Kraftfahrzeugen außerhalb der Fahrwege, Park- oder Stellplätze und 

Hofräume zu fahren und diese dort abzustellen, 
 
8.  Verfüllungen oder Ausschachtungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 

auf andere Weise zu verändern, 
 
9. Fischteiche anzulegen oder die Gestalt einschl. Querschnitt fließender oder 

stehender Gewässer zu ändern oder diese zu zerstören, 
 
 
10.  landschaftsfremde Stoffe oder Gegenstände, insbesondere feste oder flüs-

sige Abfallstoffe, Schutt oder Altmaterial an anderen als den dafür mit Ge-
nehmigung oder behördlicher Zustimmung zugelassenen Plätzen wegzu-
werfen, abzuladen oder zu lagern. 

 

c) Zäune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen her-
gestellte Einfriedungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelte aufzuschlagen und Wohnwagen aufzustellen sind 
Ordnungswidrigkeiten gemäß § 70 Abs. 2 LG. 
 
 
 
 
 
Ordnungswidrigkeit gemäß § 70 Abs. 2 LG. 
 
 
 
 
 
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind vom Verbot 
nicht erfasst. Sie sind jedoch im Einzelfall im Benehmen 
mit der Wasserbehörde festzulegen. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Haus-, Gewerbe-, Straßen-, Industrieabwässer, Gülle, Silageabwässer oder 

andere, gewässerverschmutzende Stoffe, z. B. Düngemittel, einzuleiten o-
der oberflächlich abzuleiten, 

 
 
12. wildlebende Tiere zu fangen oder zu töten, ihnen nachzustellen, sie zu be-

ruhigen, zu ihrem Fang geeignete Maßnahmen oder Vorrichtungen durch-
zuführen bzw. anzubringen sowie Raupen, Larven, Eier oder Nester oder 
sonstige Brut- und Wohnstätten zu entfernen oder zu beschädigen. 

 
 
13. Hecken-, Feld- oder Ufergehölze, Einzelbäume, Baumgruppen oder –reihen 

gänzlich oder teilweise zu beseitigen oder zu beschädigen, 
 
 
 
14. Wald- oder Forstflächen zu beweiden, 
 
 
 
15. die Erstaufforderung von Wiesentälern oder anderen für das Landschafts-

bild oder den Naturhaushalt bedeutsamen Flächen sowie das Anlegen von 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Baumschulkulturen, 

 
 
16. Quellen oder Gewässerränder einschl. des Bewuchses zu zerstören, zu 
beschädigen oder auf andere Art zu beeinträchtigen. 
 
 
Über die vorgenannten Verbote hinaus ist zusätzlich insbesondere verboten für 
 

- I.  geschützte Landschaftsbestandteile wie Einzelbäume, Baumgruppen, 
Baumreihen, Alleen, Gehölzgruppen oder  

 –streifen, Hecken, Wäldchen und dgl.: 
 
 
17. die Flächen unter der Baumkrone (Kronenbereich) bzw. im Traufenbereich 

 
Befreiungen richten sich nach § 69 Abs. 1 LG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Beschädigung gilt auch das Beschädigen des Wur-
zelwerks oder der Rinde, das Ausasten oder das Abbre-
chen von Zweigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierzu zählt auch das Beweiden der Quellen und Ge-
wässerränder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oder Teile davon mit Asphalt, Beton oder einer anderen wasserundurchläs-
sigen Decke zu befestigen sowie den Boden im Kronen-/Traufbereich zu 
verdichten, 

 
18. im Kronen-/Traufbereich Salze oder Chemikalien einschließlich Pflanzen-

schutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel zu streuen oder zu spritzen, 
 
19. Düngemittel zu lagern, 
 
20. an bzw. in unmittelbare Nähe des Landschaftsbestandteils Feuer zu ma-

chen, 
 
21. des Wurzelwerk oder die Rinde zu beschädigen, Zweige aufzuasten oder 

abzubrechen oder das Abbrechen von Zweigen zu beschädigen, 
 
22. den Waldsaum und/oder Mantel zu beeinträchtigen, zu beschädigen oder 

zu beseitigen. 
 
 
23. Bäume und Gehölze durch Veränderung des Grundwasserspiegels oder 

des Wasserhaushaltes zu schädigen oder zu beeinträchtigen, 
 
- II.  geschützte Landschaftsbestandteile wie Gewässer, Feuchtgebiete und 
dgl.: 
 
24. alle Maßnahmen, die dazu führen, die Standortgrundlagen oder die Stand-

ortbedingungen zu verändern, 
 
25. zu lagern, Feuer zu machen und Hände frei laufen zu lassen, 
 
26. das Gewässer zu befahren, darin zu baden oder zu tauchen, 
 
27.  Fahrzeuge zu waschen, 
 
28. die Fischerei auszuüben, 
 
29. Düngemittel anzuwenden und zu lagern sowie Pflanzenbehandlungsmittel 

anzuwenden, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. Entwässerungs- oder andere, den Wasserhaushalt verändernde Maßnah-

men durchzuführen, 
 
31. Gewässer- und Ufervegetation zu beeinträchtigen, zu beschädigen oder zu 

beseitigen, 
 
 
32. Bäume, Sträucher, sonstige Pflanzen und Tiere einzubringen, 
 
- III. geschützte Landschaftsbestandteile wie Böschungen, Hohlwege, 

Dämme und sonstige geologische, morphologische oder kulturhistori-
sche bedeutsame Elemente; Gras-, Kräuter- und Staudenfluren und 
dgl.: 

 
 
 
33. alle Maßnahmen, die dazu führen, die Standortgrundlagen oder die Stand-

ort Bedingungen zu verändern, 
 
 
34. zu lagern und Feuer zu machen, 
 
 
35. Düngemittel zu lagern, anzuwenden sowie Silagemieten anzulegen, 
 
 
36. Bäume, Sträucher, sonstige Pflanzen oder Tiere einzubringen. 
 
In bestimmten Gebieten erstreckt sich der Schutz auf den gesamten Bestand 
an Landschaftsbestandteilen wie Wäldchen, Einzelbäume, Baumgruppen, 
Obstbäume, Hecken, Gewässer, Böschungen. 
(Ziffern 2.4-5, 2.4-19 und 2.4-27) 
 
 
Unberührt bleiben: 
 
1. im Rahmen des Landschaftsplans festgesetzte bzw. von der unteren Land-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schaftsbehörde angeordnete oder genehmigte Maßnahme zur Pflege, Si-
cherung oder Entwicklung eines besonders geschützten Teiles von Natur 
und Landschaft, 

 
2. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbar drohenden 

Gefahr; sie sind der unteren Landschaftsbehörde nachträglich unverzüglich 
anzuzeigen, 

 
3. die vor Inkrafttreten dieses Landschaftsplans rechtmäßig ausgeübten Nut-

zungen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang, soweit sie dem 
Schutzzweck, den näheren Bestimmungen oder anderen Festsetzungen 
dieses Landschaftsplans nicht entgegenstehen. 

 
 
 
Geboten ist: 
 
  Abhängige, unheilbare geschädigte oder entfernte geschützte Land-

schaftsbestandteile – nach Möglichkeit am selben Ort – zu ersetzen, 
 
  Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind im Benehmen mit der 

Landschaftsbehörde festzulegen. 
 
 
 
Für jeden einzelnen festgesetzten geschützten Landschaftsbestandteil sind die 
zusätzlich geltende(n) Verbotsgruppe(n), I., II. und/oder III. aufgeführt. 
 
Die zusätzlichen Verbote der Gruppe I gelten für die Festsetzung 2.4-2 bis 2.4-
8, 2.4-10 bis -14 und 2.4-24. 
 
Für die Festsetzungen 2.4-9, -15, -18, -21, -25, -27 und 2.4-30 gelten die zu-
sätzlichen Verbote der Gruppe II. 
 
Für die Festsetzungen 2.4-1, 2.4-16, -19. -29 und -31 gelten die zusätzlichen 
Verbote der Gruppe I und III. 
 
Für die Festsetzungen 2.4-20, -22 und -23 gelten die zusätzlichen Verbote der 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hierzu zählt auch die Sicherung und betriebstechnische 
Überwachung der bestehenden Anlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da bei den genannten Maßnahmen die Interessen des 
Natur- und Artenschutzes berührt werden, ist eine Betei-
ligung der unteren Landschaftsbehörde erforderlich. 
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Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af 
2.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
Bf 
2.4-2 
 
 
Bb 
2.4-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppe III. 
 
Für die Festsetzung 2.4-26 gelten die zusätzlichen Verbote der Gruppen II und 
III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hohlweg 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- die Pflegemaßnahmen vorzunehmen. 
 
 
 
1 Stieleiche  
 
 
 
Laubwäldchen                                                 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich verboten: 
 
- Kahlschläge zu betreiben, 
 
- Wiederaufforstung mit anderen als bodenständigen Gehölzen vorzunehmen. 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten : 
 
- eine ausschließlich einzelstammweise Entnahme der Laubholzbestände   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbindungen zwischen der Burscheider Straße und der 
Teichanlage im Ölbachtal. 
 
 
 
Festgesetzt unter der Ziffer 5.5-1 
 
 
 
auf einer Böschung westlich von Hüscheid 
 
 
 
in der Niederterasse südlich von Schloß Laach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
festgesetzt  unter der  Ziffer 4.5 – 10 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
Be 
2.4-4 
 
 
Bf 
2.4-5 
 
 
Bf 
2.4-6 
 
Bf 
2.4-7 
 
Bf 
2.4-8 
 
Bg 
2.4-9 
 
Cb 
2.4-10 
 
Cb 
2.4-11 
 
Cb 
2.4-12 
 

  vorzunehmen 
 
 
1 Stieleiche 
 
 
 
Garten mit hervorragendem Baumbestand 
 
 
 
 
2 Hainbuchen 
 
 
1 Stieleiche 
 
 
2 Walnussbäume 
 
 
Feuchtgebiet 
 
 
1 Linde 
 
 
1 Linde 
 
 
Laubwald 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzwecks ist zusätzlich verboten: 
 
- Kahlschläge zu betreiben, 
 
- Wiederaufforstungen mit anderen als bodenständigen Gehölzen 
  vorzunehmen 

 
 
 
im Wiehbachtal nordöstlich des Strandbades 
 
 
 
an der Burscheider Straße in Höhe des Friedhofs 
Einzelne Bäume sind als Naturdenkmale unter den Zif-
fern 2.3-9 bis -13 festgesetzt. 
 
 
auf einer Grundstücksgrenze nördlich von Unterölbach 
 
 
auf der Oberkante es Bahndammes westlich von Unter-
ölbach 
 
bei Klaashäuschen nördlich von Biesenbach 
 
 
im Hamberger Bachtal bei Klief 
 
 
an der Langenfelder Straße 
 
 
Nördlich des Altenhofs, nordöstlich von Hitdorf 
 
 
„In den Dehlen“ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- eine gruppenweise Entnahme der Laubholzbestände  
  vorzunehmen. 
 
- Tot- und Altholz in Einzelfällen zu belassen 
 

 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 4.5-27 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-11 

 
Cc 
2.4-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cd 
2.4-14  
 
Cd 
2.4-16 
 
Cd 
2.4-16 
 
 Cg 
2.4-18 
 
 
 

 
 
Laubwäldchen 
 
 
Zur Erleichterung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich verboten: 
 
- Kahlschlag zu betreiben, 
 
- Wiederaufforstung mit anderen als bodenständigen Gehölzen vorzunehmen. 
  Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- eine ausschließliche Einzelstammweise Entnahme der Laubholzbestände  
  durchzuführen. 
 
 
 
Lindengruppe 
 
 
Tümpel 
 
 
bewaldete Hänge und Ruderalflächen 
 
 
Teich 
 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 

 
 
in der Niederterrasse westlich der A 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 4.5-28 
 
 
 
 
an der Westseite des Gutes Reuschenberg 
 
 
bei Gut Reuschenberg 
 
 
westlich von Opladen an der A 3 
 
 
in einer Grünlandmulde südlich von Lützenkirchen am 
Hufer Weg 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
Cg 
2.4-19 

 
- die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen vorzunehmen. 
 
 
Obstbaumbestände und Hochstaudenflur 
 

 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-25 
 
 
am Ortsrand von Steinbüchel-Lichtenburg 

noch  
Cg 
2.4-19 
 
 
 
De 
2.4-20 
 
 
 
 
Dg 
2.4-21 
 
 Dg 
2.4-22 
 
 
 
 
Dg 
2.4-23 
 
 
 
 
 
 
Dg 
2.4-24 
 

 
Unberührt bleibt zusätzlich: 
 
- die bisherige Nutzung der Obstbäume (Pflegeschnitt und Ernte) 
 
 
Uferbereich mit Kiesgrubenstellwand 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen vorzunehmen. 
 
 
Feuchtgebiet 
 
 
Hochstaudenflur 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- die Pflegemaßnahme vorzunehmen. 
 
 
Hochstaudenflur 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten. 
 
- Die Pflegemaßnahme vorzunehmen. 
 
Obstwiese 
Unberührt bleibt zusätzlich: 
 

 
 
 
 
 
 
Kiesgrube im südöstlichen Bereich der Tageserholungs-
anlage „Silbersee“ 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-35 
 
 
im Ophover Mühlenbachtal östlich des Ophover Teiches 
 
 
im Leimbachtal nördlich von Neuenhaus 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.5-12 
 
 
im Leimbachtal westlich von Neuenhaus 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.5-11 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Dh 
2.4-25 

- die bisherige Nutzung der Obstbäume (Pflegeschnitt und Ernte)  
 
Tümpel 
 

nordöstlich des Faßbacherhofes 
 
im Engstenberger Bachtal 

Dh 
2.4-26 
 
 
 
 
 
 
Ee 
2.4-27 
 
 
 
 
 
 
Ef 
2.4-29 
 
 
 
 
 
 
Eg 
2.4-30 
 
 
 
 
 
 
 
Fd 

 
Quellenbereich der Horkenbaches 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen vorzunehmen. 
 
 
 
Feuchtgebiet 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- einen Entwicklungs- und Pflegeplan in Abstimmung mit der ULB zu erstellen. 
 
 
 
Verwilderter Hohlweg 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vorzunehmen. 
 
 
 
Feuchtgebiet „Leimbacher Bruch“ 
 
Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist geboten: 
 
- die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen vorzunehmen. 
 
 
 
 

 
südwestlich von Engstenberg 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-42 
 
 
 
ehem. Kiesgrube Sonneck am Südring 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-49 
 
 
 
östlich der Dynamit Nobel AG 
 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.5-16 und 5.3-10 
 
 
 
im Revier Scherfenbrand auf der Westseite „Am Scher-
fenbrand“ 
 
 
festgesetzt unter der Ziffer 5.8-48 
 
 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

2.4-31 
 

verbuschte Brache 
 

östlich der Bahnlinie Köln-Düsseldorf, 

 
3. 
 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af 
3.1-1 
 
Be 
3.1-2 
 
 Be 
3.1-3 
 
Bf 
3.1-4 
 
Bf 
3.1-5 
 
Bf 
3.1-6 
 
Cc 
3.1-7 

 
Zweckbestimmung für Brachflächen (§ 24 LG) 
 
Nach § 34 Abs. 6 LG sind Nutzungen der Flächen, die folgenden Festsetzun-
gen widersprechen, verboten. 
 
 
Natürliche Entwicklung (§ 24 Abs. 1 Buchst. a LG) 
 
Aufgrund § 24 Abs. 1 Buchst. a LG ist festgesetzt: 
 
Die im Folgenden aufgeführten und in der Entwicklungs- und Festsetzungskar-
te in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Brachflächen sind der natürlichen 
Entwicklung zu überlassen. 
 
 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Befreiungen richten sich nach § 69 Abs. 1 LG. Zuwider-
handlungen werden gemäß § 70 Abs. 1 Nr. 3 LG in Ver-
bindung mit § 71 LG als Ordnungswidrigkeit geahndet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unterhalb der bewaldeten Ackerterrassenkante von Neu-
enkamp 
 
in der Wupperschleife südlich der Bahnlinie Opladen-
Hilden 
 
 
im Westen der Fabrik am Mühlenberger Knechtsgraben 
 
 
im Klingengraben 
 
 
im Ölbachtal westlich von Atzlenbach 
 
 
im Ölbachtal nordöstlich von Atzlenbach 
 
 
in der Wupperaue östlich des ehem. Hauses Wambach 
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Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Cd 
3.1-8 
 
Cf 
3.1-9 
 
Cg 
3.1-10 
 
Ch 
3.1-11 
 
Dd 
3.1-12 
 
Eg 
3.1-13 
 
Eg 
3.1-14 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
Bewirtschaftung oder Pflege (§ 24 Abs. 1 Buchst. b LG) 
 
Aufgrund § 24 Abs. 1 Buchst. b LG ist festgesetzt: 
 
Die nachfolgenden aufgeführten und in der Entwicklungs- und Festsetzungs-
karte in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Brachflächen sind zu pflegen: 
 
Es ist in jedem Einzelfall von der Durchführung der Maßnahme zu überprüfen, 
ob diese im vorgesehenen Umfang sinnvoll erscheint. Die Flächen sind hin-
sichtlich ihres Pflanzeninventars als Kontrolle für die beabsichtigte Entwicklung 
der Brachflächen alle zwei Jahre nach pflanzensoziologischen Gesichtspunk-
ten aufzunehmen. 
 

 
 
ehem. Abgrabungsfläche südlich der Solinger Straße 
 
 
im NSG „Wiembachaue“ östlich der Fabrik Neukronen-
berg 
 
im Wiehbachtal östlich der Kapellenstraße 
 
 
im Heidberger Bachtal 
 
 
nördlich der Schule an der Albert-Einstein-Straße 
 
 
im Süden von Edelrath 
 
 
im Dhünntal südöstlich von Hummelsheim 
 
 
 
 
Die Entscheidung darüber, wer die Pflegemaßnahme 
durchzuführen hat, trifft die untere Landschaftsbehörde 
nach § 38 Abs. 3 LG. 
 
 
Je nach Erfolg sind weitere Pflegemaßnahmen abzulei-
ten.                                      

 
Af 

 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-

 
im Murbachtal nordöstlich des geplanten Gewerbegebie-



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

3.2-1 
 
AfBf 
3.2-3 
 
Be 
3.2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCe 
3.2-4 
 
 
Bf 
3.2-5 
 
 
 
Bf 
3.2-6 
 

gung der aufkommenden Gehölze 
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
2 Flächen 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
Bereiche, in denen sich Neophyten (Indisches Springkraut und Spitzblätteriger 
Knöterich) angesiedelt haben, sind bis zu deren endgültigem Verschwinden 
entsprechend häufiger zu mähen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
 
2 Flächen 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 

tes bei Pattscheid  
 
im NSG „Wupperhang mit Henkensiepen und Hüschei-
der-Bachtal“ 
 
in der Wupperschleife nördlich der Bahnlinie Opladen-
Hilden 
 
 
Erläuterung der Maßnahme: 
Die Maßnahme dient der Erhaltung der natürlichen Ar-
tenzusammensetzung heimischer Pflanzen. Bestimmte 
Eindringlinge fremder Länder nehmen z. T. bei uns  
überhand und verdrängt die heimische Flora. 
Das Indische Springkraut und der hochwüchsige Knöte-
rich „Polygonum cuspidatum“ sind mehrmals im Jahr zu 
mähen bzw. zu roden, wobei der 1. Schnitt unbedingt vor 
der Blüte erfolgen muss. Das Mähgut ist zu vernichten. 
Bezüglich des Knöterichs ist zu empfehlen, da sich die-
ser sowohl über Samen als auch Rhizome (Ausläufer) 
verbreitet, den Boden zu schälen. 
 
im Wiehbachtal östlich des Freibades 
 
 
 
im Ölbachtal südwestlich von Unterölbach 
 
 
 
 
im Ölbachtal südöstlich von Unterölbach 
 

 
Bf 
3.2-7 
 

 
3 Flächen 
jährlich Mahd der jeweils halben Gesamtfläche im Spätherbst, Abtransport des 
Mähgutes sowie Beseitigung der aufkommenden Gehölze 

 
im NSG „Sumpfgebiet im Ölbachtal“ 
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Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
Cb 
3.2-8 
 
 
Cf 
3.2-9 
 
Cf 
3.2-10 
 
Cg 
3.2-11 
 
Cg  
3.2-12 
 
Cg 
3.2-13 
 
Ch 
3.2-14 
 
Ch 
3.2-15 
 
Ch 
3.2-16 

 
Da die Vegetationsentwicklung sehr unbestimmt ist, ist die Erforderlichkeit der 
jährlichen Mahd durch die ULB (Untere Landschaftsbehörde) und die Natur-
schutzverbände zu überprüfen. 
 
 
Beseitigung des Gehölzanfluges alle 5 Jahre 
 
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
 
Beseitigung des Gehölzanfluges alle 3 bis 5 Jahre 
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze  
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 

 
 
 
 
 
ehem. Abgrabungsgelände an der Hitdorfer Straße 
Westseite der A 59 
 
 
Im NSG „Wiembachaue“ südöstlich der Fabrik Neukro-
nenberg 
 
 
im NSG „Wiembachaue“ südlich von Biesenbach 
 
östlich des Friedhofs Lützenkirchen 
 
 
im Kamper Bachtal westlich der A 1 
 
 
im Kamper Bachtal östlich der A 1 
 
 
im Köttersbachtal westlich der Hirzenberger Mühle 
 
 
im Hirzenberger Bachtal unterhalb des Zusammenflus-
ses von Heidelberger und Hirzenberger Bachs 
 
im Köttersbachtal östlich von Ropenstall 

 
Dc 
3.2-17 
 
 
Dc 

 
2 Flächen 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
abwechselnde einmalige Jahresmahd der halben Gesamtfläche im Spätherbst 

 
an der ehem. Wuppermündung 
 
 
 
in der Rheinaue nördlich der ehem. Wuppermannmün-



 

 

 
Planquadrat/ 
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Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

3.2-18 
 
Dc 
3.2-19 
 
Dc 
3.2-20 
 
De 
3.2-21 
 
 
Df 
3.2-22 
 
Dg 
3.2-23 
 
 
Eg 
3.2-24 
 
3.3 
 
 

und Abtransport des Mähgutes 
 
abwechselnde einmalige Jahresmahd der halben Gesamtfläche im Spätherbst 
und Abtransport der Mähgutes 
 
abwechselnde einmalige Jahresmahd der halben Gesamtfläche im Spätherbst 
und Abtransport des Mähgutes 
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
2 Flächen 
Mahd der Hochstaudenflure alle zwei Jahre im Spätherbst, Beseitigung der 
aufkommenden Gehölze sowie Mahd der Seggenwiesen nach Bedarf 
 
Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie Beseiti-
gung der aufkommenden Gehölze 
 
Anderweitige Sondernutzung (§ 24 Abs. 1 Buchst. b LG 
 
Aufgrund § 24 Abs. 1 Buchst. b LG ist festgestellt: 
 
Die im folgenden aufgeführten und in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte 
in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Brachflächen sind nach Maßgabe 
folgender Einzelfestsetzungen zu nutzen: 
 

dung 
 
In der Rheinaue nordwestlich der ehem. Wuppermün-
dung 
 
in der Wupperaue südlich des Rheindorfer Deiches 
 
 
in der Fixheide am Westrand des Bürgerbusches 
 
 
 
in der Außenanlage des Schlosses Morsbroich 
 
 
in NSG „Glöbuscher und Benscheider Wiesen“ 
 
 
 
im Dhünntal östlich von Hummelsheim 

 
Cg 
3.3-1 
 
 
 
 
 

 
Erstellen eines Grünordnungsplans, der folgendes berücksichtigt: 
 
- Einzelbeziehen des Feuchtgebietes in die geplante Grünzone 
 
- Anlage eines ökologisch vielfältigen Kleingewässers am West- rand des  

Feuchtgebietes 
 

 
Bei Lichtenburg 
Diese Fläche ist im Flächennutzungsplan als Grünfläche 
dargestellt. 
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Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
CDh 
3.3-2 
 
 
 
 
 
 
DcdEd 
3.3-3 
 
Dhg 
3.3-4 

- Beseitigung der aufkommenden Gehölze alle 5 Jahre 
 
- naturnahme Gestaltung des Baches im unteren Bereich 
 
 
 
- Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie   
    Beseitigung der aufkommenden Gehölze 

 
- Anlage von zwei ökologisch vielfältigen Kleingewässern 
 
 
 
 
Erstellen eines Grünordnungsplans, der folgendes berücksichtigt 
 
- Überlassung von 10 % der Fläche der natürlichen Entwicklung 
 
- extensive Pflege von 20 % der Wiesen (Park- und Liege-/Spielwiese) durch  
     zweimalige Mahd Ende Juli und  September/Oktober 
 
 
 
- Mahd alle zwei Jahre im Spätherbst, Abtransport des Mähgutes sowie  
    Beseitigung der aufkommenden Gehölze 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Im Leimbachtal südöstlich von Boddenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Zwischen der Albert-Einstein-Straße und der A 1 
diese Fläche ist im Flächennutzungsplan als Grünfläche 
dargestellt 
 
 
 
 
 
 
im Leimbachtal nördlich der Höfer Mühlen 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
Af 
4.1-2 
 
AfgBg 
4.1-3 
 
Ag 
4.1-4 
 
 
Ag 
4.1-5 
 
BCe 
4.1-6 
 
Bf 
4.1-7 
 

 
Besondere Festsetzungen für die forstliche Nutzung (§ 25 LG) 
 
Befreiungen richten sich nach § 69 Abs. 1 und 2 LG. Zuwiderhandlungen wer-
den gemäß § 70 Abs. 1 Nr. 4 und 5 LG in Verbindung mit § 71 als Ordnungs-
widrigkeit geahndet. 
 
 
 
Untersagung der Erstaufforstung 
 
Aufgrund § 25 Buchst. a LG ist festgesetzt: 
 
Auf den im Folgenden näher bezeichneten und in der Entwicklungs- und Fest-
setzungskarte in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Flächen ist de Erstauf-
forstung untersagt. 
 
 
Talwiese                                                         
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiesen (3 Flächen) 
 
 
 
Talwiese (2 Flächen)                                                                                              
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 

 
 
 
Auf § 35 Abs. 1 bis 3 LG wird hingewiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung schließt die Anlage und Entwicklung 
bachbegleitender Gehölze nicht aus. Die Festsetzung 
schließt die Anlage von Weihnachtsbaum- und 
Schmuckreisigkulturen ein. Künftig brachfallende Flä-
chen sind alle 1 – 3 Jahre zu mähen und das Mähgut 
abzufahren. 
 
im Murbachtal nördlich von Neuenkamp 
 
 
im Ölbachtal südlich von Bruck 
 
 
im Murbachtal westlich der Talsperre Diepental (zwei der 
drei Bereiche werden zz. als landwirtschaftliche Sonder-
kultur (Weihnachtsbaumkultur) genutzt) 
 
im Ölbachtal südöstlich und östlich vom Romberg 
 
 
im Wiehbachtal westlich des Strandbades 
 
 
im Ölbachtal „In den Stöckenwiesen“ 
 

Bf 
4.1-8 

Talwiese (2 Teilflächen) 
 

im Ölbachtal südwestlich von „Flabbenhäuschen“ 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Bf 
4.1-9 
 
Bf 
4.1-10  
 
Bg 
4.1-11 
 
Bg 
4.1-12 
 
Bg 
4.1-13 
 
Cf 
4.1-14 
 
Cf 
4.1-15 
 
Cfg 
4.1-16 
 
Cg 
4.1-17 
 
Cg 
4.1-18 
 
Cg 
4.1-19 
Cg 
4.1-20 

Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese (3Teilflächen)          
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 

im Ölbachtal zwischen Grund und Grunder Mühle 
 
 
im Ölbachtal zwischen Grunder Mühle und Unterölbach 
 
 
im Dierather Bachtal 
 
 
südwestlich von Romberg 
 
 
im Hamberger Bachtal nördlich (1) und südlich (2) der 
Fischteichanlage 
 
Im Wiehbachtal südlich von Biesenbach 
 
 
im Wiehbachtal zwischen dem Biesenbacher Weg und 
der Lehner Mühlen 
 
im Wiehbachtal östlich der Lehner Mühle 
 
 
im Wiehbachtal östlich der Kappellenstraße bis zur e-
hem. Pulvermühle 
 
im Mündungsbereich des Köttersbaches in den Wiem-
bach 
 
im Kamper Bachtal östlich des Hufer Wegs 
 
 
im Kötterbachtal zwischen  A 1 und Hirzenberg 

Ch 
4.1-21 
 
Ch 

Talwiese 
 
 
Talwiese 

im Hirzenberger Mühlenbachtal östlich der Hirzenberger 
Mühle 
 
südlich von Heidberg 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

4.1-22 
 
Ch 
4.1-23 
 
Ch 
4.1-24 
 
Ch 
4.1-25 
 
Ch 
4.1-26 
 
Ch 
4.1-27 
 
Ch 
4.1-28 
 
Ch 
4.1-29 
 
Dh 
4.1-30 
 
4.2 
 
 
4.3 
 

 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Talwiese 
 
 
Erstaufforstung mit Ausschluss bestimmter Baumarten  
(§ 25 Buchst. a LG) 
 
Beibehaltung des Bestandes mit Laubholz 
 
Aufgrund § 25 Buchst. b LG ist festgesetzt: 

 
 
im Köttersbachtal südöstlich der Hirzenberger Mühle 
 
 
im Köttersbachtal zwischen Ropenstall und Schnorren-
berg 
 
im Köttersbachtal südlich von Schnorrenberg 
 
 
im Köttersbachtal südlich von Schnorrenberg 
 
 
im Köttersbachtal östlich von Wüstenhof 
 
 
im Leimbachtal südlich von Gronenborn 
 
 
im NSG „Gronenborner Fischteiche“ 
 
 
zwischen Boddenberg und Höfen 
 
 
Keine Festsetzungen 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
4.3 
 
 
 
 
 
Af 
4.3-2 
 
Af 
4.3-3 
 
Af 
4.3-4 
 
Af 
4.3-5 
 
Afg 
4.3-6 
 
Afg 
4.3-7 
 
Ag 
4.3-8 
 
Ag 
4.3-9 
 
Bd 
4.3-10 
 
BCd 
4.3-11 
 

 
Die im folgenden aufgeführten und in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte 
in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Laubholzbeständen oder Bestände 
mit überwiegendem Laubholzanteil dürfen nicht in Nadelholzbestände oder 
Bestände mit überwiegendem Nadelholzanteil umgewandelt werden. 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                 
 
 
                                                  
 
 
                                                                                                                          
 
 
                                            
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
                                                                                                                                

 
Bei der Wiederaufforstung sollten bodenständige Baum-
arten verwendet werden. 
 
 
 
 
auf der Ackerterrassenböschung südöstlich von Neuen-
kamp 
 
im Murbachtal westlich von Neuenkamp 
 
 
im Murbachtal und Seitental östlich er Wietschermühle 
 
 
im Murbahtal westlich der Teichanlage an der Muhrgas-
se 
 
im Murbachtal östlich der Murhgasse 
 
 
im Ölbachtal südlich von Bruck 
 
 
im Murbachtal südwestlich von Rosenthal 
 
 
im Murbachtal südlich der Diepentalsperre 
 
 
östlich der Sandstraße in Höhe von Frischenberg 
 
 
im nördlichen Mühlengraben westlich der A 3 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Be 
4.3-12 
 
Be 
4.3-13 
 
Be 
4.3-14 
 
Be 
4.3-15 
 
Bf 
4.3-16 
 
Bf 
4.3-17 
 
Bf 
4.3-18 
 
Bf 
4.3-19  
 
Bf 
4.3-20 
 
Bf 
4.3-21 
 
Bf 
4.3-22 
 
Bg 
4.3-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                            
 
 

 
in der Wupperschleife südwestlich der Bahnlinie Opla-
den-Hilden 
 
in der Wupperschleife nordwestlich der Bahnlinie Opla-
den-Hilden 
 
am Osthang der Wupper in Höhe der Haus-Vorster-
Straße 
 
im Osten der Kläranlage „Am Mühlenberger Knechtsgra-
ben“ 
 
an Nord- und Südhang des Ölbachtals zwischen Grun-
dermühle und Fabrik Neukronenberg 
 
im Ölbachtal zwischen Atzlenbach und Grundermühle 
sowie südlich der Grundermühle 
 
im Ölbachtal zwischen Oberölbach und Grund 
 
 
im Biesenbachsiefen 
 
 
im Süden der „Schönen Aussicht“ zwischen der Höhen-
straße und „Am Sonnenhang“ 
 
südlich von Romberg 
 
 
im Dierather Bachtal 
 
 
im Hamberger Bachtal östlich der Fischteichanlage „Fo-
rellental“ 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Cc 
4.3-24 
 
Cd 
4.3-25 
 
Cd 
4.3-26 
 
Cd 
4.3-27 
 
Cd 
4.3-28 
 
Cd 
4.3-29 
 
Cf 
4.3-30 
 
CefDe 
4.3-31 
 
Cf 
4.3-32 
 
Cf 
4.3-33 
 
Cf 
4.3-34 
 
Cf 
4.3-35 
 

  
auf der Terrassenkante westlich der RWE 
 
 
im Pescher Busch 
 
am Wupperhang westlich des Friedhofs Reuschenberg 
und im Bereich des Sportplatzes 
 
 
zwischen der A 3 und der Bonner Straße 
 
 
südlich der Autobahnab/ - auffahrt Opladen 
 
 
am Nordhang des Wiehbachtals 
 
am Nordhang des Wiehbachtals östlich der Fabrik Neu-
kronenberg 
 
 
im Bürgerbusch westlich der Jakob-Fröhlen-Straße 
 
 
im Bürgerbusch südlich des Köttelbaches und am Holzer 
Weg 
 
im Bürgerbusch nordwestlich des Teufelssteins 
 
 
im Bürgerbusch östlich des Teufelssteins 
 
 
Bürgerbusch südwestlich des Weierhofes 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Cfg 
4.3-36 
Cg 
4.3-37 
 
Cg 
4.3-38 
 
Cgh 
4.3-39 
 
CDg 
4.3-40 
 
CDg 
4.3-41 
 
Ch 
4.3-42 
 
Cg 
4.3-43 
 
Ch 
4.3-44 
 
Ch 
4.3-45 
 
Ch 
4.3-46 
 
Ch 
4.3-47 
Ci 
4.3-48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

im Bürgerbusch südlich des Weierhofes 
 
am Hang des Wiehbachtals mit Siefen westlich von 
Sporrenberg  
 
im Siefen westlich des Köttershofes 
 
 
am Hang des Köttersbachtals östlich und westlich der A 
1 
 
im Osten des Bürgerbusches an der Heinrich-Lübke-
Straße 
 
im Driescher Bachtal 
 
 
nordöstlich der Hirzenberger Mühle 
 
 
Bachtal des Hirzenberger Mühlenbaches 
 
 
im Forstbachtal 
 
 
Köttersbachtal, südwestlich von Niederblecher 
 
 
an der Berliner Straße nördlich von Gronenborn 
 
 
im Leimbachtal östlich von Gronenborn 
 
 
südöstlich von Hahenblecher 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Def 
4.3-49 
Df 
4.3-50 
 
Df 
4.3-51 
 
Df 
4.3-52 
 
Df 
4.3-53 
 
Df 
4.3-54 
 
Df 
4.3-55 
 
Df 
4.3-56 
 
Df 
4.3-57 
 
Df 
4.3-58 
 
Df 
4.3-59 
 
Dg 
4.3-60 
Dg 
4.3-61 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                

im Bürgerbusch nördlich und südlich der A 1 
 
im Südteil des Bürgerbusches, nördlich und südlich des 
NSG 
 
am Südostrand des Bürgerbusches nördlich des Grünen 
Wege 
  
im Bürgerbusch am Grünen Weg 
 
 
im Bürgerbusch südwestlich der Hühnerfarm 
 
 
im Bürgerbusch nordöstlich der Hühnerfarm 
 
 
nördlich der Dhünn, westlich des Schlosses Morsbroich 
 
 
südlich der Dhünn, westlich des Schlosses Morsbroich 
 
 
südlich der Gustav-Heinemann-Straße, östlich und west-
lich der Dhünn 
 
nördlich von Schloss Morsbroich 
 
 
südlich der Opladener Straße 
 
 
Grünanlage Mathildenhof, südlich der Oulustraße 
 
Grünanlage Mathildendorf, nördlich der Wilmersdorfer 
Straße 

 
Dg 

  
südlich der Wilmersdorfer Straße bei Mathildenhof  



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

4.3-62 
 
Dg 
4.3-63 
 
Dgh 
4.3-64 
 
Dh 
4.3-65 
 
Dh 
4.3-66 
 
Dh 
4.3-67 
 
Ef 
4.3-68 
 
Ef 
4.3-69 
 
Efg 
4.3-70 
 
Eg 
4.3-71 
 
Eg 
4.3-72 
 
Eg 
4.3-73 

 
 
Grünanlage Mathildenhof „An der Fuskaule“ 
 
 
im unteren Leimbachthal 
 
 
im oberen Leimbachtal mit Erberlicher, Teitscheider- und 
Schlinghofer Bachtal 
 
im Horkenbachtal nördlich von Horkenbach 
 
 
südwestlich von Engstenberg 
 
 
nordwestlich des städt. Freibades Auermühle 
 
 
im Wuppermann-Park, westlich der Mülheimer Straße 
 
 
im Dhünntal östlich von Freudental 
 
 
im Revier Scherfenbrand an Nordhang des Dhünntals 
 
 
Revier Scherfenbrand südwestlich von Hummelsheim 
 
 
im Revier Scherfenbrand nördlich der Bensberger Stra-
ße 

 
Eg 
4.3-74 
 

 
 
 
 

 
am Dhünntalhang südlich von Edelrath  
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Eg/h 
4.3-75 
 
Eh 
4.3-76 
 
Eh 
4.3-77 
 
 
4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af 
4.4-1 
 
CeDef 
4.4-2 
 
Cf 
4.4-3 
 
Cf 
4.4-4 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
Wiederaufforstung mit bestimmtem Laubholzanteil (§ 25 Buchst. c LG) 
 
Aufgrund § 25 Buchst. c LG ist festgesetzt: 
 
Auf den im Folgenden aufgeführten und in der Entwicklungs- und Festset-
zungskarte in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Waldflächen ist bei Wie-
deraufforstung ein Laubholzanteil von 80 % zu verwenden. 
 
 
 
                                                                                                                            

am Südhang des Dhünntals mit Siefen des Mittelbusch-
baches und des Siefens östlich von Uppersberg 
 
am Hand des Uppersberger Bachtals 
 
 
im Dhünntal südlich von Uppersberg 
 
 
 
 
 
Es sollten bei Wiederaufforstungen bodenständige 
Baumarten entsprechend der im Anhang zu den Land-
schaftseinheiten nach Standortgruppen zusammenge-
stellten Pflanzenlisten verwendet werden. In Gewässer-
randbereichen sollen bei Wiederaufforstungen mit Laub-
holz reine bodenständige Laubholzstreifen vorgesehen 
werden. Entsprechend kann sich der Laubholzanteil auf 
zurückliegenden Flächen reduzieren. 
 
nördlich von Pattscheid 
 
 
im Westteil des Bürgerbusches nördlich der A 1 
 
 
im Bürgerbusch westlich der Jacob-Fröhlen-Straße 
 
 
im Bürgerbusch westlich der Jacob-Fröhlen-Straße 

 
Cf 
4.4-5 
 
Cf 
4.4-6 

 
 
 
 
 
 

 
im Bürgerbusch südlich des Köttelbaches 
 
 
im Ostteil des Bürgerbusches nördlich der A1 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Df 
4.4-7 
 
Df 
4.4-8 
 
Df 
4.4-9 
 
Df 
4.4-10 
 
Df 
4.4-11 
 
Df 
4.4-12 
 
Df 
4.4-13 
 
Df 
4.4-14 
 
Df 
4.4-15 
 
Df  
4.4-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiederaufforstung unter Verwendung und entsprechendem Aufbau rauchhar-
ter und Lärmmindernder Gehölze 
 

 
im Südteil des Bürgerbusches 
 
 
im Bürgerbusch am Grünen Weg 
 
 
im Bürgerbusch am Grünen Weg 
 
 
im Bürgerbusch Kreuzbroicher Straße 
 
 
im Bürgerbusch westlich der Hühnerfarm 
 
 
westlich von Schloss Morsbroich 
 
 
südlich der Gezelin-Kapellle 
 
 
südlich der Opladener Straße 
 
 
im Nordwesten der Parkanlage von Schloss Morsbroich 
 
 
im Osten der Parkanlage von Schloss Morsbroich 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Eg 
4.4-17 
 
 
4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABd 
4.5-1 
 
AfBef 
4.5-2 
 
Af 
4.5-3 

 
 
 
 
 
Untersagung einer bestimmten Form der Endnutzung 
 
Aufgrund § 25 Buchst. d LG ist festgesetzt: 
 
Die im folgenden aufgeführten und in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte 
in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Waldflächen sind nach den Regeln 
des naturnahen Waldbaues, Ausschöpfung hohen Nutzungsaltern und einer 
Förderung von Naturverjüngung und Voranbauten mit dem Ziel der Schaffung 
stufiger Bestände zu bewirtschaften. 
 
Hierzu sind entsprechend dem Lichtbedürfnis der Baumarten horst- und 
saumweise Kahlschläge bis zu doppelter Baumlänge gestattet. 
Bei Fortschreiten der Waldschäden können größere Nutzungen erforderlich 
werden. 
 
4.5-1, -5 bis -7, -9, -13, -14,- 19, -23 bis -26, -29 bis -33, -35 bis -44, -48 bis -
54, -56 bis -60, -62 bis -80, - 85 bis -90, -91 bis -99. 
 
Die Nutzung der mit den Ziffern 4.5-3, -4, -10, -11, -12, -15 bis -18, -20, -22, -
28, -34, -45, -46, -47, -55, -81 bis -84 und -90 gekennzeichneten Flächen soll 
durch eine stammweise plenterartige erfolgen. 
 
 
                                                                                                                        
 
 
Gruppenweise Entnahme 
 
 
 

 
im Revier Scherfenbrand nördlich der Bensberger Stra-
ße und östlich der Waldschule 
 
 
Die Forstbehörde wird die Betriebsinhaber dahingehend 
beraten, dass durch die Nutzung der Charakter der ein-
zelnen Waldflächen erhalten bleibt und in der besonde-
ren Form der Endnutzung berücksichtigt wird. So kommt 
es bei den Waldflächen darauf an, dass durch die Be-
standsnutzung die prägende, gliedernde und belebende 
sowie die biologisch-ökologische Wirksamkeit erhalten 
bleibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
im NSG „Southerberg“ 
 
 
Hüscheider Wald, im NSG „Wupperhang mit Henkensie-
pen und Hüscheider Bachtal“ 
 
auf der Ackerterassenböschung südöstlich von Neuen-
kamp 

Af 
4.5-4 

 im Murbachtal westlich von Neuenkamp 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Af 
4.5-5 
 
Af 
4.5-6 
 
Af 
4.5-7 
 
Afg 
4.5-8 
 
Ag 
4.5-9 
 
Bb 
4.5-10 
 
Bd 
4.5-11 
 
BCd 
4.5-12 
 
Be 
4.5-13 
 
Be 
4.5-14 
 
Be 
4.5-15 
Be 
4.5-16 

im Murbachtal mit Seitental östlich der Wietschermühle 
 
 
im Murbachtal westlich der Teichanlage an der Muhr-
gasse 
 
 
im Murbachtal östlich der Muhrgasse 
 
 
im Ölbachtal südlich von Bruch 
 
 
im Murbachtal südlich er Diepentalsperre 
 
 
im Südosten von Schloss Laach 
 
 
Östlich der Landstraße in Höhe von Frischenberg 
 
 
am alten Mühlengraben westlich der A 3 
 
 
am Osthang der Wupper 
 
in der Wupperschleife nordwestlich der Bahnlinie Opla-
den-Hilden 
 
im NSG „Eichen-Hainbuchenwald“ in der Wupperschleife 
 
in der Wupperschleife südwestlich der Bahnlinie Opla-
den-Hilden 

Be 
4.5-17 
 
Be 

 
 
 
 

im NSG „Wupperhang mit Henkensiepen und Hüschei-
der Bachtal“  
 
im NSG „Wupperhang mit Henkensiepen und Hüschei-



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

4.5-18 
 
BCf 
4.5-19 
 
Bf 
4.5-20 
 
Bf 
4.5-21 
 
Bf 
4.5-22 
 
Bf 
4.5-23 
 
Bg 
4.5-24 
 
Bg 
4.5-25 
 
Bg 
4.5-26 
 
Cb 
4.5-27 
 
Cc 
4.5-28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
Gruppenweise Entnahme 
 
 
 

der Bachtal“ 
 
am Nord- und Südhang des Ölbachtals zwischen Grun-
dermühle und Fabrik Neukronenberg 
 
im Ölbachtal zwischen Atzlenbach und Grundermühle 
sowie südlich der Grundermühle 
 
 
im Ölbachtal zwischen Oberölbach und Grund 
 
 
im Biesenbachsiefen 
 
im Süden der „Schönen Aussicht“ zwischen der Höhen-
straße und „Am Sonnenhang“ 
 
 
südlich von Romberg 
 
 
im Dierather Bachtal 
 
im Hamberger Bachtal östlich der Fischteichanlage „Fo-
rellental“ 
 
 
„in den Dehlen“ 
 
 
in der Niederterrasse westlich der A 59 

 
Cc 
4.5-29 
 
Cc 
4.5-30 

  
 
auf der „Terrassenkante westlich des RWE 
 
 
im Pescher Busch 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Cc 
4-5-31 
 
Cc 
4.5-32 
 
Cc 
4.5-33 
 
Ce 
4.5-34 
 
CeDef 
4.5-35 
 
Cf 
4.5-36 
 
Cf 
4.5-37 
 
CefDe 
4.5-38 
 
Cf 
4.5-40 
 
 
 

 
am Wupperhang westlich des Friedhofs Reuschenberg 
und im Bereich des Sportplatzes 
 
 
zwischen der A 3 und de Bonner Straße 
 
 
südlich der Autobahnauf/ -abfahrt Opladen 
 
am Nordhang des Wiehbachtals südlich des Strandba-
des 
 
 
im Westteil des Bürgerbusches nördlich der A 1 
 
 
im Bürgerbusch westlich der Jakob-Fröhlen-Straße 
 
 
im Bürgerbusch östlich der Jakob-Fröhlen-Straße 
 
im Bürgerbusch westlich der Jakob-Fröhlen-Straße, am 
Köttelsbach und Holzer Weg 
 
 
im Bürgerbusch nordwestlich des Teufelssteins 
 
 

 
Cf 
4.5-41 
 
Cf 
4.5-42 
 
Cf 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
im Bürgerbusch östlich des Teufelssteins 
 
 
im Ostteil des Bürgerbusches nördlich der A 1 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

4.5-43 
 
Cf 
4.5-44 
 
Cg 
4.5-45 
 
Cg 
4.5-46 
 
Cgh 
4.5-47 
 
Cfg 
4.5-48 
 
CDg 
4.5-49 
 
CDg 
4.5-50 
 
Ch 
4.5-51 
 
Ch 
4.5-52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    

Nordostbereich des Bürgerbusches südlich der A 1 
 
Nordhang des Wiehbachtals östlich der Fabrik Neukro-
nenberg 
 
am Nordhang des Wiehbachtals mit Siefen westlich von 
Sporrenberg 
 
 
im Siefen westlich des Köttershofes 
 
am Hang des Köttersbachtals östlich und westlich der A 
1 
 
 
Bürgerbusch westlich der von Knoeringen Straße 
 
im Osten des Bürgerbusches an der Heinrich-Lübke-
Straße 
 
 
im Driescher Bachtal 
 
 
westlich von Hirzenberg 
 
 
Bachtal des Hirzenberger Mühlenbaches 

Ch 
4.5-53 
Ch 
4.5-54 
 
Ch 
4.5-55 
 
Ch 
4.5-56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in den Tälern des Köttel- und Forstbaches 
 
südwestlich von Niederblecher 
 
 
an der Berliner Straße nördlich von Gronenborn 
 
 
im Leimbachtal östlich von Gronenberg 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
CeDef 
4.5-57 
 
Def 
4.5-58 
 
Df 
4.5-59 
 
Df 
4.5-60 
 
CDf 
4.5-61 
 
Df 
4.5-62 
 
Df 
4.5-63 
 
Df 
4.5-64 
Df 
4.5-65 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

 
 
Westrand des Bürgerbusches 
 
am Westrand des Bürgerbusches nördlich und südlich 
der A 1 
 
 
am Westrand des Bürgerbusches südlich der A 1 
 
 
Bürgerbusch östlich von Alkenrath 
 
 
im NSG „Bachaue des Bürgerbuschbaches“ 
 
 
im Bürgerbusch am Grünen Weg 
 
 
im Bürgerbusch am Grünen Weg 
 
am Südostrand des Bürgerbusches nördlich des Grünen 
Weges 
 
im Bürgerbusch am Grünen Weg  

Df 
4.5-66 
Df 
4.5-67 
 
Df 
4.5-68 
 
Df 
4.5-69 
 
Df 

 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

im Bürgerbusch am Grünen Weg 
 
 
im Bürgerbusch am Grünen Weg 
 
 
im Bürgerbusch am Grünen Weg 
 
 
im Bürgerbusch am Grünen Weg 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

4.5-70 
 
Df 
4.5-71 
 
DEf 
4.5-72 
 
Df 
4.5-73 
 
Df 
4.5-74 
 
Df 
4.5-75 
 
Df 
4.5-76 
 
Df 
4.5-77 
Df 
4.5-78 

 
 
  
                                                                              

nördlich der Dhünn, westlich von Schloss Morsbroich 
 
 
südlich der Dhünn, westlich von Schloss Morsbroich 
 
südlich der Gustav-Heinemann-Straße, östlich und west-
lich der Dhünn 
 
 
westlich von Schloss Morsbroich 
 
 
südlich der Gezelin-Kapelle 
 
 
östlich der Kastanienallee 
 
 
im Nordwesten der Parkanlage von Schloss Morsbroich 
 
 
im Osten der Parkanlage von Schloss Morsbroich 
 
südlich der Opladener Straße 

Df 
4.5-79 
 
Df 
4.5-80 
 
Dg 
4.5-81 
 
Dg 
4.5-82 
 
Dg 
4.5-83 

  
südlich der Opladener St raße  
 
 
Grünanlage Mathildenhof, nördlich der Oulustraße 
 
Grünanlage Mathildenhof, nördlich der Wilmersdorfer 
Straße 
 
Grünanlage Mathildenhof, südlich der Wilmersdorfer 
Straße 
 
 
Grünanlage Mathildenhof, „An der Fuskaule“ 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Dg 
4.5-84 
 
Dgh 
4.5-85 
 
Dh 
4.5-86 
 
Dh 
4.5-87 
 
Dh 
4.5-88 
 
Ef 
4.5-89 
 
Ef  
4.5-90 
 

 
 
im NSG „Glöbuscher und Benscheider Wiesen“ 
 
 
im unteren Leimbachtal und südlich von Horkenbach 
 
 
im oberen Leimbachtal und südlich von Horkenbach 
 
 
nördlich von Horkenbach 
 
 
südwestlich von Engstenberg 
 
 
nordwestlich des städt. Freibades Auermühle 
 
 
im Wuppermann – Park, westlich der Mühlheimer Straße  

 
Efg 
4.5-91 
 
Eg 
4.5-92 
 
Eg 
4.5-93 
 
Eg 
4.5-94 
 
Eg 
4.5-95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 

 
 
im Dhünntal östlich von Freudenthal 
 
 
am Nordhang des Dhünntals im Revier Scherfenbrand 
 
im Revier Scherfenbrand nördlich der Bensberger Stra-
ße 
 
im Revier Scherfenbrand nördlich und südlich der Bens-
berger Straße 
 
 
südlich vom Hummelsheim 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Eg 
4.5-96 
 
Egh 
4.5-97 
 
Eh 
4.5-98 
 
Eh 
4.5-99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
am Südhang des Dhünntals südlich vom Edelrath 
 
am Südhang des Dhünntals und in den Siefen des Mit-
telbuschbaches 
 
 
in der Dhünnaue südlich von Uppersberg 
 
 
am Hang des Uppersberger Bachtals 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen 
(§ 26 Abs. 1 LG) 
 
 
 
Die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen sind unter Berück-
sichtigung der unter Ziffer 6. angegebenen Reihenfolge durchzuführen. 
 
 
Bei allen Pflanzenmaßnahmen sind bodenständige Gehölze entsprechend der 
im Anhang zu den Landschaftseinheiten nach Standortgruppen zusammenge-
stellten Pflanzenlisten zu verwenden. 
 
Soweit nichts anderes festgesetzt ist, ist 
 
- bei Anlage von Baumreihen ein Abstand der Bäume in der  
 Reihe von maximal 30 m einzuhalten; 

 
 
 
 
 
 
Diese Erläuterungen gelten für alle Maßnahmen nach 
Ziffer 5. 
Die Durchführung der Maßnahmen wird von der unteren 
Landschaftsbehörde nach Maßgabe der §§ 36 bis 42 LG 
geregelt. Nach Möglichkeit sollen dabei vertragliche Ver-
einigungen mit dem Eigentümer angestrebt werden. 
 
Die untere Landschaftsbehörde hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass nicht angewachsene Gehölze entsprechend 
ersetzt werden. Bei dem zuständigen Beauftragten für 
den Außendienst (Landschaftswacht) ist in die Dienst-
anweisung aufzunehmen, Schäden und nachhaltige 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 5. 
 
 
 
 
 
5.1 
 
 
 
 
 
 
Af 
5.1-1 
 
Af 
5.1-2 
 
Af 

 
- bei Ergänzung bestehender Baumreihen der vorgegebene  
 Abstand beizubehalten; 
 
-  bei Anlage von Baumgruppen eine Gruppengröße von 3 – 5   
 Exemplaren einzuhalten; 
 
- bei Anlage von Gehölzstreifen und Ufergehölzen mindestens  
 von einer 3-reihen Pflanzung auszugehen; 
 
- für die Pflanzung von Einzelbäumen, Baumgruppen und –reihen  
 sind Hochstämme oder Solitäre (mind. Stärke 12 – 14 cm) zu  
 verwenden; 
 
- für Pflanzungen von Feld- und Ufergehölzgruppen sind mind.  
 10 % Hochstämme und 25 % Heister oder Sträucher  
 (2 x verpflanzt) zu verwenden; 
 
- bei Anlage von Feld- und Ufergehölzgruppen von der in der  
 Entwicklungs- und Festsetzungskarte mit Signaturen 
 gekennzeichneten Flächen auszugehen; 
 mindestens ist jedoch eine Gruppengröße von 7 – 15 Exemplare 
  einzuhalten. 
 
Anpflanzung 
Aufgrund § 26 Abs. 1 Nr. 1 LG ist festgesetzt:  
 
Die im Folgenden näher bezeichneten und in der Entwicklungs- und Festset-
zungskarte in ihrer Lage festgesetzten Anpflanzungen sind durchzuführen. 
 
 
 
Feldgehölz 
 
 
Feldgehölz 
 
 

Veränderungen an in der Landschaft ausgeführten Maß-
nahmen sofort der unteren Landschaftsbehörde zu mel-
den. 
 
Die Maßnahmen sind durch entsprechende Darstellung 
in der Entwicklungs- und Festsetzungskarte hinreichend 
kenntlich gemacht. 
Welche Grundstücke oder Grundstücksteile von Maß-
nahmen betroffen sind, entscheidet in Zweifelsfällen die 
untere Landschaftsbehörde. Die Maßnahme wird dann 
sinngemäß durchgeführt. 
 
Soweit Maßnahmen im Bereich vorhandener Schutz-
streifen ober- und unterirdischer Leitungen 
 getroffen sind, stehen diese der ordnungsgemäßen Auf-
recht-erhaltung (Wartung und 
 
 
Beseitigung von Störungen) der Anlagen nicht entgegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Liste mit dem für die Anpflanzungen zu verwenden-
den Gehölze befindet sich im Anhang zu den Land-
schaftseinheiten.  
 
 
auf der Ackerböschung östlich von Neuenkamp 
 
 
auf der Ackerböschung nordwestlich von Pattscheid 
 
auf der Nordseite des Neuenkamper Weges östlich von 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

5.1-3 
 
Af 
5.1-4 
 
BbCab 
5.1-5 
 
Bb 
5.5-6 
 
Bb 
5.5-7 
 
BbCb 
5.-8 

Baumreihe mit Bergahron 
 
 
Ufergehölzgruppe 
 
 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 
 
 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 
 
 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 
 
 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 

Neuenkamp 
 
 
am Ölbach westlich von Romberg 
 
 
an der Ostseite der Stöckenstraße 
 
westlich und östlich der Langenfelder Straße sowie im 
Norden zwischen dem NSG Krapuhlsee und der Hoflage 
 
 
an der Südwestseite des NSG Krapuhlsee 
 
 
an der Ostseite der Weinhäuser Straße 

BbCb 
5.1-9 
 
BCc 
5.1-10 
 
Bd 
5.1-11 
 
Be 
5.1-12 
 
Be 
5.1-14 
 
Bf 
5.1-15 
 
Bf 
5.1-16 
 
Bf 

 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 
 
 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 
 
 
Baumreihe mit Winterlinde 
 
 
Feldgehölze 
 
 
Waldmantelgehölz 
 
 
Feldgehölz 
 
 
Feldgehölz, Ergänzung der bestehenden Pflanzung 
 
 

 
an der Ostseite der Bernsteinstraße 
 
auf der Ostseite der Masurenstraße nördlich von Rhein-
dorf 
 
 
an der Rothenberger Straße 
 
auf der Ackerböschung östlich der Bahnlinie Opladen-
Hilden 
 
am Waldrand östlich der Bahnlinie Opladen-Hilden „Am 
Wupperberg“ 
 
auf der Ackerböschung in südöstlicher Verlängerung des 
Henkensiepen westlich von Hüscheid 
 
 
auf der Ackerböschung nordöstlich von Hüscheid 
 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

5.1-17 
 
Bf 
5.1-18 
 
 
Bf/g 
5.1-19 
 
 
 
 
Bf 
5.1-20 

Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 
 
 
Baumgruppen 
 
 
 
Baumgruppen mit Bergahorn 
 
 
 
 
 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 

nördlich von Grund 
 
auf der Südseite des Wirtschaftsweges südwestlich von 
Atzlenbach und der Westseite der südlichen Ortsaus-
gangsstraße 
 
 
Auf der Nordseite des Wirtschaftsweges zwischen 
Klaashäuschen und südwestlich von Handerfeld (letzte 
Teilstücke im Plangebiet nur einreihig möglich, da Süd-
seite des Weges im Rhein.-Berg.-Kreis) 
 
an der Westseite des Wirtschaftsweges südlich der 
Grunder Mühle 

BFg 
5.1-21 
 
Bg 
5.1-22 
 
Ca 
5.1-23 
 
Ca 
5.1-24 
 
Ca 
5.1-25 
 
Cab 
5.1-26 
 
Cb 
5.1-27 
 
Cbc 
5.1-28 
 

 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig)  
 
 
Ufergehölze 
 
 
Feldgehölzgruppen 
 
 
Baumgruppe mit 3 Winterlinden 
 
 
Baumreihe mit Winterlinden 
 
 
Baum- und Strauchgruppen (Weidengebüsch) 
 
 
Feldgehölzreihe und kleinkronige Bäume 
 
 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 
 

auf der Westseite entlang des Wirtschaftsweges nord-
östlich von Atzlenbach 
 
 
am Ölbach südwestlich von Romberg 
 
 
in dem Wegedreieck nördlich „Oben der Mohlen“ 
 
 
im Dreieck Hitdorfer Straße/Rheinstraße 
 
 
auf der Nordseite der Ringstraße 
 
 
an der Rheinaue im Bereich des Spülsaums 
 
 
auf der Westseite der Langenfelder Straße 
 
Auf der Südseite des Wirtschaftsweges zwischen den 
beiden Wäldchen 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Cb 
5.1-29 
 
 
Cb 
5.1-30 
 
Cb 
5.1-31 
 
Cb 
5.1-32 

 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 
 
 
 
Feldgehölzstreifen (2 – 3-reihig) 
 
 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 
 
 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 

auf der Ostseite des Verbindungsweges (außerhalb des 
Werkgeländes) zwischen der Hitdorfer Straße und der 
Kiesgrube unter Berücksichtigung der gepl. L 293 
 
auf der Nordseite der Hitdorfer Straße zwischen der A 59 
und Hitdorf-Ost 
 
auf der Ostseite des Wirtschaftsweges zwischen der 
Hitdorfer Straße und dem Dehlensee 
 
 
im Norden von Rheindorf (Ortseingrünung) 

Ccd 
5.1-34 
Cc  
5.1-35 
Ccd 
5.1-36 
 
CDc 
5.1-37 
 
Cd 
5.1-38 
 
Cd 
5.1-39 
 
Cd 
5.1-40 
 
Cf 
5.1-41 
 
Cf 
5.1-42 
 
Cf 

Feldgehölzstreifen, mehrreihig unter Berücksichtigung lärmmindernder Gehöl-
ze 
 
Feldgehölzstreifen, mehrreihig aus Gehölz mit dichter Buschbildung 
 
Ufergehölzgruppen 
 
 
Baumgruppen und Einzelbäume 
 
 
Feldgehölz (Ergänzung des Bestandes) 
 
 
Kopfweidenreihen 
 
 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 
 
 
Baumreihe mit bodenständigen Bäumen (Hochstämme) 
 
 
Feldgehölz  
 
 

auf der Westseite der Bahnlinie, östlich von Butterheide 
 
 
entlang des Wirtschaftsweges östlich von Butterheide 
 
an der Wupper, östlich der L 108 bis zur „Schusterinsel“ 
 
 
in der Wupperaue östlich des ehem. Hauses Wambach 
 
 
auf der Geländekante in der Wupperaue 
 
am alten Mühlengraben und der Wupper östlich des Pe-
scher Busches 
 
 
an der Nordseite des neuen Mühlengrabens 
 
auf der Südseite der Wiehbachtalstraße und der West-
seite der Lehner Mühle 
 
auf der Ackerböschung im Wiehbachtal nördlich der Leh-
ner Mühle 
 
auf der Westseite der Dohrgassen westlich des Sport-



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

5.1-43 
 
Cg 
5.1-44 
 
Cg 
5.1-45 
 
Cg 
5.1-46 

Baumreihe mit Bergahorn 
 
 
Baumreihe mit bodenständigen Bäumen (Hochstämme) 
 
 
Feldgehölzgruppen 
 
 
Baumreihe mit Winterlinde 

platzes Quettingen 
 
auf der Südseite der Wiehbachtalstraße östlich der Ka-
pellenstraße 
 
auf der Nordseite der Altenberger Straße westlich von 
Sporrenberg 
 
auf der Nordseite der Altenberger Straße östlich der A 1 
bis Kamp 

Cgh 
5.1-47 

Baumreihe mit bodenständigen Bäumen (Hochstämme) auf der westlichen 
Seite, Feldgehölzgruppen auf der östlichen Seite 

Krummer Weg von Neuboddenberg bis Kamp 

Cg 
5.1-48 

Baumreihen mit Winterlinde, teils beidseitig, teils einseitig, stellenweise Ge-
hölzstreifen 

auf der Ostseite „Am Steinberg“ zwischen der Albert-
Schweitzer-Straße und Krummer Weg 

 
Cg 
5.1-49 

 
 
Baumreihe mit Winterlinde bzw. Gehölzstreifen 

 
auf der Südseite der Albert-Schweitzer-Straße, bzw. 
Nordseite 

 
Cg 
5.1-50 

 
 
Baumreihe mit Stieleiche 

 
auf der Westseite der von Knoeringen-Straße südlich der 
A 1 
 

Cgh 
5.1-51 

 
Baumreihe mit bodenständigen Bäumen (Hochstämme) 

 
am Ropenstaller Weg 

 
CghDg 
5.1-52 

 
 
Baumreihe mit bodenständigen Bäumen (Hochstämme) 

 
auf der Nordseite „In der Wasserkuhl“ westlich von Neu-
boddenberg 

 
CDg 
5.1-53 

 
 
Baumreiche mit Bergahorn 

 
 
auf der Ostseite „Auf’m Berg“ südlich von Steinbüchel 

 
Ch 
5.1-54 

 
 
Feldgehölzgruppen 

 
auf der Hangkante nordwestlich von Hirzenberg im Sei-
tental des Köttersbaches 

 
Ch 
5.1-55 

 
 
Feldgehölzgruppen 

 
 
an einem Wirtschaftsweg östlich von Heidberg 

 
Chi 
5.1-56 

 
 
Baumreihe mit Stieleiche 

 
auf der Südseite „Am Eichenplätzchen“/Stadtgrenze Bur-
scheid 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Ch 
5.1-57 

 
 
Feldgehölzstreifen 

 
 
an einem Wirtschaftsweg nördlich von Niederblecher 

 
Cgh 
5.1-58 

 
 
Einzelbäume (Hochstämme) 

 
an der Ostseite des Weges zwischen Krummer Weg und 
Ropenstall 

Ch 
5.1-59 

 
Feldgehölz 

 
auf der Ackerböschung nordöstlich von Neubodenberg 

 
Ci 
5.1-60 

 
 
Ergänzung der Baumreihe mimt Bergahorn 

 
 
auf der Westseite der Berliner Straße 

 
Dc 
5.1-61 

 
 
Baum- und Gehölzgruppen (bevorzugt Kopfweiden) 

 
in der Rheinaue zwischen der heutigen und der ehem. 
Wuppermündung 

 
Dc 
5.1-62 

 
 
Ufergehölze (bevorzugt Kopfweiden) 

 
 
an der Wupper südlich der A 59 

 
Dc 
5.1-63 

 
 
Feldgehölzstreifen, mehrreihig 

 
auf der Westseite (Straßenböschung) der A 59 zwischen 
der ehem. Wuppermündung und der A 1 

 
Dc 
5.1-64 

 
 
Baumreihe mit Schwarzpappeln 

 
 
auf der Ostseite des Rheinuferweges 

 
Dc 
5.1-65 

 
 
Baumgruppen und Einzelbäume mit Stieleiche, Esche und Kopfweiden 

 
in der Rheinaue zwischen der ehem. Wuppermündung 
und der A 1 

 
DcEce 
5.1-66 

 
 
Ergänzung und Baumreihe mit Stieleiche, Platane, Linde 

auf der Westseite (Böschungsoberkante) des Fußweges 
zwischen der Rheinaue und der Grünanlage westlich der 
Rheinstraße 

 
Dcde 
5.1-67 

 
 
Ufergehölze und 4 Baumgruppen 

 
 
an der Wupper von der L 108 bis  zu A 59 

 
Dc 
5.1-68 

 
 
Baumgruppen 

 
 
in der Wupperaue bei Rheindorf südlich er Wupper 

 
Dd 
5.1-69 

 
 
20 Kopfweiden in Gruppen 

 
an der Dhünn von der A 1 bis zur Einmündung in die 
Wupper 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Dd 
5.1-70 

 
 
Baumgruppen 

südlich des Sportplatzes Bürrig, am Übergang von der 
Böschung zur Wiese und unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Trasse 

 
Dd 
5.1-71 

 
 
Einzelbaum 

 
 
in der Dhünnaue zwischen der A 1 und dem Ritterweg 

Dde 
5.1-72 

 
Ufergehölze einschl. Kopfweiden 

an der Dhünn zwischen dem Rüttersweg und der Bahn-
linie Köln-Wuppertal 

Dg 
5.1-73 

 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) 

 
auf der Nordseite der Wilmersdorfer Straße 

 
Dg 
5.1-74 

 
 
Ufer- und Feldgehölzgruppen 

 
am Meckhofer Bach und auf der Hangkante im Meckho-
fer Bachtal nordöstlich von Mathildenhof 

 
Dg 
5.1-75 

 
 
Baumreihe mit Bergahorn 

 
auf der Ostseite des Bohofsweges westlich von Mathil-
denhof 

 
Dg 
5.1-76 

 
 
Feldgehölzgruppen 

 
auf der Ostseite des Wirtschaftsweges nördlich von Neu-
enhaus 

 
Dg 
5.1-77 

 
 
Feldgehölzgruppen 

 
auf der Westseite des Weges von der Neuenhausgasse 
nach Kursiven 

 
DEg 
5.1-78 

 
Allee/Baumreihe mit Bergahorn, stellenweise Feldgehölz (unter Berücksichti-
gung der Verbreiterung der L 288) 

 
an der Odentaler Straße von der Stadtgrenze bei Nittum 
bis Schlebusch 

 
Dg 
5.1-79 

 
 
Feldgehölzstreifen bzw. –gruppen 

 
auf der Südseite der Berliner Straße südwestlich von 
Neuboddenberg 

 
Dh 
5.1-80 

 
 
Feldgehölzgruppen 

 
auf der Westseite des Wirtschaftsweges westlich von 
Halfenleimbach 

 
Dh 
5.1-81 

 
 
Feldgehölzgruppen 

 
auf der Nordseite des Fußweges im Leimbachtal zwi-
schen Längsleimbach und Höfen 

 
Dh 
5.1.-82 

 
 
Feldgehölzgruppen 

 
 
auf der Westseite des Engstenberger Weges 

Dh   



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

5.1-83 Feldgehölz auf der Ostseite des Teitscheider Weges 
 
Dh 
5.1-84 

 
 
Ufer- und Feldgehölz 

 
am Teitscheider Bach und auf der  Hangkante im Teit-
scheider Bachtal 

 
Dh 
5.1-85 

 
 
Feldgehölzstreifen 

 
 
westlich von Hafenleimbach 

 
Dh 
5.1-86 

 
 
Feldgehölzstreifen 

 
auf der Ostseite des Engstenberger Weges südlich von 
Engstenberg 

 
Dh 
5.1-87 

 
 
Feldgehölzstreifen 

 
auf der Nordseite des Edelrather Weges südöstlich von 
Engstenberg bis zum Siefen des Mmttelbuschbaches 

 
DEh 
5.1-88 

 
 
Baumreihe mit Bergahorn 

 
auf der Westseite „Auf dem Uppersberg“ nördlich von 
Uppersberg 

 
Ee 
5.1-89 

 
 
Feldgehölzstreifen, mehrreihig 

 
 
auf der Ostseite der A 3 südlich der Abfahrt Leverkusen 

 
Eg 
5.1-90 

 
 
Ufergehölzgruppen 

 
 
am Leimbach im Bereich der Dhünnaue 

 
Eg 
5.1-91 

 
 
Ufergehölzgruppe 

 
 
am Edelrather Bach in der Dhünnaue 

 
Eg 
5.1-92 

 
 
Baumreihe mit Winterlinde 

 
auf der Südseite des Edelrather Weges westlich von 
Edelrath 

 
Eh 
5.1-93 

 
 
Feldgehölzgruppen 

 
auf der Ostseite des Wirtschaftsweges südwestlich von 
Uppersberg 

 
5.2 

 
Aufforstung 
 
Aufgrund § 26 Abs. 1 Nr. 2 LG ist festgesetzt: 
 
Die im Folgenden aufgeführten und in der Entwicklungs- und Festsetzungskar-

 
 
 
es sollen bei Aufforstungen standortgerechte Gehölze 
entsprechend den im Anhang zu den Landschaftseinhei-
ten nach Standortgruppen zusammengestellten Pflan-



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

te in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Flächen sind aufzuforsten. zenlisten verwendet werden. 
 

BDbc 
5.2-1 

 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
A 59, westliche Seite 

 
BCc 
5.2-2 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald (2 Teilflächen) 

 
im Nordosten von Rheindorf östlich der Autobahnüber-
fahrt 

 
Bd 
5.2-3 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
östlich der A 3 zwischen der Solinger Straße 

 
Cb 
5.2-4 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
östlich der Fährstraße in Hitdorf 

 
Cbc 
5.2-5 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
A 59/Benrather Straße 

 
Cc 
5.2-6 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
A 59, östliche Seite 

 
Cc 
5.2-7 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
im Dreieck zwischen der Solinger Straße und der Bahn-
linie Köln-Düsseldorf 

 
Cd 
5.2-8 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
südlich der Solinger Straße im Bereich der ehem. Ab-
grabung 

 
Cd 
5.2-9 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
östlich der A 3 zwischen der Wupper und dem Sportplatz 
Birkenberg 

 
Cf 
5.2-10 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
im nördlichen Randbereich des Bürgerbusches nördlich 
des Teufelssteins 

 
Cfg 
5.2-11 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
südlich der A 1 zwischen dem Bürgerbusch und der von 
Knoeringen-Straße 

 
 
Cg 
5.2-12 

 
 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
nördlich und südlich der A 1  
Bei der Durchführung der gepl. Maßnahme ist auf den 
gepl. Rastplatzbau Rücksicht zu nehmen. 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Cg 
5.2-13 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
an der A 1 westlich von Kamp 

 
Cg 
5.2-14 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
östlich der Deponie bei Kamp 

 
Ch 
5.2-15 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
im Köttersbachtal südwestlich von Schnorrenberg 

 
Dc 
5.2-16 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
am Nordrand der Siedlung im Verkehrsdreieck A  
1/Rheinstraße 

 
Dh 
5.2-17 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
im Horkenbachtal südlich von Horkenbach 

 
Dh 
5.2-18 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
Hochfläche um Gut Horkenbach 

 
Dh 
5.2-19 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
im Horkenbachtal südwestlich von Horkenbach 

 
Eh 
5.2-20 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
östlich der Uppersberger Straße im Uppersberger Bach-
tal 

 
Eh 
5.2-21 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
auf dem Dhünntalhang südlich von Uppersberg 

 
Eh 
5.2-22 

 
Aufforstung als Laubmischwald (unter Berücksichtigung des Sicherheitsstrei-
fens der unterirdischen Leitung) 

 
 
auf dem Dhünntalhang südwestlich von Uppersberg 

 
Eh 
5.2-23 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
in der Dhünnaue gegenüber von Hoverhof 

 
De 
5.2-24 

 
 
Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
südlich Autobahn Eisholz 

 
5.3 

 
Herrichtung von Abgrabungsflächen oder anderen geschädigten Grundstücken 

 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Aufgrund § 6 Abs. 1 Nr. 3 LG ist festgesetzt: 
 
Die im Folgenden aufgeführten und in der Entwicklungs- und Festsetzungskar-
te in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Flächen sind nach Maßgabe der 
im Folgenden aufgeführten Einzelfestsetzung herzurichten. 

 
 
 
Es sollen bei der Herrichtung geschädigter Grundstücke 
standortgerechte Gehölze bzw. Pioniergehölze entspre-
chend den im Anhang zu den Landschaftseinheiten er-
stellten Pflanzenlisten verwendet werden. 

 
 
Af 
5.3-1 

 
 
Zur ordnungsgemäßen Herrichtung der Deponiefläche sind folgende Maßnah-
men durchzuführen 
 
- Aufforstung als Laubmischwald 

 
 
Deponie südlich von Neuenkamp 

 
 
Af 
5.3-2 

 
 
Beseitigung des Mülls 

 
 
im Quellenbereich des östlichen Zuflusses zur Rentwie-
se 

 
 
Be 
5.3-4 

 
 
Zur ordnungsgemäßen Herrichtung der Abgrabungsfläche sind folgende Maß-
nahmen durchzuführen 
 
- Aufforstung als Laubmischwald 
 
- Anlegen eines Tümpels mit ca. 5 m breitem unbewachsenen  Randstreifen 
 
- Abstechen der Hangkante und Sicherung des Zufluges durch  Freischnei-
den der Gehölze 

 
 
ehem. Abgrabung nördlich der Ziegelei am Mühlenber-
ger Knechtsgraben 
 

 
 
Bf 
5.3-5 

 
 
 
Beseitigen des Mülls 

 
 
 
im Quellenbereich des Henkensiepen 

 
 
 
Cc 
5.3-6 

 
 
 
Zur ordnungsgemäßen Herrichtung der Abgrabungsfläche sind folgende Maß-
nahmen durchzuführen: 
 

 
 
 
Mülldeponie nordwestlich des RWE-Umspannwerks 
Rheindorf 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

- Herstellen der ehem. Terrassenkante durch Wiederverfüllung mit  Roh-
boden (umweltunbedenkliches Material) 
 
- Ödlandflächen sind selbst überlassen 

 
Ccd 
5.3-7 

 
 
Beseitigen des Mülls 

 
 
ehem. Kiesgrube westlich des Pescher Busches 

 
Ch 
5.3-8 

 
 
Beseitigen des Mülls und Bauschutts 

 
 
im NSG „Gronenborner Fischteiche“ 

 
Dg 
5.3-9 

 
 
Beseitigen des Mülls im Bachbett 

 
 
im NSG „Gronenbornger Fischteiche“ 

 
Ef 
5.3-10 

 
 
Beseitigen der Gartenabfälle 

 
 
im Hohlweg östlich Manfort 

 
 
5.4 
 
 
 
 

 
 
Beseitigung verfallener Gebäude oder sonstiger stören- der Anlagen, die auf 
Dauer nicht mehr genutzt werden (§ 26 Abs. 1 Nr. 4 LG) 
 
 

 
 
 
 
 
keine Festsetzungen 

 
5.5 

 
Pflegemaßnahmen 
 
Aufgrund § 26 Abs. 1 Nr. 5 LG ist festgesetzt: 
 
Die im nachfolgenden aufgeführten und in der Entwicklungs- und Festset-
zungskarte gekennzeichneten Flächen und Landschaftsbestandteile sind nach 
Maßgabe der Einzelfestsetzungen zu pflegen. 
 

 

 
Af 
5.5-1 

 
Sukzessives (einzelstammweißes) Auf-den-Stock-setzen der Gehölze ca. alle 
15 – 20 Jahre, Mahdgut und/oder Gehölzreste sind aus dem Gebiet zu entfer-
nen, soweit nicht andere Biotopschutzgründe für einen Verbleib sprechen 

 
Hohlweg südlich von Pattscheid 

 
Be 

 
 

 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

5.5-2 Jährlicher Pflegeabschnitt der Kopflinden „Am Weiher“ 
 
 

Ccd 
5.5-3 

Kopfweiden regelmäßig im Turnus von 10 bis 15 Jahren zwischen Oktober und 
März schneiden 

in der Wupperaue, „Am Durchstich“ westlich von Butter-
heide und am Mühlengraben im LSG „Waldwinkel“ 
 
Erläuterung zur Maßnahme 
Werden die Äste nicht von Zeit zu Zeit zurückgeschnit-
ten, bilden sich ausladende Kronen, unter deren Last die 
Bäume häufig auseinanderbrechen. Durch den Kopf-
baumschnitt wird die Höhlenbildung (insb. für den Stein-
kauz) gefördert. Der Kopfbaumschnitt soll möglischst 
nahe am Kopf und abschnittweise erfolgen, d. h., nicht 
alle Kopfweiden zugleich. Die günstigsten Monate hierfür 
sind die Herbst- und Wintermonate (Brutvögel)! 

 
 
Cc 
5.5-4 

 
 
Aufkommenden Gehölzanflug alle 8 – 10 Jahre beseitigen, einzelne Gehölze 
auf-den-Stock-setzen 

 
 
 
Deponie nordwestlich des RWE 

 
Cd 
5.5-5 

 
Entfernen von Junggehölzen auf Flächen mit Sandvegetation sowie Freihalten 
von Stellen mit Pionier- oder Sandvegetation 

 
 
West- und Osthang der Bonner Straße 

 
Dc 
5.5-6q 
 
 
 
 
 
 
noch 
Dc 
5.5-6q 

 
Extensive Pflege von 20 % der Rasenflächen durch zweimalige Mahd Ende 
Juli und September/Oktober  
Mahdgut und/oder Gehölzreste sind aus dem Gebiet zu entfernen, soweit nicht 
andere Biotopschutzgründe für einen Verbleib sprechen. 

 
in der Wupperaue bei Rheindorf 
Erläuterung zu den Pflegemaßnahmen 5.5-6, -8, -10 bis 
5.5-14: 
 
Die entsprechenden Teilflächen sind von der Unteren 
Landschaftsbehörde festzulegen. 
 
 
Für die Entwicklung von Rasenflächen in Kräuterfluren 
und Grasgesellschaften geeignete Standorte sind: 
 
- Flächen in Waldrandnähe 
- Steilhänge 
- Lichtungen 
- Bachläufe, Zwickel und sonstige Restflächen 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
 

 
Dd 
5.5-7 

 
extensive Pflege der Rasenfläche durch zweimalige Mahd Ende Juli und Sep-
tember/Oktober, Mahdgut und/oder Gehölzreste sind aus dem Gebiet zu ent-
fernen, soweit nicht andere Biotopschutzgründe für einen Verbleib sprechen. 

 
am westlichen Ortsrand von Bürrig 

 
DEde 
5.5-8 

 
Extensive Pflege von 20 % der Rasenflächen durch  zweimalige Mahd Ende 
Juli und September/Oktober, Mahdgut und/oder Gehölzreste sind aus dem 
Gebiet zu entfernen, soweit nicht andere Biotopschutzgründe für einen 
Verbleib sprechen. 

 
im Stadtpark 

 
Df 
5.5-9 

 
Mahd der Hochstauden im Rhythmus von 3 bis 5 Jahren im Spätherbst, Ab-
transport des Mähgutes und Beseitigung der aufkommenden Gehölze 

 
Feuchtgebiet im NSG „ Bachaue des Bürgerbusches“ 
örtlich der Fischteiche 

 
Dg 
5.5-10 

 
Extensive Pflege von 20 % der Rasenflächen durch zweimalige Mahd Ende 
Juli und September/Oktober, Mahdgut und/oder Gehölzreste sind aus dem 
Gebiet zu entfernen, soweit nicht andere Biotopschutzgründe für einen 
Verbleib sprechen. 

 
Parkanlage Mathildenhof 

 
Dg 
5.5-11 

 
Einmalige Mahd der Hochstaudenfluren im Spätherbst, Abtransport des Mäh-
gutes und Beseitigung der aufkommenden Gehölze 

 
im Leimbachtal westlich von Neuenhaus 

 
Dg 
5.5-12 

 
Einmalige Mahd der Hochstaudenfluren im Spätherbst, Abtransport des Mäh-
gutes und Beseitigung der aufkommenden Gehölze 

 
im Leimbachtal nördlich von Neuenhaus 

 
Eef 
5.5-13 

 
Extensive Pflege der Magerrasen durch einmalige Mahd im Spätherbst und 
Abtransport des Mähgutes 
 

 
am Südring nördlich der Dynamit Nobel AG 

 
Eg 
5.5-15 

 
Verjüngen des Bestandes durch sukzessives (einzelstammweißes) Auf-den-
Stock-setzen der Ufergehölze (Erlen) 

 
 
östlich von Freudenthal bis zum Hummelsheimer Hof 

 
Ef 
5.5-16 
 

 
Verjüngen des Bestandes durch sukzessives Auf-den-Stock-setzen einzelner 
Gehölze 

 
 
Hohlweg östlich von Manfort 

Df 
5.5-17 
 

Verjüngen des Erlenbestandes alle 15 bis 20 Jahre durch sukzessives Auf-
den-Stock-setzen 

 
im NSG „Erlenbruch im Bürgerbusch“ 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

5.6 Ausgestaltung und Erschließung von Uferbereichen 
 
 

keine Festsetzungen 

5.7 Anlage von Wander-, Rad- und Reitwegen sowie von Parkplätzen, Liege- und 
Spielwiesen 
 
Aufgrund § 26 Abs. 1 Nr. 7 LG ist festgesetzt: 
 
Die im folgenden aufgeführten und in der Entwicklungs- und Fortsetzungskarte 
in ihrer jeweiligen Lage festgesetzten Maßnahmen sind nach Maßgabe der 
Einzelfestsetzungen durchzuführen: 
 
Die Neuanlage bzw. der Ausbau der nachfolgend aufgeführten Wege ist in 
wassergebundener Decke auf einer Breite von 1,50 m auszuführen, sofern es 
sich um reine Wander-, Rad- oder Reitwege handelt. Kombinierte Wege sind 
auf eine Breite von 2,0 m zu begrenzen, Reitwege sind getrennt zu führen und 
mit Sand zu befestigen. 

 

 
Bb 
5.7-1 

 
 
Wanderweg 

 
 
im Norden des Laacher Sees 

 
Bb 
5.7-2 

 
 
kombinierter Rad- und Wanderweg 

 
 
auf der Südseite des Laacher Sees 

 
BCb 
5.7-3 

 
 
kombinierter Rad- und Wanderweg 

 
 
um den geplanten Hitdorfer See 

 
Cd 
5.7-4 

 
 
Reitweg 

östlich der Langenfelder Straße im Norden bis zum 
Friedhof an der Hitdorfer  
Straße im Süden 

BCbc 
5.7-5 

 
Reitweg 

 
von Voigtsbach bis zum Wald „In den Dehlen“ 

 
Cb 
5.7-7 

 
 
kombinierter Rad- und Wanderweg 

 
südlich des Hitdorfer und Dehlensees zwischen der 
Grünstraße und der Fährenstraße 

 
CDc 
5.7-8 

 
 
kombinerter Rad- und Wanderweg 

 
östlich von Butterheide von der Bahnlinie Köln-
Düsseldorf bis südlich des ehem. Hauses Wambach 

   



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Cd 
5.7-9 

 
Wanderweg 

 
in der Wupperaue südlich des Pescher Busches 

 
CdDcd 
5.7-10 

 
 
Radweg 

 
auf dem Bürriger Deich entlang des Mühlengrabens bis 
Gut Reuschenberg 

 
Cfg 
5.7-12 

 
 
Wanderweg 

 
 
östlich der Kapellenstraße bis zur ehem. Pulvermühle 

 
Cfg 
5.7-13 

 
 
kombinierter Rad- und Wanderweg 

 
östlich des Biesenbacher Weges entlang der Wiehbach-
talstraße bis zur Herbergerstraße 

 
Cg 
5.7-15 

 
 
Wanderweg 

 
 
im Südwesten des Hauses Seinbüchel 

 
Cg 
5.7-16 

 
 
Wanderweg 

 
im Leimbachtal südlich von Längsleimbach bis Halfen-
leimbach 

 
Egh 
5.7-18 

 
kombinierter Rad- und Wanderweg 

 
nördlich der Bensberger Straße bis zur Dhünn 

 
 
Efgh 
5.7-19 

 
 
Reitweg 

nördlich von Freundental in südöstlicher Richtung durch 
den Scherfenbrand, in Höhe des Hummelsheimer Hofes 
in südlicher Richtung durch den Dünnwalder Wald bis  
zur Stadtgrenze 

 
Egh 
5.7-20 

 
 
Radweg 

 
von der Odentaler Straße bei Hummelsheim bis zur 
Stadtgrenze südlich von Uppersberg 

 
Êg 
5.7-21 

 
 
Radweg 

 
von der Bensberger Straße nach Süden bis zur Stadt-
grenze 

 
 
5.8 

 
 
Weitere kombinierte Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen im 
Sinne von § 26 Abs. 1 LG  
Aufgrund von § 26 Abs. 1 ist festgesetzt: 
 
Die im Folgenden aufgeführten  und in der Entwicklungs- und Festsetzungskar-
te in ihrer jeweiligen Lage/Abgrenzung festgesetzten Gebiete und Land-

 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

schaftsbestandteile sind nach Maßgabe der Einzelfestsetzungen zu entwickeln 
und zu pflegen. 

 
ABd 
5.8-1 

 
Erstellen eines Entwicklungs- und Pflegeplans, der folgendes berücksichtigt:  
 
Schließen der Entwässerungsgräben zur Wiedervernässung der Wiesen und 
feuchten Wälder, abwechselnde, einmalige Jahrsmahd der halben Gesamtflä-
che der Wiesen und Hochstauden, die Anlage von ökologisch vielfältigen Tüm-
peln mit unterschiedlicher Wassertiefe, das Anpflanzen einer artenreichen He-
cke aus bodenständigen Gehölzen zur Bundesbahnstrecke hin. 

 
im NSG „Southerberg“ 

 
AfBef 
5.8-2 

 
Erhalten einzelner Bäume und Baumgruppen, 15 bis 20 Bäume/ha bis zu 30 
Jahren über die Hiebreife hinaus 
 
Schließen der Entwässerungsgräben 

 
im NSG „Wupperhang mit Henkensiepen und Hüschei-
der Wald“ 
 
in der Rentwiese (NSG „Wupperhang mit Henkensiepen 
und Hüscheider Wald“) 
 

 
Ag 
5.8-3 

 
Ersatzloses Entfernen der Fichten und Wiedernutzen der Fläche als Grünland 
bzw. Brache mit Mahd alle 2 Jahre im Spätherbst, Mahdgut und/oder Gehölz-
reste sind aus dem Gebiet zu entfernen, soweit nicht andere Biotopschutz-
gründe für einen Verbleib sprechen. 

 
im Ölbachtal östlich von Romberg 

 
Bb 
5.8-4 

 
Beseitigung des Vegetationsanflugs im Bereich der Kiesflächen, Mahdgut 
und/oder Gehölzreste sind aus dem Gebiet zu entfernen, soweit nicht andere 
Biotopschutzgründe für einen Verbleib sprechen.  
Ödlandflächen zu 50 % gehölzfrei halten. 
 
Erstellen eines Pflege- und Entwicklungsplans von der LÖLF in Abstimmung 
mit der ULB 
 

 
im NSG „Krapuhlsee“ 
 

 
Be 
5.8-5 

 
Erhalten einzelner Bäume und Baumgruppen, 15 bis 20 Bäume/ha bis zu 30 
Jahren über die Hiebreife hinaus 

 
im NSG „Eichen-Hainbuchenwald in der Wupperschleife“ 

 
Be 
5.8-6 

 
Anlegen eines Tümpels von ca. 200 qm durch Entschlammen des Knechtgra-
bens 

 
 
Knechtgraben südlich der Kläranlage 

   



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Bf 
5.8-7 

 
Ersatzlose, sukzessive Entnahme der Pappeln 

 
im NSG „Sumpfgebiet im Ölbachtal“ 

 
Bf 
5.8-8 

 
Anlegen eines Feuchtgebietes mit ökologisch vielfältigem Tümpel von einer 
Gaesamtgröße von ca. 2 bis 3 ha 

 
 
im Ölbachtal östlich von Unterölbach 

 
Bf 
5.8-9 

 
Anlage eines ökologisch vielfältigen Kleingewässers  
 
Einzäunen mit ortsüblichen Weidezäunen 
 
Ersatzlose, sukzessive Entnahme der Pappeln 

 
im Ölbachtal „In den Stöckenwiesen“  
 
 
 
im Ölbachtal nordwiestlich von Claashäuschen 

 
Bf 
5.8-10 

 
Wiedernutzung der Fläche als Grünland oder Brache mit Mahd alle 2 Jahre im 
Spätherbst, Mahdgut und/oder Gehölzreste sind auch dem Gebiet zu entfer-
nen, soweit nicht andere Biotopschutzgründe für einen Verbleib sprechen. 

 

 
Cb 
5.8-11  
 
 
 
noch 
Cb 
5.8-11  

 
Erhalten einzelner Bäume und Baumgruppen, 15 – 20 Bäume/ha bis zu 30 
Jahren über die Hiebsreife hinaus 
 
Totholz liegen bzw. stehen lassen 

 
Wald „In den Dehlen“ 
 
 
 
 
Erläuterung zur Maßnahme: 
 
Stehendes bzw. liegendes Tot- und Faulholz (Stämme, 
aber auch dürre Wipfel und Starkäste) sind von großer 
Bedeutung für holzbewohnende Insektenarten und Höh-
lenbrüter. Bevorzugt werden einzelne, in lockeren Grup-
pen oder an Waldrändern stehende, von der Sonne be-
schienene Totbäume. 
 

Ccd 
5.8-12 

Entschlammen bzw. stellenweise Vertiefen des Tümpels alle 5 bis 10 Jahre im 
September oder Oktober 
 
Auslichten der Gehölze am Südrand alle 5 Jahre 

Ehem. Kiesgrube westlich des Pescher Busches 
 
 
 
Erläuterung zur Maßnahme: 
 
Im Schlamm überwintern Frösche, Kröten, Unken, Mol-
che, Libellen- und Käferlarven. Das Ausbaggern der Tei-



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
che soll daher nur in kaulquappenfreien Zeit im Septem-
ber und Oktober vorgenommen werden- 
 

Cd 
5.8-13 

Entschlammen des Mühlengrabens 
 
Anlegen von zwei Kleingewässern durch Vertiefen vorhandener muldenartig 
ausgeprägter Feuchtstellen im Bereich des Mühlengrabens 
 

 
Pescher Busch, östlich des Weges 

Cd 
5.8-14 

Anlagen eines ökologisch vielfältigen Kleingewässers 
 
Einzäunen des Gewässers mit ortsüblichen Weidezäunen 
 

auf der Grünlandfläche südlich  des alten Mühlengra-
bens 

Cd 
5.8-15 

Ersatzlose, sukzessive Entnahme der Pappeln nach Abtrieb und Ersetzen 
durch bodenständige Gehölze 
 

im Bereich des alten Mühlengrabens westlich der A 3 

Cd 
5.8-16 
 
 
Cd 
5.8-16 

Anlegen von zwei Kleingewässern durch Vertiefen bzw. Entschlammen tempo-
rär wasserführender Feuchtstellen. 
 
 
Entfernen der Pappeln im Bereich der feuchten Rinne nach Hiebreife und Ü-
berlassen der Fläche der natürlichen Entwicklung. 
 
 

Feuchte Rinne im Pescher Busch östlich der Hofanlage 

Cd 
5.8-17 

Entfernen der Pappeln und überlassen der Fläche der natürlichen Entwicklung 
 
Aufstellen einer Hinweistafel 

im Pescher Busch östlich der Hofanlage zwischen dem 
Mühlengraben und dem Deich 
 
auf dem Deich westlich des Weges über die Wupper 
 
 
Erläuterung zur Maßnahme: 
  
Dieses Schild soll auf die ornithologische Bedeutung 
dieses Gebietes hinweisen und die Bevölkerung davon 
abhalten, durch Verlassen der Wege die erforderliche 
Ruhe zu stören und Fluchtdistanzen zu unterschreiten.  
 

Cd 
5.8-18 

 
Einzäunen des Tümpels mit ortsüblichen Weidezäunen 

 
im LSG „Waldwinkel“ nördlich der „Pescher Wiese“ 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
Cd 
5.8-19 
 

 
Anlegen eines ca. 1 ha großen Feuchtgebietes mit offener Wasserfläche sowie 
Übergangsbereiche aus Sumpf- und Nasswiesen 

 
im NSG „Wupperinsel“ 

Cf 
5.8-21 

 
Erhalten einzelner Bäume und Baumgruppen, 15 – 20 Bäume/ha bis zu 30 
Jahren über die Hiebreife hinaus 
 
Sukzessives (einzelstammweißes) Auf-den-Stock-setzen in Teilbeständen des 
Erlenwaldes alle 15 bis 20 Jahre 
 

 
im NSG „Wiembachaue“ 

Cf 
5.8-22 

Wiedernutzung der Fläche als Grünland oder Brache mit Mahd alle 2 Jahre im 
Spätherbst, Mahdgut und/oder Gehölzreste sind aus dem Gebiet zu entfernen, 
soweit nicht andere Biotopschutzgründe für einen Verbleib sprechen. 
 

 
in der Wiembachaue 

 
Cf 
5.8-23 

 
Rückführung des begradigten Köttelbaches in einen naturnahen Zustand 
durch: 
 
- Schaffung einer vielgestaltigen Gewässermorphologie (mäand- rie-
render Lauf, Prall- und Gleitufer, Kies- und Sandbänke) 
 
- bodenständige Ufergehölze (Erlen) 
 
- Einzäunen mit ortsüblichen Weidezäunen 
 
 

 
in den „Holzer Wiesen“ nördlich des Bürgerbusches 

Cg 
5.8-24 

Ersatzlose, sukzessive Entnahme der Pappeln 
 
Nachfolgend aufkommende Hochstaudenfluren alle 2 Jahre im Spätherbst mä-
hen und Gehölzanflug beseitigen, Mahdgut und/oder Gehölzreste sind aus 
dem Gebiet zu entfernen, soweit nicht andere Biotopschutzgründe für einen 
Verbleib sprechen. 
 

 
im Kamper Bachtal südöstlich von Lützenkirchen 

Dg 
5.8-25 

Errichten eines Walls (30 – 50 cm hoch) um das Gewässer und Einzäunen mit 
ortsüblichen Weidezäunen 
 

 
am Hufer Weg 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 
 
 
Einzäunen des Teiches mit ortsüblichen Weidezäunen 
 
 

Erläuterung zum Maßnahme: 
 
Diese Maßnahme dient dem Schutz des Gewässers vor 
zu starker Eutrophierung durch eingeschwemmte orga-
nische und mineralische Düngemittel 

Ch 
5.8-26 
 

Einzäunen der Orchideewiesen mit ortsüblichen Weidezäunen im Kamper Bachtal südöstlich von Lützenkirchen 

Cg 
5.8-27 
 
noch 
Cg 
5.8-27 
 

Anlegen eines Feuchtgebietes mit Tümpel von einer Gesamtgröße von ca. 100 
qm 

im Hirzenberger Bachtal 
 
 
Erläuterung zur Maßnahme: 
 
Anforderungen an ein Kleingewässer: 
 
- möglichst auf wasserstauender Schicht 
 
- nicht im Bereich stärker befahrender Straßen (Laich-
wanderung!) 
 
- Schutz vor nährstoffreichen Einschwemmungen 
 
- Schaffung von Tief- und Flachwasserzonen (ca. 1,50 
m tief ist frostsicher) 
 
- langgezogene und vielgestaltige Uferzone 
 
- Größe 15 bis 100 qm 
 
- die Vegatation stellt sich i. d. R. von alleine ein, ggf. 
punktuell Initialzündung 
 
Zu beachten ist, dass keine wertvollen Lebensräume 
zerstört werden. Oft werden als Standorte für die Anlage 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
von Kleingewässern feuchte, vernässte Kuhlen ausge-
wählt, die aber oft ebenso wertvoll sind wie Tümpel. 
 

Ch 
5.8-28 

Ersatzloses Entfernen der Pappeln 
 
Einzäunen der Quellmulde und Überlassung der natürlichen Entwicklung 
 

Seitental des Köttersbaches nördlich von Kump 

Ch 
5.8-29 

Anlegen von vier Feuchtgebieten mit kleinen Tümpeln von einer Gesamtgröße 
von jeweils 80 bis 100 qm 
 

 
im Köttersbachtal südöstlich von Ropstall 

Ch 
5.8-30 

Anlegen eines Feuchtgebietes mit Tümpel mit einer Gesamtgröße von 80 bis 
100 qm 

im Köttersbachtal zwischen Schnorrenberg und Wüsten-
hof 

 
Ch 
5.8-31 

 
 
Ersatzlose Entnahme der Pappeln nach Hiebreife 

 
 
„Auf der Nölle“ östlich von Ropenstall 
 

Ch 
5.8-32 

Sicherstellen des Wasserhaushaltes der Nasswiesen und flach Tümpel durch 
geringfügiges Aufstauen 
 
Schaffung verschiedener Initialstadien durch stellenweise Austiefen bzw. Ent-
schlammen der Teiche alle 5 bis 10 Jahre im September und/oder Oktober 
 
Beseitigen des Gehölzaufwuchses auf der Talwiese mit Ausnahme am Bach-
lauf 
 
 

 
NSG „Gronenborner Fischteiche“ 

CDf 
5.8-33 

Erhalten einzelner Bäume und Baumgruppen, 15 bis 20 Bäume/ha bis zu 30 
Jahren über die Hiebsreife hinaus zu Altholzinseln 
 
Totholz im Bachbett liegen bzw. stehen lassen 
 
Geringfügiges Erhöhen des Wasserspiegels am unteren ehem. Fischteich 
 
Stellenweises Entkrauten des unteren Teiches 
 
Keine künstliche Veränderung der Wasserstände von März bis September 
 
 

 
NSG „Bachaue des Bürgerbuschbaches“ 
 
 
 
Am unteren ehem. Fischteich in der Bachaue des Bür-
gerbuschbaches 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

Dc 
5.8-34 

 
Sukzessive Entnahme der Pappeln 
 
Ersatz der nicht bodenständigen Gehölze durch Arten des Silberweidenwaldes 
 

 
in der Rheinaue westlich der ehem. Wuppermündung 

De 
5.8-35 

Neuschaffung einer Steilwand und Instandsetzen durch Abstechen 
 
Schaffung eines gehölzfreien Streifens von ca. 5 cm durch Beseitigung des 
aufkommenden Gehölzanfluges auf der Oberkante der Steilwand 
Absichern der Steilwand durch Einzäunen 

Kiesgrube nördlich der A 1 (Gleisdreieck) 

 
Dfg 
5.8-36 

 
Erhalten einzelner Bäume und Baumgruppen, 15 bis 20 Bäume/ha bis zu 30 
Jahren über die Hiebreife hinaus 
 
Wiedervernässen der Feuchtwälder und –wiesen durch Aufstau des Ophover 
Baches am Unterlauf 
 
Anlegen eines Tümpels in der Feuchtwiese 
 
Extensive Pflege der Talwiese durch einmalige Mahd im Spätherbst, Mahdgut 
und/oder Gehölzreste sind aus dem Gebiet zu enternen, soweit nicht andere 
Biotopschutzgründe für einen Verbleib sprechen. 
 
 
 

 
am Unterlauf es Ophover Mühlenbaches 

Dg 
5.8-38 

Erhalten einzelner Bäume und Baumgruppen, 15 bis 20 Bäume/ha bis zu 30 
Jahren über die Hiebreife hinaus zu Altholzinseln 
 
Aufstauen des Benscheider Baches oberhalb der Feuchtwiese im Leimbachtal 
 
Deponieböschung mit standortgerechten Gehölzen bepflanzen 
 
Ersatzlose Entnahme der Pappeln 
 
 

Im NSG „Glöbuscher und Benscheider Wiesen“ 

DEg 
5.8-39 
 

 
Ersatzloses Entfernen der Nadelgehölze nach Hiebreife 

am Nordosthang des Leimbachtals zwischen Neuena-
haus und Faßbacherhof 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Dh 
5.8-40 
 
 

Anlegen eines Feuchtgebietes mit ökologisch vielfältigem Tümpel von einer 
Gesamtgröße von ca. 80 bis 100 qm 

im Leimbachtal zwischen Halfenleimbach und Höfen 

Ed 
5.8-41 
 

Freistellen der Rotbuche durch Entfernen der Kiefer im Traufbereich im Stadtpark 

 
Dh 
5.8-42 

 
Ersatzlose Entnahme der Pappeln 
 
Einzäunen der Quellmulde mit ortsüblichen Weidzäunen 
 
Überlassen der Fläche der natürlichen Entwicklung 
 

 
Quellmulde des Horkenbaches 

Ee 
5.8-43 
 

 
Ersatz der Wacholder durch bodenständige Gehölze 

 
am Südring/Autobahnauffahrt zur A 3 in Richtung Köln 

Ee 
5.8-44 

Entbuschen der Birken und regelmäßiges Beseitigen des Gehölzanflugs zur 
Sicherung der offenen Struktur 
 
Anlegen weiterer ökologisch vielfältiger Tümpel 

im NSG „ehem. Kiesgrube am Südring“ auf dem Gelän-
de der Dynamit Nobel AG 
 
auf die Kanalisierung der Straßenabwässer ist zu achten 
(siehe hierzu auch NSG-Schutzverordnung) 
 

Eg 
5.8-45 

Anlegen eines Feuchtgebietes von ca. 1 ha Größe mit mehreren kleinen, öko-
logisch vielfältigen Tümpeln und nassen Wiesen 
 
Einzäunen des Feuchtgebietes mit ortsüblichen Weidezäunen 
 

auf einer Grünlandfläche in der Dhünnaue westlich des 
Hummelsheimer Hofes 

Eg 
5.8-46 

Anlegen eines Feuchtgebietes mit ökologsich vielfältigen Tümpel von einer 
Gesamtgröße von ca. 400 qm 
 

in der Leimbachaue zwischen Faßbacherhof und Leim-
bacherhof 

Egh 
5.8-47 

Umwandlung der Fichten nach Hiebreife und Ersezten durch bodenständige 
Gehölze 
 

in der Dhünnaue östlich des Hummelsheimer Hofes 

Eg 
5.8-48 

 
Anlegen weiterer Tümpel 
 

im Leubecker Bruch, Revier Scherfenbrand westlich des 
Waldfriedhofes 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
Ee 
5.8-49 
 
 
 
 
noch 
Ee 
5.8-49 
 

Erstellen eines Entwicklungs- und Pflegeplans in Abstimmung mit der ULB, der 
u. a. nachfolgende Maßnahmen zur Sicherung der Lebensansprüche der hier 
vorkommenden gefährdeten Tier- und Pflanzenarten zum Ziel hat: 
 
 
 
 
- Entbuschen eines Teils der stark in Vormarsch sich befindenden  
 Birken sowie regelmäßige Beseitigung aufkommenden Gehölz- 
 bewuchses zur Erhaltung der Ruderalfluren und Sandtrocken- 
 rasen 
 
- Vertiefen des flachen, temporär wasserführenden Gewässers an 
 einzelnen Stellen zur Erreichung der ganzjährige Wasserfüh- rung an die-
sen Stellen 
 
- Befestigen der Böschungen mit bodenständigen, möglichst  
 buschartige wachsenden Gehölz 
 
- Erhaltung bzw. Schaffung und Sicherung von sonnenexponier- 
 ten Gelände mit fehlender oder schütterer Vegetation und grab- 
 barem Substrat aus Kies oder Sand 
 
- Errichten von Steinhaufen 
 
- randliche, nicht in den Kern des Gebietes eindringende Er- 
 schließung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ehem. Kiesgrube „Sonneneck“ am Südring 
 
vgl. Biotopkataster NW, Blatt Nr. 25, Grundlagenkarte II 
a 
 
 
 
Dieses Gebiet zeichnet sich besonders durch seinen 
Reichtum an Reptilien und Amphibien aus. 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 
 
 
 

6.0 Reihenfolge der Durchführung der einzelnen Maßnahmen (§ 26 Abs. 2 LG) 
 
 I   II   III 
 
5.1-1 
5.1-2 
5.1-3 
    5.1-4                                                         
5.1-5 
5.1-6 
    5.1-7 
5.1-8 
5.1-9 
 
    5.1-10 
    5.1-11 
    5.1-12 
    5.1-14 
    5.1-15 
    5.1-16 
    5.1-17 
       5.1-18 
5.1-19 
    5.1-20 
    5.1-21 
5.1-22 
5.1-23 
    5.1-24 
       5.1-25 
    5.1-26 
5.1-27 
    5.1-28 
    5.1-29 
    5.1-30 

 
 
Die angegebene Reihenfolge der Maßnahmen stellt kei-
ne Rangfolge dar. 
 
Die Reihenfolge der Maßnahmen wird in drei Dringlich-
keitsstufen angegeben. 
 
I = Vordringliche Maßnahmen 
  (in max. 5 Jahren) 
 
II = Mittelfristige Maßnahmen 
  (in max. 10 Jahren) 
 
III = Langfristige Maßnahmen 
  (in max. 15 Jahren) 
 
Können Maßnahmen der II. und III. Dringlichkeitsstufe 
früher durchgeführt werden, so steht dem nichts entge-
gen. 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

    5.1-31 
    5.1-32 
    I   II   III 
 
5.1-34 
    5.1-35 
5.1-36 
    5.1-37 
    5.1-38 
    5.1-39 
    5.1-40 
    5.1-41 
    5.1-42 
       5.1-43 
    5.1-44 
       5.1-45 
    5.1-46 
5.1-47 
5.1-48 
5.1-49 
       5.1-50 
    5.1-51 
    5.1-52 
    5.1-53 
5.1-54 
    5.1-55 
5.1-56 
    5.1-57 
    5.1-58 
5.1-59 
    5.1-60 
    5.1-61 
    5.1-62 
    5.1-63 
    5.1-64 
    5.1-65 
    5.1-66 
5.1-67 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

 I   II   III 
    5.1-68 
    5.1-69 
    5.1-70 
    5.1-71 
    5.1-72 
    5.1-73 
    5.1-74 
       5.1-75 
    5.1-76 
    5.1-77 
5.1-78 
    5.1-79 
    5.1-80 
    5.1-81 
    5.1-82 
       5.1-83 
    5.1-84 
    5.1-85 
    5.1-86 
    5.1-87 
    5.1-88 
       5.1-89 
    5.1-90 
5.1-91 
    5.1-92 
    5.1-93 
 
    5.2-1 
    5.2-2 
    5.2-3 
    5.2-4 
    5.2-5 
    5.2-6 
    5.2-7 
5.2-8 
 I   II   III 
 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

       5.2-9 
       5.2-10 
       5.2-11 
    5.2-12 
    5.2-13 
       5.2-14 
5.2-15 
    5.2-16 
5.2-17 
5.2-18 
    5.2-19 
5.2-20 
    5.2-21 
    5.2-22 
5.2-23 
    5.2-24 
    5.3-1 
    5.3-2 
    5.3-4 
    5.3-5 
5.3-6 
5.3-7 
5.3-8 
5.3-9 
5.3-10 
 
5.5-1 
5.5-2 
5.5-3 
    5.5-4 
5.5-5 
5.5-6 
5.5-7 
5.5-8 
 I   II   III 
       5.2-9 
       5.2-10 
       5.2-11 



 

 

 
Planquadrat/ 
Ziffern 

 
Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 

    5.2-12 
    5.2-13 
       5.2-14 
5.2-15 
    5.2-16 
5.2-17 
5.2-18 
    5.2-19 
5.2-20 
    5.2-21 
    5.2-22 
5.2-23 
    5.2-24 
 
    5.3-1 
    5.3-2 
    5.3-4 
    5.3-5 
5.3-6 
5.3-7 
5.3-8 
5.3-9 
5.3-10 
 
5.5-1 
5.5-2 
5.5-3 
    5.5-4 
5.5-5 
5.5-6 
5.5-7 
5.5-8 
 I   II   III 
5.5-9 
5.5-10 
5.5-11 
5.5-12 
5.5-13 
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Textliche Darstellungen 

 
Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
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5.8-1 
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 I   II   III 
 
5.8-8 
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5.8-10 
5.8-11 
5.8-12 
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Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Er-
läuterungen) 
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